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Rundschreiben Nr. 16/2024 
 
1 Anpassung der Nachhaltigkeitsgrundsätze 
2 Einstellung des Infrakredits Breitband 
3 Einstellung des Energieliquiditätskredits 
 
1 Anpassung der Nachhaltigkeitsgrundsätze  
 
Die LfA setzt sich im Rahmen ihres Förderauftrags und der gesellschaftlichen Verantwortung  
für ethische Werte und den Erhalt einer lebenswerten Umwelt ein. Um den immer weiter steigenden 
Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden, wird das Merkblatt „Nachhaltigkeitsgrundsätze 
für Programmkredite der LfA Förderbank Bayern“ zum 02.05.2024 angepasst.  
 
Zukünftig wird das Merkblatt den Titel „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für Programm-
kredite und Bürgschaften“ tragen und ist, wie bisher, auf das gesamte Programmkreditgeschäft der 
LfA, einschließlich der Übernahme von Bürgschaften, anzuwenden.  
 
Neben redaktionellen Anpassungen ergeben sich inhaltliche Änderungen insbesondere dadurch, 
dass die Finanzierung bestimmter Vorhaben im Öl-, Erdgas- sowie Kohlesektor, analog zur Hand-
habung der KfW, ausgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die Prospektion, Exploration 
und Förderung von Erdöl und Erdgas, Raffinerien sowie bestimmte Vorhaben im Zusammenhang 
mit Transport und Lagerung von Erdöl und Erdgas. Die Gaserzeugung durch Verkokung von Kohle 
wird ausgeschlossen und der bestehende Ausschluss von Transport- und Lagerinfrastruktur für 
Kohle wird erweitert. Darüber hinaus wird der Anbau und die Verarbeitung von Tabak zukünftig von 
der Finanzierung ausgeschlossen, der Ausschluss von Paintball, Airsoft und Lasertag wurde ent-
fernt. 
 
Nachhaltiges Denken und Handeln ist über das Programmkreditgeschäft hinaus fest in der LfA ver-
ankert. Um dies angemessen zu kommunizieren, veröffentlichen wir nunmehr erstmals eine Aus-
schlussliste für das Konsortialkreditgeschäft. Diese Liste orientiert sich grundsätzlich an der Aus-
schlussliste für Programmkredite und Bürgschaften, stellt aber im Unterschied zum 
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Programmkreditgeschäft nicht auf die konkreten Verwendungszwecke ab, sondern auf den Unter-
nehmensgegenstand und die generellen Geschäftspraktiken. 

 
Die entsprechend angepassten und ab dem 02.05.2024 gültigen Programmmerkblätter, das Merk-
blatt „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaften“ und die 
„Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für das Konsortialkreditneugeschäft“ sind beigefügt. 
Die aktualisierten und ebenfalls ab dem 02.05.2024 gültigen Vergabegrundsätze des Gründungs- 
und Wachstumskredits (GuW) sowie des Universalkredits können ab heute im Bankenportal der 
LfA (www.lfa.de) abgerufen werden. Die Ausschlusslisten können zudem ab dem 30.04.2024 auf 
der Webseite der LfA unter www.lfa.de/nachhaltigkeit abgerufen werden.  
 
2  Einstellung des Infrakredits Breitband 
 
Seit Einführung des Infrakredits Breitband hat sich die Förderlandschaft im Bereich Digitalisierung 
stark verändert mit der Folge, dass der sehr aufwändig zu beantragende Infrakredit Breitband den 
Marktbedarf nicht mehr adäquat abdeckt. Der Infrakredit Breitband wird daher zum Jahresende 
2024 eingestellt. Erstanträge für Breitbandvorhaben werden noch bis zum 31.07.2024 entgegen-
genommen. Konkrete Folgeanträge bzgl. Investitionskosten von Breitbandvorhaben, die im Haus-
haltsjahr 2024 verankert sind, müssen der LfA vollständig mit allen erforderlichen Unterlagen, ins-
besondere dem Zuwendungsbescheid der jeweiligen Bewilligungsbehörde, bis zum 15.11.2024 
vorliegen.  
 

3 Einstellung des Energieliquiditätskredits 

 
Mit dem Rundschreiben Nr. 54 vom 15.12.2023 haben wir Sie über die Einstellung des Energieli-
quiditätskredits zum 30.04.2024 informiert. Die entsprechend angepassten und ab dem 02.05.2024 
gültigen Merkblätter „Antragsunterlagen“, „Kreditinformation zum Risikogerechten Zinssystem“, 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ und „Haftungsfreistellung Haftung 
Plus“ sind als Anlage beigefügt. 
 
 
In den Merkblättern und Vergabegrundsätzen wurden die jeweiligen Änderungen mit Randstrichen 
gekennzeichnet. 
 
 
Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen und für die Anforderung von Informationsmate-
rial stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen unserer Förderberatung telefonisch unter 
089 / 21 24 - 10 00 oder per E-Mail unter info@lfa.de, montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 
18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
LfA Förderbank Bayern 
 
 
Anlagen 

https://www.lfa.de/
https://lfa.de/website/de/lfa/nachhaltigkeit/index.php


 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Gründungs- und Wachstumskredit GuW“  
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

- für Gründungvorhaben außerhalb (GK5) bzw. innerhalb (GK6) der GuW-Fördergebietskulisse und 
- für Wachstumsvorhaben außerhalb (WK5) bzw. innerhalb (WK6) der GuW-Fördergebietskulisse  
 
Der Gründungs- und Wachstumskredit wird zinsgünstig aus dem ERP-Förderkredit KMU der KfW sowie von der LfA För-
derbank Bayern refinanziert und der Gründungskredit überdies aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern zinsverbilligt. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Kriteri-
um) und Angehörige Freier Berufe mit Betriebsstätte  
oder Niederlassung in Bayern sowie natürliche Perso-
nen, die eine Voll- oder Nebenerwerbsexistenz in Bay-
ern gründen. 

Natürliche Personen sind unter folgenden Vorausset-
zungen antragsberechtigt: 

• Sie sind fachlich und kaufmännisch qualifiziert für die 
unternehmerische Tätigkeit. 

• Sie haben einen hinreichenden unternehmerischen 
Einfluss im Unternehmen. Förderschädlich ist ein 
Stimmenanteil anderer Gesellschafter, der autonome 
Satzungsänderungen ermöglicht. 

• Sie sind zur Geschäftsführung und Vertretung des 
Unternehmens befugt und aktiv in der Unternehmens-
führung tätig. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“), 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU 
nicht nachgekommen sind, 

• politisch meinungsbildende Medienunternehmen  
(z. B. Zeitungsverlage, Rundfunk- und Internetanbie-
ter mit politischen Inhalten), 

• Kreditinstitute, Versicherungen oder vergleichbare Fi-
nanzinstitutionen, die dem KWG unterliegen, 

• Treuhandverhältnisse. 

Darüber hinaus können sich Fördereinschränkungen 
ergeben, sofern für einzelne Wirtschaftszweige EU-
rechtliche Sondervorschriften für staatliche Beihilfen 
gelten (siehe Tz. 8 Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“). 

2 Verwendungszweck 

Für folgende Maßnahmen können Darlehen gewährt 
werden: 

• Investitionen 

• Waren. 

Nicht förderfähig sind: 

• Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten, 

• Umschuldungen, 

• Nachfinanzierungen bereits begonnener beziehungs-
weise abgeschlossener Vorhaben, 

• Sanierungsvorhaben, 

• Stille Beteiligungen, 

• Entgeltliche und sonstige Vermögensübertragungen 
(z. B. käuflicher Erwerb)  

- zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne des 
§ 15 AktG bzw. die Übernahme des geförderten Un-
ternehmens in einen solchen Unternehmensver-
bund 

- zwischen Unternehmen und deren Gesellschaftern 
- im Rahmen bzw. infolge von Betriebsaufspaltungen 
- zwischen Ehegatten bzw. Lebenspartnern 
- sowie der Erwerb eigener Anteile  

und die Umgehungen der vorgenannten Tatbestände 
(z. B. durch Treuhandgeschäfte). 

• Investitionen in wohnwirtschaftlich genutzte Immobi-
lien, 

• die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen 
im Sinne von Finanzinvestitionen. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürg-
schaften“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Zinssatz und Risikogerechtes Zinssystem 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung – innerhalb vorgegebener Grenzen – indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Gründer und junge Unternehmen, die weniger als  
5 Jahre am Markt aktiv sind, erhalten eine höhere Zins-
verbilligung als etablierte Unternehmen.  

Vorhaben in der GuW-Fördergebietskulisse profitieren 
von einem besonders günstigen Zinssatz. Diese um-
fasst die folgenden Kreise / kreisfreien Städte: 

• Cham 
• Freyung-Grafenau 
• Hof (Landkreis und kreisfreie Stadt) 
• Kronach 
• Neustadt an der Waldnaab 
• Regen 
• Schwandorf 
• Tirschenreuth 
• Weiden in der Oberpfalz 
• Wunsiedel im Fichtelgebirge. 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren. 

3.2 Konditionen 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je 
Vorhaben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens be-
trägt bis zu 100 % des förderfähigen Vorhabens. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern 
ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der 
betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Ausnahme: 
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Die 2-jährige Darlehenslaufzeit steht nur für Warenfi-
nanzierungen zur Verfügung. 

Waren in Verbindung mit Investitionen können zu den 
Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen berück-
sichtigt werden. Waren, die nicht von Investitionen be-
gleitet werden, sind mit Darlehenslaufzeiten von bis zu 
10 Jahren finanzierbar. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und 
ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Auch können 
abweichend von den Standardlaufzeiten verkürzte Ge-
samtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 3  Jahre) und 
Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) beantragt 
werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszu-
sage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder ei-
nem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ab-
lauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % 
p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die 
Abruffrist 6 Monate sowie bei endfälligen Darlehen 
24 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins und Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfol-
gen. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Baye-
rischen Wirtschaftsministerium bekannt gemachten 
Richtlinien zur Durchführung des Gründungs- und 
Wachstumskredits (Bayerisches Mittelstandskreditpro-
gramm) sowie die Allgemeinen Bedingungen für die 
Vergabe von ERP-Mitteln in den jeweils gültigen Fas-
sungen. 

In unseren Merkblättern, Darlehensbestimmungen und 
Darlehensangeboten sind die Regelungen dieser För-
dergrundlagen entsprechend verankert. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlagen 

Die Darlehen werden grundsätzlich als KMU-Investiti-
onsbeihilfen gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung in der bei Darlehenszusage 
gültigen Fassung vergeben. Mit KMU-Investitions-
beihilfen gefördert werden können ausschließlich die 
Kosten einer Investition in materielle und immaterielle 
Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebs-
stätte, zum Ausbau einer bestehenden Betriebsstätte, 
zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte 
durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder vor-
her dort nicht erbrachte Dienstleistungen, oder zur 
grundlegenden Änderung des gesamten Prozesses zur 
Herstellung der Produkte oder Erbringung der Dienst-
leistungen, die von der Investition in die Betriebsstätte 
betroffen sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlauben 
bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darlehen 
stattdessen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung 
in der bei Darlehenszusage gültigen Fassung gewährt 
werden. Neben Investitionsvorhaben sind unter den 
Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung zusätz-
lich auch folgende Aufwendungen förderfähig: 

• Reine Rationalisierungen und Modernisierungen 

• Betriebsübernahmen (Kaufpreis, Firmenwert beim Er-
werb von Betrieben) sowie tätige Beteiligungen 

• Waren 

• Der Erwerb von Vermögenswerten von einer Be-
triebsstätte (z. B. der Erwerb bislang gepachteter Ge-
schäftsräume). 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 

4.3 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragsein-
gangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) bereits 
begonnen war, können nicht berücksichtigt werden. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb 
eines Jahres begonnen werden können. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Gründungs- 
und Wachstumskredit mit anderen öffentlichen Finan-
zierungshilfen kombiniert werden. 

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Pro-
gramms ERP-Förderkredit KMU beantragt werden, ist 
der Gründungs- und Wachstumskredit auf die vorha-
bensbezogene Obergrenze des ERP-Förderkredits 
KMU anzurechnen. 

Keine Kombination ist möglich mit dem ERP-Gründer-
kredit – StartGeld. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt 
werden. Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfrei-
gestellten Darlehensteil und einen verbürgten Darle-
hensteil ist nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2) 
ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf 
De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist der Vordruck 120 
(Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines Darle-
hens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzu-
reichen. 

Das Formblatt der KfW Bankengruppe „Statistisches 
Beiblatt Investitionen allgemein“ ist beizufügen. 
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Wird gleichzeitig eine Bürgschaft der LfA bzw. der Bürg-
schaftsbank Bayern GmbH beantragt, ergeben sich die 
zusätzlich einzureichenden Anträge und Unterlagen 
aus dem Merkblatt „Antragsunterlagen“. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicherweise 
per Post an die LfA gesendet werden, die Möglichkeit 
offen, diese von ihr und dem Antragsteller unterzeich-
neten Unterlagen auch in elektronischer Form (Fax  
oder PDF-Scan per E-Mail) bei der LfA einzureichen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Hausbank wirksame 
Willenserklärungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht 
die Hausbank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-
Scan per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie damit kon-
kludent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeichnung der 
Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Erklärun-
gen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-Scan 
per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA übermit-
telte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-
Mail muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor 
dem Zugriff Dritter geschützt werden. Liegen die Vo-
raussetzungen für eine elektronische Archivierung der 
Antragsunterlagen nicht vor oder macht die Hausbank 
davon keinen Gebrauch, so ist der Originalantrag in Pa-
pierform bei der Hausbank aufzubewahren. Die Antrag-
stellung im ICOM-Verfahren erfolgt weiterhin über eine 
definierte elektronische Schnittstelle.

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Haus-
bank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung 
von Originalunterlagen zu verzichten und stattdessen 
die Originaldokumente durch elektronische Archivie-
rung aufzubewahren. Voraussetzung für die Möglich-
keit der elektronischen Archivierung anstelle der pa-
pierhaften Aufbewahrung von originalen Antragsunter-
lagen ist, dass die Hausbank dasselbe Verfahren und 
dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivierung ihrer eigenen 
Unterlagen anwendet, die Archivierungsvorgaben ana-
log §§ 257 HGB, 147 AO und die Grundsätze der ord-
nungsmäßigen Buchführung einhält und die Hausbank 
sicherstellt, dass die digitalen Dokumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben wegge-
lassen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden 
können. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und in-
wiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen 
oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbe-
wahrung bestimmter Originaldokumente einzuhalten 
sind und deren Einhaltung sicherzustellen. 



 
          
 
 

Merkblatt „Universalkredit“ (UK5 und UK7) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen bzw. 
Merkblatt entsprechend Antragsvordruck 200 Tz. 9.3 Bestätigungen und sonstige  
Erklärungen des durchleitenden Zentralinstituts und/oder der Hausbank) 
 

Die Finanzierung der haftungsfreigestellten Universalkredite wird durch eine Rückgarantie des Freistaats Bayern ermöglicht. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der Freien 
Berufe, soweit der Jahresumsatz (Konzernumsatz) dieser 
Unternehmen bzw. Angehörigen der Freien Berufe 500 
Mio. EUR nicht übersteigt. 

Natürliche Personen sind unter folgenden Voraussetzun-
gen antragsberechtigt: 

• Sie sind fachlich und kaufmännisch qualifiziert für die un-
ternehmerische Tätigkeit. 

• Sie haben einen hinreichenden unternehmerischen Ein-
fluss im Unternehmen. Förderschädlich ist ein Stimmen-
anteil anderer Gesellschafter, der autonome Satzungs-
änderungen ermöglicht. 

• Sie sind zur Geschäftsführung und Vertretung des Unter-
nehmens befugt und aktiv in der Unternehmensführung 
tätig. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren be-
finden oder die im deutschen Recht vorgesehenen Vo-
raussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen, 

• Unternehmen, wenn mehr als 50 % ihres Kapitals oder 
ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder 
mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert 
werden, 

• politisch meinungsbildende Medienunternehmen (z. B. 
Zeitungsverlage, Rundfunk- und Internetanbieter mit po-
litischen Inhalten), 

• Unternehmen des Profisports, 

• Kreditinstitute, Versicherungen oder vergleichbare Finan-
zinstitutionen, die dem KWG unterliegen, 

• Treuhandverhältnisse, 

• beim UK5: Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die ei-
ner früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU 
nicht nachgekommen sind. 

2 Verwendungszweck 

Für folgende Maßnahmen können Darlehen gewährt wer-
den: 

• Investitionen 

• Gründungen, tätige Beteiligungen und Übernahmen 

• Waren 

• Betriebsmittel 

• Umschuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten 

Die Finanzierung von Vorhaben, die eine Begünstigung 
nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“ oder 
dem „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)“ erhalten, ist 
nur im beihilfefreien UK7 möglich.  

Nicht förderfähig sind: 

• Stille Beteiligungen, 

• Entgeltliche und sonstige Vermögensübertragungen (z. 
B. käuflicher Erwerb) 

- zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne des § 
15 AktG bzw. die Übernahme des geförderten Unter-
nehmens in einen solchen Unternehmensverbund 

- zwischen Unternehmen und deren Gesellschaftern 
- im Rahmen bzw. infolge von Betriebsaufspaltungen 
- zwischen Ehegatten bzw. Lebenspartnern 
- sowie der Erwerb eigener Anteile 

und die Umgehungen der vorgenannten Tatbestände (z. 
B. durch Treuhandgeschäfte). 

• Investitionen in wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, 

• die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen im 
Sinne von Finanzinvestitionen. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA För-
derbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaften“ 
sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Zinssatz und Risikogerechtes Zinssystem 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank und 
Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und Besiche-
rung – innerhalb vorgegebener Grenzen – individuell ver-
einbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum ri-
sikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Darle-
henslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unserer 
aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen entnommen 
werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen verein-
baren. 

3.2 Konditionen 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 15 Mio. EUR je Vorha-
ben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des finanzierbaren Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern ist 
die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der be-
triebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Betriebsmittel so-
wie Umschuldungen sind mit Darlehenslaufzeiten von bis 
zu 10 Jahren finanzierbar (Betriebsmittel in Verbindung mit 
langfristigen Investitionen können darüber hinaus zu den 
Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen berücksichtigt 
werden). 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen- 
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Abweichend von den 
Standardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungsfreijahre 
beantragt werden. Beim 3-jährigen Standard-Laufzeittyp 
besteht keine Möglichkeit zur Laufzeitflexibilisierung. Bei 
der Wahl ohne Tilgungsfreijahre ist die erste Tilgungsrate 
immer am Ende des auf das Zusagequartal folgenden 
Quartals zu leisten. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 6 Mo-
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naten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage der LfA 
an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf 
das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des 
Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereitstel-
lungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten 
Darlehen (nur im UK5 möglich) beträgt die Abruffrist 6 Mo-
nate nach Darlehenszusage der LfA (bei der Wahl ohne 
Tilgungsfreijahre ergibt sich, in Abhängigkeit von der ersten 
Tilgungsrate im Einzelfall, i. d. R. eine kürzere Frist). 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovision 
sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Der UK5 wird als sogenannte De-minimis-Beihilfe auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung in der bei Darle-
henszusage gültigen Fassung vergeben. 

Der UK7 ist beihilfefrei.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen bzw. 
per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte 
dienen der Orientierung in der Informations- und Bera-
tungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein 
die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzu-
sage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragseingangs 
bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) bereits begonnen 
war, können nicht berücksichtigt werden.  

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten An-
tragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Vorhaben bayerischer Unternehmen außerhalb Bayerns 
können finanziert werden, sofern dadurch eine langfristige 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und ein dauerhafter 
Erhalt des bayerischen Standorts erreicht wird (Bayernef-
fekt). 

4.5 Betriebsaufspaltung im förderfähigen Sinne sowie Vermie-
tung/Verpachtung 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit zwi-
schen Besitz- und Betriebsgesellschaft können Vorhaben 
der Besitzgesellschaft (auch durch natürliche Personen / 
Privatpersonen) gefördert werden, wenn auf beiden Sei-
ten (Besitz- und Betriebsgesellschaft) dieselben Personen 
zusammen zu mindestens 50 % beteiligt sind oder 

die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Ehegatten 
bzw. Lebenspartner sind und zusammen auf beiden Sei-
ten zu mindestens 50 % beteiligt sind oder 

die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Eltern/ 
Schwiegereltern und Kinder (sowie deren Ehegatten bzw. 
Lebenspartner) sind und zusammen auf beiden Seiten zu 
mindestens 50 % beteiligt sind. 

Außerhalb dieser Betriebsaufspaltungen im förderfähigen 
Sinne ist eine Finanzierung von zu vermietenden/verpach-
tenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutzten Immobilien 

möglich, sofern eine langfristige Vermietung/Verpachtung 
an einen gewerblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. Dar-
lehensnehmer wird allein der Investor (Besitzgesellschaft), 
wenn sich dieser vertraglich verpflichtet, das Objekt wäh-
rend der Laufzeit des Darlehens ausschließlich für Be-
triebszwecke gewerblicher oder freiberuflicher Art zur Ver-
fügung zu stellen.  

Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förderung aus-
geschlossen. Somit können Vorhaben privater Investoren, 
die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind bzw. ausschließ-
lich für die Vermietung/Verpachtung der Immobilie einen 
Gewerbebetrieb anmelden, nicht berücksichtigt werden. Es 
ist ausreichend, wenn allein der Investor die Antragsvo-
raussetzungen für den Universalkredit erfüllt. Vorhaben in 
Form von Leasing- oder Mietkaufkonstruktionen können 
nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU nicht 
überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich re-
levante Bestimmungen und Definitionen“, insbesondere 
Tzn. 5 und 10) kann der UK5 mit anderen öffentlichen Fi-
nanzierungshilfen kombiniert werden. 

Bzgl. des beihilfefreien UK7 bestehen keine Beschränkun-
gen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 4 Mio. EUR bankmäßig nicht aus-
reichend abgesichert werden kann, ist ergänzend die Be-
antragung einer Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ mög-
lich (siehe entsprechendes Merkblatt). 

Im Universalkredit (UK5 und UK7) können 60%ige Haf-
tungsfreistellungen beantragt und zugesagt werden. 

Im UK5, kann alternativ, insbesondere bei Darlehen über 
4 Mio. EUR, bei nicht ausreichender Absicherung eine 
Bürgschaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH beantragt werden. Im UK7 besteht diese Möglich-
keit nicht. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

Für Blankokredite, endfällige Darlehen, Umschuldungen 
(auch bei kurzfristig fälligen bzw. gekündigten Bankdarle-
hen) und Prolongationen übernimmt die LfA keine Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“. 

Auch für haftungsfreigestellte Universalkredite gilt der 
Grundsatz, dass keine bestehenden Bankrisiken nachträg-
lich auf die LfA verlagert werden dürfen (siehe Tz. 1 des 
Merkblatts Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ wird durch eine glo-
bale Rückbürgschaft des Freistaats Bayern ermöglicht. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung für den Universalkre-
dit ohne Risikoübernahme und ohne Kombination mit wei-
teren LfA-Finanzierungshilfen erfolgt grundsätzlich mit dem 
Antragsvordruck 200. Universalkredite mit Risikoübernah-
me und/oder bei Kombination mit weiterem LfA-Finanzie-
rungshilfen sind mit dem Antragsvordruck 100 zu beantra-
gen. Im beihilfebehafteten UK5 ist darüber hinaus der Vor-
druck 120 (Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens/einer Bürgschaft bei De-minimis Beihilfen) ge-
nerell einzureichen.  

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfi-
nanzierungen hat die Hausbank zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Höhe der vorhandenen Betriebsmittel-/Konto-
korrentkreditlinien und deren aktuelle Auslastung (ein-
schließlich geduldeter Überziehungen) festzustellen. Diese 
Angaben sind unabhängig von der Höhe des LfA-Risikos in 
Tz. 9.5 des Antragsvordrucks 100 anzugeben und für den 
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Fall einer etwaigen Kündigung und Abwicklung des Enga-
gements vorzuhalten, um nachweisen zu können, dass 
keine Verlagerung bestehender Risiken auf die LfA erfolgt 
ist. 

Die Darlehen werden über die Hausbanken grundsätzlich 
unter deren Eigenhaftung an den Endkreditnehmer ausge-
reicht. Wird im UK5 eine Bürgschaft beantragt, können die 
bei LfA-Bürgschaften zusätzlich einzureichenden Antrags-
vordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die per Post an die 
LfA gesendet werden, die Möglichkeit offen, diese von ihr 
und dem Antragsteller unterzeichneten Unterlagen auch in 
elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per E-Mail) bei 
der LfA einzureichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Hausbank wirksame Willenserklärungen per Fax/PDF-
Scan abgibt. Reicht die Hausbank die Antragsunterlagen 
per Fax/PDF-Scan per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie 
damit konkludent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeich-
nung der Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Er-
klärungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-
Scan per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA über-
mittelte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-Mail 
muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor dem Zu-
griff Dritter geschützt werden. Liegen die Voraussetzungen 
für eine elektronische Archivierung der Antragsunterlagen 
nicht vor oder macht die Hausbank davon keinen Ge-
brauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei der 
Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung im ICOM-
Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte elektroni-
sche Schnittstelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Hausbank, 
für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung von Origi-
nalunterlagen zu verzichten und stattdessen die Original-
dokumente durch elektronische Archivierung aufzubewah-
ren. Voraussetzung für die Möglichkeit der elektronischen 
Archivierung anstelle der papierhaften Aufbewahrung von 
originalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank das-
selbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivie-
rung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die Archivie-
rungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO und die 
Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung einhält 
und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen Doku-
mente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und inwie-
fern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen oder 
weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbewahrung 
bestimmter Originaldokumente einzuhalten sind und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 



     
 
 
 

Merkblatt „Innovationskredit 4.0“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  

– für innovative Vorhaben (IV5) 

– für innovative Unternehmen (IU5) 

Der Innovationskredit 4.0 wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die zum Teil aus dem Gewinn der LfA stam-
men, zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Kriterium) 
einschließlich neu gegründeter Unternehmen und Ange-
hörige freier Berufe mit Betriebsstätte oder Niederlas-
sung in Bayern. Die Förderung zielt darauf ab, innovative 
Vorhaben anzustoßen, die Digitalisierung der Unterneh-
men zu beschleunigen bzw. innovativen Unternehmen 
die Finanzierung zu erleichtern. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtli-
cher Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“), 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer frühe-
ren Beihilferückforderungsanordnung der EU nicht 
nachgekommen sind, 

• Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: 
Spielsalons und (Online-)Kasinos, Profisport, Empfeh-
lungsmarketing, Rotlichtmilieu, Pornographie. Bei Her-
stellung von und Handel mit Waffen und Munition be-
steht eine Antragsberechtigung nur unter engen Vo-
raussetzungen. Tätigkeiten bzw. Aktivitäten, die in 
Deutschland nach deutschem oder EU-Recht verboten 
sind, sind von der Förderung ausgeschlossen. 

2 Verwendungszweck 

Die Darlehen werden für Innovations- bzw. Digitalisie-
rungsvorhaben (einschließlich Entwicklung und Einfüh- 
rung geänderter innovativer Geschäftsmodelle) sowie 
an innovative Unternehmen ausgereicht. Bei innovativen 
Vorhaben werden Investitionen und vorhabensbezoge-
ner Betriebsmittelbedarf finanziert, bei innovativen Un-
ternehmen darüber hinaus auch allgemeiner Betriebs-
mittelbedarf. 

Betriebsübernahmen, Umschuldungen und Prolongatio-
nen sind von der Förderung ausgeschlossen. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaf-
ten“ sind zu beachten. 

3 Förderfähige Maßnahmen 

Erfüllt ein Vorhaben mindestens eines der in Abschnitt 
3.1 aufgeführten Kriterien, wird es als Innovations- oder 
Digitalisierungsvorhaben bzw. das zu entwickelnde/ein-
zuführende geänderte Geschäftsmodell als innovativ 
eingestuft. Eine Antragsberechtigung im Bereich innova-
tive Vorhaben (IV5) liegt damit vor. Erfüllt das antragstel-
lende Unternehmen mindestens eines der in Abschnitt 
3.2 aufgeführten Kriterien, wird es als innovativ einge-
stuft. Damit ist eine Antragsberechtigung im Bereich in-
novative Unternehmen (IU5) gegeben. 

 

3.1 Kriterien für innovative Vorhaben 

Innovationsvorhaben: 

• Entwicklung bzw. Fertigung und/oder Markteinführung 
neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfah-
ren/Prozesse oder Dienstleistungen. Bei Neugründun-
gen muss eine Marktinnovation Gegenstand des Vor-
habens sein.  

• Kauf und Implementierung innovativer Fertigungstech-
nologien für das eigene Unternehmen. Dabei muss es 
sich um Technologien handeln, die sich in der jeweili-
gen Branche noch nicht durchgesetzt haben. 

Digitalisierungsvorhaben: 

Produktion und Verfahren 

• Integration von Customer Relationship Manage-
ment-Systemen an das MES (Manufacturing Execu-
tion System; Digitale Kundenschnittstelle) 

• Vollumfängliche Vernetzung der Enterprise Resour-
ce Planning (ERP)- und Produktionssysteme (Ma-
chine-to-machine-communication) – „Industrie 4.0“ 

• Einführung von Mensch-Maschinen-Interaktion in 
der Produktion 

• Einführung medienbruchfreier (Produktions-)Syste-
me 

• Implementierung additiver Fertigungsverfahren, zum 
Beispiel 3D-Druck 

• Integration mobiler Betriebsgeräte in die Produkti-
onssteuerung 

• Aufbau der Infrastruktur für die Erhebung und Ana-
lyse große Datenmengen (Big Data-Anwendungen) 

• Investitionen in die Nutzung und den Ausbau inner-
betrieblicher Breitbandnetze mit mehr als 50 Megabit 
pro Sekunde 

• Einbindung von cyber-physischen Systemen in die 
Produktion 

• Aufwendungen für die Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette; Integration digitaler Workflows mit Liefe-
ranten und Kunden 

• Entwicklung eines digitalen Abbilds 

Produkte 

• Aufbau von digitalen Plattformen 

• Projekte im Bereich der Usability-Verbesserung 

• Entwicklung von predictive-maintenance Anwendun-
gen, zum Beispiel Fernwartung 

• Entwicklung produktbegleitender und/oder Anwen-
dersteuerungssoftware (Apps, et cetera) 

• Entwicklung und/oder Anwendung von (digitalen) 
Standards und Normen 

• Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen 
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Strategie und Organisation 

• Entwicklung einer umfassenden Digitalisierungsstra-
tegie 

• Initialisierungsaufwand für die Nutzung von Cloud-
technologie 

• Entwicklung und Implementierung eines IT- und/oder 
Datensicherheitskonzepts 

• Entwicklung und Implementierung eines Social-Me-
dia-Kommunikationskonzepts 

• Alle betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen im Be-
reich der Digitalisierung 

• Einführung digitaler Vertriebskanäle inklusive Aufbau 
des elektronischen Handels unter Verwendung mo-
biler Betriebsgeräte (mobile e-commerce) 

• Kosten, die im Zusammenhang mit Unternehmens-
kooperationen entstehen, insbesondere zwischen 
Start-ups und etablierten Unternehmen 

Innovative Geschäftsmodelle: 

Ein geändertes Geschäftsmodell gilt als innovativ, wenn 
es 

• im Vergleich zum bisherigen Geschäftsmodell eine 
Neuheit für das Unternehmen darstellt und  

• zu einer Neuausrichtung des Unternehmens gegen-
über seinen Kunden bzw. am Markt führt und  

• die Entwicklung und/oder Einführung neuer Produkte 
oder Dienstleistungen beinhaltet. 

Hinweis: Neugründungen können per se die Kriterien 
für die Entwicklung und Einführung innovativer Ge-
schäftsmodelle somit nicht erfüllen. 

3.2 Kriterien für innovative Unternehmen 

• Schnelles Wachstum: 

Durchschnittliches Wachstum (ohne Zukäufe) von Um-
satz oder Beschäftigtenzahl über einen Drei-Jahres-
Zeitraum von mehr als 20% pro Jahr; am Anfang der 
Betrachtungsperiode müssen mindestens 10 Mitarbei-
ter (Vollzeitkapazitäten) beschäftigt und das Unterneh-
men seit dem ersten Umsatz weniger als 12 Jahre am 
Markt sein. 

• Hohe F&E-/Innovationskosten: 

Der Anteil der F&E-/Innovationskosten erreicht gemäß 
Bestätigung eines Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers 
in zumindest einem der letzten 3 Geschäftsjahre min-
destens 10 % der gesamten Betriebskosten (i. S. v. 
Umsatz – EBIT) bzw. mindestens 5 %, falls der Antrag-
steller seit seinem ersten Umsatz weniger als 7 Jahre 
am Markt ist. Im Falle eines neu gegründeten Unter-
nehmens ohne abgeschlossenes Geschäftsjahr sind 
unterjährige Zahlen heranzuziehen. 

• Innovationsförderung: 

In den letzten 36 Monaten hat das Unternehmen Zu-
schüsse, Kredite oder Bürgschaften/Garantien aus eu-
ropäischen oder nationalen F&E- oder Innovations-
Förderprogrammen erhalten. Pro vorangegangener In-
novationsförderung kann nur einmal ein Antrag als „in-
novatives Unternehmen“ gestellt werden. Eine Zusage 
im Teilbereich „innovatives Unternehmen“ qualifiziert 
nicht für eine Folgeförderung unter dem Kriterium „In-
novationsförderung“. Die Höhe der Förderung ist limi-
tiert auf das Dreifache der als Grundlage für die An-
tragstellung dienenden Kreditförderung bzw. auf das 
Zehnfache einer Zuschussförderung. 

• Venture Capital: 

Der Antragsteller ist seit seinem ersten Umsatz weni-
ger als 5 Jahre am Markt und 

- hat in den letzten 24 Monaten - bezogen auf den Zeit-
punkt der Antragstellung - ein Investment (z. B. of- 

fene oder stille Beteiligung) eines Venture-Capital-In-
vestors oder eines Business Angels, der einem Bu-
siness Angel-Netzwerk angehört, erhalten oder 

- der Venture-Capital-Investor oder der Business An-
gel, der einem Business Angel-Netzwerk angehört, 
ist zum Zeitpunkt der Antragstellung Gesellschafter 
bzw. Anteilseigner des Unternehmens. 

4 Darlehensbedingungen 

4.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinforma-
tion zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. Die darin genannten Standardlauf-
zeiten sind frei wählbar; sie sollen sich an der betriebs-
gewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können auch 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mind. 3 Jahre,) 
und Tilgungsfreijahre (mind. 1 Freijahr) beantragt wer-
den. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Konditi-
onen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
12 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Ver-
zicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der 
Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) 
eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. 
Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate 
nach Darlehenszusage der LfA.  

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

4.2 Tilgungszuschuss 

Nach Prüfung der antrags- und programmgemäßen 
Verwendung wird ein Tilgungszuschuss gutgeschrie-
ben. Die Höhe des Tilgungszuschusses beträgt bei in-
novativen Vorhaben (IV5) 2 % und bei innovativen Un-
ternehmen (IU5) 1 % des Zusagebetrages. 

Die Gutschrift erfolgt 3 Monate nach dem Zins- und Til-
gungstermin, welcher der Prüfung und Anerkennung 
des Verwendungsnachweises durch die LfA folgt. Der 
Tilgungszuschuss wird auf den zum Zeitpunkt der An-
erkennung des Verwendungsnachweises gültigen Zu-
sagebetrag berechnet und auf die nach dem Tilgungs-
plan zuletzt fälligen Raten angerechnet (Verkürzung 
der Kreditlaufzeit). 

Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvaluta ge-
ringer ist als die Höhe des Gutschriftsbetrages, erfolgt 
die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur in Höhe der 
aktuellen Kreditvaluta. Eine Barauszahlung  
oder Überweisung des Tilgungszuschusses ist nicht 
möglich. 



 - 3 - Merkblatt „Innovationskredit 4.0“ 
 

München, 02.05.2024 

4.3 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 7,5 Mio. 
EUR je Vorhaben. Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 
100 % der förderfähigen Aufwendungen. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die Richtlinien 
zur Durchführung des Innovationskredits 4.0. in der je-
weils gültigen Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung in der bei Darlehenszusage gültigen Fas-
sung  vergeben. Unter den Voraussetzungen der De-Mi-
nimis-Verordnung können alle gemäß Tz. 3 förderfähi-
gen Kosten gefördert werden. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlauben 
bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darlehen statt-
dessen als KMU-Investitionsbeihilfen gemäß Art. 17 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung in der bei 
Darlehenszusage gültigen Fassung gewährt werden. Mit 
KMU-Investitionsbeihilfen gefördert werden können aus-
schließlich die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer 
neuen Betriebsstätte, zum Ausbau einer bestehenden 
Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer 
Betriebsstätte durch vorher dort nicht hergestellte Pro-
dukte oder vorher dort nicht erbrachte Dienstleistungen, 
oder zur grundlegenden Änderung des gesamten Pro-
zesses zur Herstellung der Produkte oder Erbringung 
der Dienstleistungen, die von der Investition in die Be-
triebsstätte betroffen sind.  

Tilgungszuschüsse sind Beihilfen im Sinne der EU. Sie 
werden in voller Höhe auf die Beihilfeobergrenzen ange-
rechnet. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- und 
Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich 
sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt 
der Kreditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen.“ 

5.3 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 
Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten An-
tragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

5.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 

5.5 Investitionsort 

Die Vorhaben müssen in wesentlichen Teilen im Frei-
staat Bayern durchgeführt werden. 

 

 

 

 

6 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ ins-
besondere Tzn. 5, 9 und 10) kann der Innovationskredit 
mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden.  

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Programms 
ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit beantragt 
werden, ist der Innovationskredit 4.0 auf die jeweilige 
vorhabensbezogene Obergrenze des ERP-
Digitalisierungs- und Innovationskredits anzurechnen. 

7 Risikoentlastung 

Bei nicht ausreichender Absicherung kann eine Bürg-
schaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH 
beantragt werden.  

8 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Die zu 
fördernde Maßnahme ist mit dem Vordruck 117 zu be-
stätigen. Zusätzlich ist das Formblatt der KfW-Banken-
gruppe „Statistisches Beiblatt – ERP-Digitalisierungs- 
und Innovationskredit“ beizufügen. 

Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklärung zum An-
trag auf Gewährung eines Darlehens/einer Bürgschaft 
bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. Bei Nutzung der 
Alternative zur Beantragung auf Grundlage der AGVO 
(Siehe Tz. 5.2) ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben 
„Beantragung auf AGVO-Basis“. Der Vordruck 120 kann 
bei dieser Alternative entfallen. 

Wird zusätzlich eine Bürgschaft beantragt, können die 
zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterla-
gen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. 
Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicherweise 
per Post an die LfA gesendet werden, die Möglichkeit of-
fen, diese von ihr und dem Antragsteller unterzeichneten 
Unterlagen auch in elektronischer Form (Fax  
oder PDF-Scan per E-Mail) bei der LfA einzureichen. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass die Hausbank wirksame 
Willenserklärungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die 
Hausbank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-Scan per 
E-Mail bei der LfA ein, sichert sie damit konkludent zu, 
dass eine rechtsverbindliche Zeichnung der Hausbank 
bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Erklärungen und Be-
stätigungen auch per Fax bzw. PDF-Scan per E-Mail 
übermittelt und dass das an die LfA übermittelte Fax 
bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhaltlich dem 
Original entspricht. Die Übermittlung per E-Mail muss 
durch eine geeignete Verschlüsselung vor dem Zugriff 
Dritter geschützt werden. Liegen die Voraussetzungen 
für eine elektronische Archivierung der Antragsunterla-
gen nicht vor oder macht die Hausbank davon keinen 
Gebrauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei der 
Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung im ICOM-
Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte elektroni-
sche Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Haus-
bank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung 
von Originalunterlagen zu verzichten und stattdessen 
die Originaldokumente durch elektronische Archivierung 
aufzubewahren.  

Voraussetzung für die Möglichkeit der elektronischen Ar-
chivierung anstelle der papierhaften Aufbewahrung von 
originalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank 
dasselbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Ar- 
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chivierung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die Ar-
chivierungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO und 
die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung ein-
hält und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen Do-
kumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und 
maschinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden 
können. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und in-
wiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen  
oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbe-
wahrung bestimmter Originaldokumente einzuhalten 
sind und deren Einhaltung sicherzustellen. 

9 Verwendungsnachweis 

Die antrags- und programmgemäße Verwendung ist in-
nerhalb von 6 Monaten nach Eingang der letzten Rech-
nung gegenüber der Hausbank mit dem Vordruck 561 
nachzuweisen.  Die Hausbank hat den vom Kreditneh-
mer und ihr selbst unterzeichneten Verwendungsnach-
weis unverzüglich bei der LfA einzureichen. 



   
 
 

Merkblatt „Energiekredit“ (EK5) und „Energiekredit Plus“ (EK6) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
Der Energiekredit und der Energiekredit Plus werden aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn 
der LfA stammen, zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse 
refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unterneh-
men (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“) der gewerblichen 
Wirtschaft und freiberuflich Tätige mit Betriebsstätte 
oder Niederlassung in Bayern. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vor-
sätzlich oder grob fahrlässig über Umweltvorschrif-
ten hinweggesetzt und dabei Umweltschäden ver-
ursacht haben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU 
nicht nachgekommen sind und 

•  sofern die Beihilfe nach der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung beantragt wird, Unter-
nehmen oder freiberuflich Tätige in Schwierigkei-
ten nach EU-Definition (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen“, Tz. 7) und 

•  sofern die Beihilfe nach der De-Minimis-Verord-
nung beantragt wird, Unternehmen, die sich in ei-
nem Insolvenzverfahren befinden oder die im 
deutschen Recht vorgesehenen Voraussetzun-
gen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen. 

2 Verwendungszweck 

Gefördert werden Investitionsmaßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz im Bereich Produktions-
anlagen und -prozesse. Dabei ist es unerheblich, mit 
welchem Energieträger die Effizienzsteigerung bzw. 
Energieeinsparung erzielt wird. 

Investitionen, die zu einer Energieeinsparung von 
mindestens 10 % führen, können mit dem Energie-
kredit (EK5) gefördert werden. 

Im besonderen Maße zur Steigerung der Energieef-
fizienz beitragende Maßnahmen, die zu einer Ener-
gieeinsparung von mindestens 30 % führen, sind im 
Energiekredit Plus (EK6) förderfähig. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der 
LfA Förderbank Bayern für Programmkredite und 
Bürgschaften“ sind zu beachten. 

Darüber hinaus sind bei diesem Förderprogramm die 
Paris-kompatiblen Sektorleitlinien der KfW Banken-
gruppe (Version 3 12/2023) zu berücksichtigen, die 
konkrete Anforderungen an die Klimaverträglichkeit 
der jeweiligen Investitionen definieren. Diese stehen 
unter www.lfa.de im Downloadbereich zur Verfü-
gung. 

2.1 Förderfähige Investitionen 

Es werden Neu- und Modernisierungsinvestitionen 
u. a. in folgenden Bereichen gefördert: 

• Maschinen/Anlagen/Prozesstechnik 

• Druckluft/Vakuum/Absaugtechnik 

 

• elektrische Antriebe/Pumpen 

• Prozesswärme 

• Prozesskälte, Kühlhäuser, Kühlräume 

• Wärmerückgewinnung/Abwärmenutzung 
(für Produktionsprozesse) 

• Mess-, Regel- und Steuerungstechnik 

• Informations- und Kommunikationstechnik 

• Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wenn keine För-
derung nach dem EEG bzw. dem KWKG in An-
spruch genommen wird (siehe Tz. 2.2). 

Förderfähig sind alle aktivierbaren Investitionen, die in 
unmittelbarer Verbindung mit den angestrebten Ener-
gieeinspareffekten stehen. Dazu zählen auch Aufwen-
dungen für die Planungs- und Umsetzungsbegleitung, 
Energiemanagementsysteme, der Erwerb gebrauch-
ter Wirtschaftsgüter sowie Eigenleistungen, soweit 
diese aktivierbar sind. 

2.2 Nicht förderfähige Investitionen 

Für den Energiekredit und Energiekredit Plus gelten 
folgende Ausschlüsse: 

• Fahrzeuge 
(außer selbstfahrende Arbeitsmaschinen) 

• Grundstückskosten 

• Vorhaben, die eine Förderung nach dem „Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem „Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)“ erhalten 

• Vorhaben, soweit sie aufgrund behördlicher Aufla-
gen oder rechtlicher Vorgaben durchgeführt wer-
den müssen 

• Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten. 

2.3 Nachweis der Energieeinsparung 

Die erwartete Energieeinsparung durch die Investi-
tion ist im Vordruck 119 (abrufbar unter www.lfa.de) 
zu quantifizieren und wahlweise durch: 

• das Unternehmen (auf Basis von Produktdaten-
blättern, Herstellernachweisen etc.) oder 

• einen fachkundigen Dritten (z. B. Anlagenherstel-
ler, Händler, Energieberater, ext. Planungsbüro) 

zu bestätigen. 

Für Neuinvestitionen ist die Energieeinsparung im 
Vergleich zum Branchendurchschnitt zu ermitteln. 
Bei Modernisierungsinvestitionen ist der Durch-
schnittsverbrauch der letzten 3 Jahre heranzuzie-
hen. 

3 Beratung 

Um Energieeinsparpotenziale fundiert zu identifizie-
ren und anschließend entsprechende Energieeffi-
zienzmaßnahmen erfolgreich zu realisieren, kann 
im Vorfeld die Einschaltung eines qualifizierten 
Energieberaters sinnvoll sein. 

http://www.lfa.de/
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Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA, www.bafa.de) fördert Beratungskosten im 
Rahmen der „Bundesförderung für Energieberatung 
für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“. 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert 
Energieeinsparkonzepte mit bis zu 50 % der förder-
fähigen Kosten der Untersuchung 
(www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/
energiefoerderung/). 

Informationen sind zudem kostenlos über die jewei-
lige Industrie- und Handelskammer bzw. Hand-
werkskammer erhältlich. 

4 Darlehensbedingungen 

4.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bo-
nität und Besicherung - innerhalb vorgegebener 
Grenzen - individuell vereinbart (siehe Merkblatt 
„Kreditnehmerinformation zum risikogerechten 
Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz kön-
nen unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskon-
ditionen entnommen werden. Die darin genannten 
Standardlaufzeiten sind frei wählbar; sie sollen sich 
an der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindes-
tens 3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 
1 Freijahr) beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen 
(z. B. differenziert nach unterschiedlichen Laufzei-
ten oder mit und ohne Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der 
LfA. Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über 
die Zusage der LfA entsprechend unterrichten und 
die Konditionen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach 
Ablauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeit-
raums von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der 
Darlehenszusage der LfA an) bis zum vollständigen 
Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, spä-
testens bis zum Ablauf der Abruffrist des Darlehens 
(ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereitstel-
lungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei ver-
bürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate 
nach Darlehenszusage der LfA.  

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetra-
ges kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung erfolgen. 

4.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 
10 Mio. EUR je Vorhaben. Es können Vorhaben mit 
förderfähigen Kosten ab 25.000 EUR gefördert 
werden. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 %. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits und Ener-
giekredits Plus gelten die vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium bekannt gemachten Richtlinien 
für Darlehen an mittelständische Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur 
Förderung von Maßnahmen der Energieeinsparung 
und der Nutzung erneuerbarer Energien (Bayeri-
sches Energiekreditprogramm) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit und Energiekredit Plus werden 
grundsätzlich als KMU-Investitionsbeihilfen gemäß 
Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung (AGVO) in der bei Darlehenszusage gültigen 
Fassung vergeben. Mit KMU-Investitionsbeihilfen ge-
fördert werden können ausschließlich die Kosten ei-
ner Investition in materielle und immaterielle Vermö-
genswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, 
zum Ausbau einer bestehenden Betriebsstätte, zur 
Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte 
durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder 
vorher dort nicht erbrachte Dienstleistungen, oder zur 
grundlegenden Änderung des gesamten Prozesses 
zur Herstellung der Produkte oder Erbringung der 
Dienstleistungen, die von der Investition in die Be-
triebsstätte betroffen sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlau-
ben bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darle-
hen stattdessen auf Grundlage der De-minimis-Ver-
ordnung in der bei Darlehenszusage gültigen Fas-
sung gewährt werden. Unter den Voraussetzungen 
der De-minimis-Verordnung sind neben Investitions-
vorhaben im Sinne des Art. 17 AGVO auch reine Ra-
tionalisierungen und Modernisierungen förderfähig.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Bei-
hilfewerte dienen der Orientierung in der Informa-
tions- und Beratungsphase und sind unverbindlich. 
Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA 
zum Zeitpunkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“. 

5.3 Betriebsaufspaltung  

Bei der Betriebsaufspaltung ist das Eigentum an den 
Betriebsanlagen rechtlich von der Inhaberschaft des 
Betriebs getrennt. 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft können 
solche Vorhaben gefördert werden, wenn die Miet- 
oder Pachteinnahmen der Besitzgesellschaft steuer-
rechtlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb darstellen, 
die der Gewerbesteuer unterliegen. 

Darlehensnehmer wird die investierende Besitzge-
sellschaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung 
der Betriebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn 
sich die Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, die 
mit Hilfe des Darlehens angeschafften Wirtschaftsgü-
ter während der Laufzeit des Darlehens ausschließ-
lich an die Betriebsgesellschaft zu vermieten/ver-
pachten; zudem hat die Betriebsgesellschaft die Mit-
haftung für das Darlehen in Form einer Bürgschaft  
oder eines Schuldbeitritts zu übernehmen.  

 

http://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/energiefoerderung/
http://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/energiefoerderung/
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5.4 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 
Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb 
eines Jahres begonnen werden können. 

5.5 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens 
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich uner-
heblich ist, können nicht gefördert werden. 

5.6 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

6 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), können der Ener-
giekredit und der Energiekredit Plus mit anderen öf-
fentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden. 
Ausgenommen hiervon ist die Kombination des Ener-
giekredits mit dem Energiekredit Plus. 

Falls zum Energiekredit oder Energiekredit Plus auch 
Mittel aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm – 
Produktionsanlagen/-prozesse beantragt werden, ist 
der Energiekredit oder Energiekredit Plus auf den 
Förderhöchstbetrag des KfW-Energieeffizienzpro-
gramms – Produktionsanlagen/-prozesse anzurech-
nen. 

Die Inanspruchnahme eines BAFA-Zuschusses für 
dieselbe Maßnahme bzw. dieselben Kosten ist nicht 
zulässig. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 
50%ige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe 
entsprechendes Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann 
bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft 
der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH be-
antragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestell-
ten Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil 
ist nicht möglich. 

8 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) einzureichen. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken prinzipiell unter deren Eigenhaftung 
ausgereicht. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 
5.2.) ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantra-
gung auf De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist der 
Vordruck 120 (Erklärung zum Antrag auf Gewährung 
eines Darlehens/einer Bürgschaft bei De-minimis 
Beihilfen) einzureichen. 

Zusätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investition allgemein“ beizufü-
gen. 

Die Energieeinsparung ist gemäß Tz. 2.3 mit dem 
Vordruck 119 darzulegen. Der Vordruck verbleibt 
grundsätzlich in der Kreditakte der Hausbank.Von 
der Hausbank ist in Tz. 9.5 des Antragsvor-
drucks 100 das Vorliegen der Antragsvoraussetzun-
gen gemäß Vordruck 119 zu bestätigen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haf-
tungsfreistellung “HaftungPlus“) beantragt, können 
die zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und 
Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ ent-
nommen werden. 

In Zweifelsfällen kann sich die LfA den Vordruck 119 
vorlegen lassen bzw. Fachgutachten zum Energie-
einspareffekt einholen. Den Hausbanken steht bei 
Anträgen, die üblicherweise per Post an die LfA ge-
sendet werden, die Möglichkeit offen, diese von ihr 
und dem Antragsteller unterzeichneten Unterlagen 
auch in elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per 
E-Mail) bei der LfA einzureichen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Hausbank wirksame Willenser-
klärungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die 
Hausbank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-Scan 
per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie damit konklu-
dent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeichnung der 
Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Erklä-
rungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-
Scan per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA 
übermittelte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich 
und inhaltlich dem Original entspricht. Die Übermitt-
lung per E-Mail muss durch eine geeignete Ver-
schlüsselung vor dem Zugriff Dritter geschützt wer-
den. Liegen die Voraussetzungen für eine elektroni-
sche Archivierung der Antragsunterlagen nicht vor o-
der macht die Hausbank davon keinen Gebrauch, so 
ist der Originalantrag in Papierform bei der Hausbank 
aufzubewahren. Die Antragstellung im ICOM-
Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte elekt-
ronische Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der 
Hausbank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbe-
wahrung von Originalunterlagen zu verzichten und 
stattdessen die Originaldokumente durch elektroni-
sche Archivierung aufzubewahren. Voraussetzung 
für die Möglichkeit der elektronischen Archivierung 
anstelle der papierhaften Aufbewahrung von origina-
len Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank das-
selbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Ar-
chivierung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die 
Archivierungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO 
und die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchfüh-
rung einhält und die Hausbank sicherstellt, dass die 
digitalen Dokumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papier-
form übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht 
werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weg-
gelassen, hinzugefügt oder anders dargestellt 
werden können. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und 
inwiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse beste-
hen oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur 
Aufbewahrung bestimmter Originaldokumente einzu-
halten sind und deren Einhaltung sicherzustellen. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe Merkblatt “Beihilferechtlich relevante Bestimmun-
gen und Definitionen”) der gewerblichen Wirtschaft und 
freiberuflich Tätige, die eine Betriebsstätte oder Nieder-
lassung in Bayern haben bzw. - soweit diese Vorausset-
zung nicht erfüllt ist - durch das geförderte Vorhaben 
schaffen. 

Nicht antragsberechtigt sind  

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vorsätz-
lich oder grob fahrlässig über Umweltvorschriften hin-
weggesetzt und dabei Umweltschäden verursacht ha-
ben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer frühe-
ren Beihilferückforderungsanordnung der EU nicht 
nachgekommen sind und 

• sofern die Beihilfe nach der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung beantragt wird, Unternehmen o-
der freiberuflich Tätige in Schwierigkeiten nach EU-
Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“, Tz. 7) und 

• sofern die Beihilfe nach der De-Minimis-Verordnung 
beantragt wird, Unternehmen, die sich in einem Insol-
venzverfahren befinden oder die im deutschen Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger er-
füllen. 

2 Verwendungszweck 

Zielsetzung des Energiekredit Gebäude ist es, den An-
reiz für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien im Gebäudesektor zu stärken, um damit die 
Energiewende in Bayern weiter voranzubringen.  

Gefördert werden Maßnahmen an gewerblich genutzten 
Nichtwohngebäuden bzw. Gebäudeteilen sowie damit in 
Zusammenhang stehende energetische Fachplanungs- 
und Baubegleitungsleistungen. Es können nur Vorhaben 
berücksichtigt werden, die eine vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bzw. von der KfW 
gewährte Zuschussförderung (Investitionszuschuss o-
der Darlehen mit Tilgungszuschuss) auf Basis der För-
derrichtlinien zur Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) (siehe hierzu die Informationsseiten des 
BMWi unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/ 
Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-
beg.htm) im Bereich Nichtwohngebäude (BEG NWG) o-
der Einzelmaßnahmen (BEG EM) erhalten. Vorhaben 
bzw. Vorhabensteile, die eine Förderung nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten, können 
nicht berücksichtigt werden; falls die BEG-Förderung 
derartige Maßnahmen beinhaltet, sind diese (mit Be-
tragsangabe) in Tz. 9.5 des Antragsvordrucks 100 auf-
zuführen. 

Bemessungsgrundlage für den Energiekredit Gebäude 
sind die im Zuge der BEG-Förderung durch BAFA oder 
KfW als förderfähig anerkannten Kosten. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaf-
ten“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen – indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinforma-
tion zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. Die darin genannten Standardlauf-
zeiten sind frei wählbar; sie sollen sich an der betriebs-
gewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und 
ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Konditi-
onen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 12 
Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Ver-
zicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der 
Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) 
eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. 
Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate 
nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe/Vorhabenshöchstbetrag 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 10 Mio. 
EUR und kann maximal bis zur Höhe der Differenz zwi-
schen den von der BAFA bzw. KfW als förderfähig aner-
kannten Kosten und der BEG-Förderung (Zuschuss- 
bzw. Darlehensbetrag) gewährt werden. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens am förderfähi-
gen Vorhaben beträgt bis zu 100 %. 

Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten ab 
25.000 EUR gefördert werden. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.htm
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3.3 Abrufvoraussetzungen 

Vor Abruf der Darlehensmittel muss der Nachweis einer 
BEG-Förderung (in der Regel vorhandener Zuwen-
dungsbescheid für einen BEG-Investitionszuschuss 
oder vorhandene Förderzusage für ein BEG-Darlehen 
mit Tilgungszuschuss der BAFA bzw. der KfW) sowie 
über die Höhe der förderfähigen Kosten gegenüber der 
Hausbank erbracht werden. 

Die LfA ist berechtigt, sich den entsprechenden Nach-
weis einreichen zu lassen. 

4  Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits Gebäude gelten 
die Richtlinien für Darlehen an mittelständische Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich  
Tätige zur Förderung von Maßnahmen der Energieein-
sparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Baye-
risches Energiekreditprogramm) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit Gebäude wird grundsätzlich als KMU-
Investitionsbeihilfen gemäß Art. 17 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) in der bei Dar-
lehenszusage gültigen Fassung vergeben. Mit KMU-
Investitionsbeihilfen gefördert werden können aus-
schließlich die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen 
Betriebsstätte, zum Ausbau einer bestehenden Betriebs-
stätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder 
vorher dort nicht erbrachte Dienstleistungen, oder zur 
grundlegenden Änderung des gesamten Prozesses zur 
Herstellung der Produkte oder Erbringung der Dienstleis-
tungen, die von der Investition in die Betriebsstätte betrof-
fen sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlauben 
bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darlehen statt-
dessen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung in der 
bei Darlehenszusage gültigen Fassung  gewährt werden. 
Unter den Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung 
sind neben Investitionsvorhaben im Sinne des Art. 17 
AGVO auch reine Rationalisierungen und Modernisierun-
gen förderfähig. 

Eine Förderung von Vorhabensteilen, die nicht aktiviert 
werden bzw. nicht aktivierungsfähig sind und deren Ge-
samtbetrag höher ist als die gewährte BEG-Förderung, ist 
nur auf De-minimis-Basis möglich. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfe-
werte dienen der Orientierung in der Informations- und 
Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind 
allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kre-
ditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen“. 

4.3 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten An-
tragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 

4.5 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Freistaates 
Bayern liegen.  

4.6 Betriebsaufspaltung im förderfähigen Sinne sowie Ver-
mietung/Verpachtung  

• Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft können Vor-
haben der Besitzgesellschaft gefördert werden, wenn 
auf beiden Seiten (Besitz- und Betriebsgesellschaft) 
dieselben Personen zusammen zu mindestens 50 % 
beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Ehe-
gatten bzw. Lebenspartner sind und zusammen auf 
beiden Seiten zu mindestens 50 % beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen El-
tern/Schwiegereltern und Kinder (sowie deren Ehegat-
ten bzw. Lebenspartner) sind und zusammen auf bei-
den Seiten mindestens 50 % beteiligt sind. 

Außerhalb dieser Betriebsaufspaltung im förderfähigen 
Sinne ist eine Finanzierung von zu vermietenden/ver-
pachtenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutzten Im-
mobilien möglich, sofern eine langfristige Vermie-
tung/Verpachtung (bei Betriebsaufspaltungen im förder-
fähigen Sinne auch durch natürliche Personen) an einen 
gewerblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. 

Darlehensnehmer wird allein der Investor (Besitzgesell-
schaft), wenn sich dieser vertraglich verpflichtet, das Ob-
jekt während der Laufzeit des Darlehens ausschließlich 
kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft (nach EU-Definition) oder freiberuflich Täti-
gen für betriebliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.  

Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förderung 
ausgeschlossen. Somit können Vorhaben privater In-
vestoren, die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind 
bzw. ausschließlich für die Vermietung/Verpachtung der 
Immobilie einen Gewerbebetrieb anmelden, nicht be-
rücksichtigt werden. Investor und Nutzer müssen die An-
tragsvoraussetzungen gemäß Tz. 1 erfüllen. Vorhaben 
in Form von Leasing- oder Mietkaufkonstruktionen kön-
nen nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Energiekredit 
Gebäude mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen 
kombiniert werden. 

Die BEG-Förderung ist hierbei als beihilfefrei einzustu-
fen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 50%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der LfA 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt wer-
den. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 
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7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 
100. 

Zur Kategorisierung der geförderten Vorhaben ist im An-
trag unter Tz. 4.2 die explizite Angabe einer der folgenden 
Fördertatbestände erforderlich: 

• Neubau 

• Sanierung 

• Gebäudehülle 

• Anlagentechnik 

• Wärmeerzeuger 

• Sonstige Maßnahmen 

Sofern die Förderung aus einer Kombination der genann-
ten Fördertatbestände besteht, ist die Zuordnung nach 
dem überwiegenden Einsatz der Mittel vorzunehmen. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2), ist im 
Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf De-mi-
nimis-Basis“. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer 
Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungs-
freistellung “HaftungPlus“) beantragt, können die zusätz-
lich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterlagen 
dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicherweise 
per Post an die LfA gesendet werden, die Möglichkeit of-
fen, diese von ihr und dem Antragsteller unterzeichneten 
Unterlagen auch in elektronischer Form (Fax oder PDF-
Scan per E-Mail) bei der LfA einzureichen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Hausbank wirksame Willenser-
klärungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die Haus-
bank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-Scan per E-
Mail bei der LfA ein, sichert sie damit konkludent zu, dass 
eine rechtsverbindliche Zeichnung der Hausbank bereits 
dann vorliegt, wenn sie ihre Erklärungen und Bestätigun-
gen auch per Fax bzw. PDF-Scan per E-Mail übermittelt  

und dass das an die LfA übermittelte Fax bzw. der über-
mittelte Scan bildlich und inhaltlich dem Original ent-
spricht. Die Übermittlung per E-Mail muss durch eine ge-
eignete Verschlüsselung vor dem Zugriff Dritter geschützt 
werden. Liegen die Voraussetzungen für eine elektroni-
sche Archivierung der Antragsunterlagen nicht vor oder 
macht die Hausbank davon keinen Gebrauch, so ist der 
Originalantrag in Papierform bei der Hausbank aufzube-
wahren. Die Antragstellung im ICOM-Verfahren erfolgt 
weiterhin über eine definierte elektronische Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Haus-
bank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung 
von Originalunterlagen zu verzichten und stattdessen die 
Originaldokumente durch elektronische Archivierung auf-
zubewahren. Voraussetzung für die Möglichkeit der elekt-
ronischen Archivierung anstelle der papierhaften Aufbe-
wahrung von originalen Antragsunterlagen ist, dass die 
Hausbank dasselbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie 
bei der Archivierung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, 
die Archivierungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO 
und die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung 
einhält und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen 
Dokumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und in-
wiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen  
oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbe-
wahrung bestimmter Originaldokumente einzuhalten sind 
und deren Einhaltung sicherzustellen. 



   
 
 

Merkblatt „Energiekredit Regenerativ“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
 

- für Photovoltaik-Aufdach gem. Tz. 2: Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5) und  
         Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) 
- für sonstige Verwendungszwecke gem Tz. 2: Energiekredit Regenerativ (ER7) 
 

Der Energiekredit Regenerativ (ER5, ER6, ER7) wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern zinsverbilligt und zins-
günstig aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien „Standard“ refinanziert. 
 

LfA Förderbank Bayern • Königinstraße 17 • 80539 München • Telefon 089 / 21 24 - 10 00 • Telefax 089 / 21 24 - 22 16 • www.lfa.de • info@lfa.de 

1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft und Angehörige der Freien Berufe, 
soweit der Jahresumsatz (Konzernumsatz) dieser 
Unternehmen bzw. Freiberufler 500 Mio. EUR nicht 
übersteigt.  

Darüber hinaus sind Genossenschaften (z. B. Bür-
gerenergiegenossenschaften (siehe Tz. 4.5), er-
werbswirtschaftlich ausgerichtete Vereine sowie 
rechtsfähige Stiftungen antragsberechtigt. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich 
vorsätzlich oder grob fahrlässig über Umweltvor-
schriften hinweggesetzt und dabei Umweltschä-
den verursacht haben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsanordnung der 
EU nicht nachgekommen sind, 

• Unternehmen, wenn mehr als 50 % ihres Kapitals 
oder ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von ei-
ner oder mehreren öffentlichen Stellen oder Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder 
gemeinsam kontrolliert werden, 

• Privatpersonen, 

• Landwirte, 

• sofern ein ER6 nach der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung beantragt wird, Unterneh-
men oder freiberuflich Tätige in Schwierigkeiten 
nach EU-Definition (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen“, Tz. 7) und 

sofern ein ER6 nach der De-Minimis-Verordnung 
bzw. ein ER5 / ER7 beantragt wird, Unternehmen, 
die sich in einem Insolvenzverfahren befinden o-
der die im deutschen Recht vorgesehenen Vo-
raussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen. 
 

2 Verwendungszweck 

Gefördert werden Investitionsmaßnahmen (ein-
schließlich Modernisierungsmaßnahmen) zur 
Strom- oder Wärme-/Kälteerzeugung auf Basis von 
regenerativen Energien, Speichersysteme für 
Strom aus regenerativen Energien und Wärme-
/Kältespeicher, die aus regenerativen Energien ge-
speist werden.  

Wärme-/Kältespeicher können beispielhaft auch 
als Bauteilspeicher (thermische Bauteilaktivierung) 
und Latentwärmespeicher (Phasenwechsel-Spei-
cher) ausgeführt sein.  

Gefördert werden außerdem Investitionsmaßnah-
men zur Flexibilisierung von Stromnachfrage und -
angebot, wie betriebliches/überbetriebliches Last 

management, um flexible Lasten für das Stromver-
sorgungssystem nutzbar zu machen, sowie zur Di-
gitalisierung der Energiewende mit dem Ziel der 
systemverträglichen Integration von erneuerbaren 
Energien in das Energiesystem, auch als singuläre 
Maßnahme oder Nachrüstung.  

Unter den Verwendungszweck Photovoltaik-Auf-
dach (ER5, ER6) fallen Photovoltaikanlagen, die 
auf Dächern oder an Fassaden errichtet werden so-
wie Batteriespeicher, die ausschließlich aus Photo-
voltaikanlagen, die auf Dächern oder an Fassaden 
errichtet wurden, gespeist werden (auch als singu-
läre Maßnahme oder Nachrüstung). Vorhaben mit 
dem Verwendungszweck Photovoltaik Aufdach, die 
eine Förderung nach dem „Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG)“ bzw. dem „Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG)“ erhalten, können aus-
schließlich im beihilfefreien Energiekredit Regene-
rativ PV-A (ER5) gefördert werden. Vorhaben mit 
dem Verwendungszweck Photovoltaik Aufdach 
ohne EEG- / KWKG-Förderung sind im Energiekre-
dit Regenerativ PV-A Plus (ER6) förderfähig. Alle 
Vorhaben außerhalb des Verwendungszwecks 
„Photovoltaik-Aufdach“ werden im beihilfefreien 
ER7 gefördert. 

Generell müssen Maßnahmen zur Stromerzeu-
gung die technischen Anforderungen des EEG er-
füllen. 

Förderfähig sind alle aktivierbaren Investitionen, die 
in unmittelbarer Verbindung mit der angestrebten In-
vestition in regenerative Energien stehen. Dazu zäh-
len auch Aufwendungen für die Planungs- und Um-
setzungsbegleitung, der Erwerb gebrauchter Wirt-
schaftsgüter sowie Eigenleistungen, soweit diese 
aktivierbar sind. 

Ausschlüsse: 

• Grundstückskosten 

• Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten 

• Investitionen in die Erzeugung von Biogas (för-
derfähig ist hingegen, die Erzeugung von Strom / 
Wärme aus Biogas als regenerative Energie-
quelle) 

• gebrauchte Wirtschaftsgüter, die bereits durch 
staatliche Förderdarlehen finanziert worden sind 
und diese zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 
nicht vollständig zurückgezahlt sind 

• Anlagen zu Erzeugung von Strom aus Wasser-
kraft mit einer Leistung von mehr als 20 MW 

• Anlagen zur ausschließlichen Wärmeerzeugung 
aus Biomasse von mehr als 2 MW 

Darüber hinaus sind die Vorgaben des Merkblatts 
„Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für 
Programmkredite und Bürgschaften“ zu beachten. 
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Dieses Förderprogramm erfüllt die Paris-kompatib-
len Sektorleitlinien der KfW Bankengruppe (Ver-
sion 3 12/2023), die konkrete Anforderungen an die 
Klimaverträglichkeit der jeweiligen Investitionen de-
finieren. Diese stehen unter www.lfa.de im Down-
loadbereich zur Verfügung.  

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bo-
nität und Besicherung - innerhalb vorgegebener 
Grenzen - individuell vereinbart (siehe Merkblatt 
„Kreditnehmerinformation zum risikogerechten 
Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben 
zu Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz 
können unserer aktuellen Übersicht der Darle-
henskonditionen entnommen werden. Die darin 
genannten Standardlaufzeiten sind frei wählbar; 
sie sollen sich an der betriebsgewöhnlichen Nut-
zung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindes-
tens 3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 
1 Freijahr) beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglich-
keit, das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzutei-
len (z. B. differenziert nach unterschiedlichen 
Laufzeiten oder mit und ohne Haftungsfreistellung 
„HaftungPlus“). Es gelten die Konditionen des Zu-
sagedatums der LfA. Die Hausbank wird den End-
kreditnehmer über die Zusage der LfA entspre-
chend unterrichten und die Konditionen vereinba-
ren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach 
Ablauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeit-
raums von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der 
Darlehenszusage der LfA an) bis zum vollständi-
gen Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, 
spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des Dar-
lehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Be-
reitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei 
verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Mo-
nate nach Darlehenszusage der LfA.  

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 
30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbe-
trages kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 
10 Mio. EUR je Vorhaben. Es können Vorhaben mit 
förderfähigen Kosten ab 25.000 EUR gefördert 
werden. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis 
zu 100 %. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits Regenera-
tiv PV-A, des Energiekredits Regenerativ PV-A 
Plus und des Energiekredits Regenerativ gelten die 
vom Bayerischen Wirtschaftsministerium bekannt 
gemachten Richtlinien für Darlehen an 

mittelständische Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur Förderung 
von Maßnahmen der Energieeinsparung und der 
Nutzung erneuerbarer Energien (Bayerisches 
Energiekreditprogramm) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5) und der 
Energiekredit Regenerativ (ER7) werden zu beihil-
fefreien Zinsen oberhalb des EU-Referenzzins-
satzes angeboten. 

Der Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) 
wird grundsätzlich als KMU-Investitionsbeihilfe ge-
mäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO) in der bei Darlehenszusage 
gültigen Fassung vergeben. Mit KMU-Investitions-
beihilfen gefördert werden können ausschließlich 
die Kosten einer Investition in materielle und imma-
terielle Vermögenswerte zur Errichtung einer 
neuen Betriebsstätte, zum Ausbau einer bestehen-
den Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produk-
tion einer Betriebsstätte durch vorher dort nicht her-
gestellte Produkte oder vorher dort nicht erbrachte 
Dienstleistungen, oder zur grundlegenden Ände-
rung des gesamten Prozesses zur Herstellung der 
Produkte oder Erbringung der Dienstleistungen, die 
von der Investition in die Betriebsstätte betroffen 
sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies er-
lauben bzw. erfordern, kann bzw. muss der Ener-
giekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) stattdessen 
auf Grundlage der De-minimis-Verordnung in der 
bei Darlehenszusage gültigen Fassung gewährt 
werden. Unter den Voraussetzungen der De-mini-
mis-Verordnung sind neben Investitionsvorhaben 
im Sinne des Art. 17 AGVO auch reine Rationali-
sierungen und Modernisierungen sowie reine Er-
satzinvestitionen förderfähig. Ist der Antragsteller 
kein KMU gemäß EU-Definition, kann die Förde-
rung im Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) ausschließlich auf Basis der De-minimis-VO 
erfolgen. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnom-
men bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. 
Diese Beihilfewerte dienen der Orientierung in der 
Informations- und Beratungsphase und sind unver-
bindlich. Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, 
die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzusage zu-
grunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen 
und Definitionen“. 

4.3 Betriebsaufspaltung  

Bei der Betriebsaufspaltung ist das Eigentum an 
den Betriebsanlagen rechtlich von der Inhaber-
schaft des Betriebs getrennt. 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Ein-
heit zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft kön-
nen solche Vorhaben jedoch gefördert werden, 
wenn die Miet- oder Pachteinnahmen der Besitzge-
sellschaft steuerrechtlich Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb darstellen, die der Gewerbesteuer unterlie-
gen. 

Darlehensnehmer wird die investierende Besitzge-
sellschaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung 
der Betriebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn 

http://www.lfa.de/
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sich die Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, 
die mit Hilfe des Darlehens angeschafften Wirt-
schaftsgüter während der Laufzeit des Darlehens 
ausschließlich an die Betriebsgesellschaft zu ver-
mieten/verpachten; zudem hat die Betriebsgesell-
schaft die Mithaftung für das Darlehen in Form einer 
Bürgschaft oder eines Schuldbeitritts zu überneh-
men. 

4.4 Biomasse, nachhaltige Brennstoffe 

Stromerzeugungs- und Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen auf Basis fester Biomasse bzw. Biogas, 
die hauptsächlich in öffentliche Netze einspeisen 
sowie über eine Leistung von 20 MW (Biomasse) 
bzw. 2 MW (Biogas) und mehr verfügen, müssen 
nachhaltige Biomasse-Brennstoffe einsetzen. Die 
Nachhaltigkeit des Brennstoffs ist mittels Zertifizie-
rung nachzuweisen (nähere Angaben in den Sek-
torleitlinien). 

4.5 Bürgerenergiegesellschaften/-genossenschaften 

Bürgerenergiegesellschaften im Sinne des EEG 
(§ 3 Nr. 15) sind, aufgrund ihrer Bedeutung für die 
Energiewende speziell im ländlichen Raum, als Ge-
sellschaftsform per se antragsberechtigt. 

4.6 Contracting (Anlagencontracting) 

Investitionen im Rahmen von (Anlagen-)Contrac-
ting-Konstruktionen sind förderfähig, sofern es sich 
nicht um reine Vermietungs- und Verpachtungstä-
tigkeit handelt, sondern auch (Energie-) Dienstleis-
tungen erbracht werden (z. B. Wartungsarbeiten). 

Die Investition muss im wirtschaftlichen Risiko des 
Contractors liegen. Der Contractor muss die An-
tragsvoraussetzungen erfüllen und gleichzeitig In-
vestor und Betreiber der Anlage sein. Auch der/die 
Contractingnehmer müssen die Antragsvorausset-
zungen erfüllen. Die Laufzeit des Contracting-Ver-
trags muss mindestens so lang sein, wie die Lauf-
zeit des beantragten Kredits. 

4.7 Erläuterungen zum Kreditnehmerkreis 

Vorhaben von einzelnen Investoren können nur fi-
nanziert werden, wenn diese eine tragfähige selbst-
ständige Tätigkeit ausüben. Vorhaben von Privat-
personen oder Landwirten, die ausschließlich für 
den Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Ener-
gie auf Basis von regenerativen Energien einen 
Gewerbebetrieb anmelden, können nicht berück-
sichtigt werden. 

Bei antragstellenden Gesellschaften müssen ein  
oder mehrere Gesellschafter, die anderweitig ge-
werblich/freiberuflich tätig sind, zusammen zu min-
destens 50 % an der Gesellschaft beteiligt sein. Da-
von ausgenommen sind Bürgerenergiegesellschaf-
ten (vgl. Tz. 4.5). 

4.8 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. De-
tails zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Merkblatt „Beihilferechtlich re-
levante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel inner-
halb eines Jahres begonnen werden können. 

4.9 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorha-
bens die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich 
unerheblich ist, können nicht gefördert werden. 

4.10 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der 
EU nicht überschritten werden (siehe Merkblatt 
„Beihilfe-rechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“ insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kön-
nen der Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5), 
Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) bzw. 
der Energiekredit Regenerativ (ER7) mit anderen 
öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert wer-
den.  

Vorhaben, die eine Förderung nach dem „Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem „Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)“ erhalten, kön-
nen ausschließlich mit anderen öffentlichen Finan-
zierungshilfen kombiniert werden, die – wie der 
Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5) und der 
Energiekredit Regenerativ (ER7)  – keine staatli-
chen Beihilfen enthalten. 

Falls zum Energiekredit Regenerativ PV-A, Ener-
giekredit Regenerativ PV-A Plus bzw. Energiekre-
dit Regenerativ auch Mittel aus dem KfW-Pro-
gramm Erneuerbare Energien – Standard – bean-
tragt werden, ist der beantragte LfA-Kredit auf den 
Förderhöchstbetrag des KfW-Programms Erneuer-
bare Energien – Standard – anzurechnen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist 
eine 50%ige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
(siehe entsprechendes Merkblatt) möglich.  

Für den Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) kann bei nicht ausreichender Absicherung 
alternativ bzw. bei Darlehen von über 2 Mio. EUR 
auch eine Bürgschaft der LfA bzw. der Bürgschafts-
bank Bayern GmbH beantragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreige-
stellten Darlehensteil und einen verbürgten Darle-
hensteil ist nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) einzureichen. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken prinzipiell unter deren Eigenhaftung 
ausgereicht. Die Antragstellung erfolgt mit dem 
Vordruck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe 
Tz. 4.2.) ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben  
„Beantragung auf De-minimis-Basis“; darüber hin-
aus ist der Vordruck 120 (Erklärung zum Antrag auf 
Gewährung eines Darlehens/einer Bürgschaft bei 
De-minimis Beihilfen) einzureichen. 

Zusätzlich sind das Formblatt der KfW-Banken-
gruppe „Statistisches Beiblatt Investition allgemein“ 
und die „LfA-Anlage zum Antrag Energiekredit Re-
generativ PV-A, Energiekredit PV-A Plus und Ener-
giekredit Regenerativ“ (Vordruck 130; jeweils ab-
rufbar unter www.lfa.de; Service; Download; An-
träge) beizufügen. Alternativ zum Vordruck 130 
kann auch ein vom Antragsteller unterschriebener 
Ausdruck der gBzA der KfW Erneuerbare Energien 
Standard eingereicht werden. Wird gleichzeitig 
eine Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (oder eine 
Bürgschaft) beantragt, können die zusätzlich 
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erforderlichen Antragsvordrucke und Unterlagen 
dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. Den Hausbanken steht bei Anträgen, die 
üblicherweise per Post an die LfA gesendet wer-
den, die Möglichkeit offen, diese von ihr und dem 
Antragsteller unterzeichneten Unterlagen auch in 
elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per E-
Mail) bei der LfA einzureichen. Voraussetzung hier-
für ist, dass die Hausbank wirksame Willenserklä-
rungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die Haus-
bank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-Scan per 
E-Mail bei der LfA ein, sichert sie damit konkludent 
zu, dass eine rechtsverbindliche Zeichnung der 
Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Er-
klärungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. 
PDF-Scan per E-Mail übermittelt und dass das an 
die LfA übermittelte Fax bzw. der übermittelte Scan 
bildlich und inhaltlich dem Original entspricht. Die 
Übermittlung per E-Mail muss durch eine geeignete 
Verschlüsselung vor dem Zugriff Dritter geschützt 
werden. Liegen die Voraussetzungen für eine elekt-
ronische Archivierung der Antragsunterlagen nicht 
vor oder macht die Hausbank davon keinen Ge-
brauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei 
der Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung 
im ICOM-Verfahren erfolgt weiterhin über eine de-
finierte elektronische Schnittstelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der 
Hausbank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbe-
wahrung von Originalunterlagen zu verzichten und 
stattdessen die Originaldokumente durch elektroni-
sche Archivierung aufzubewahren.  

Voraussetzung für die Möglichkeit der elektroni-
schen Archivierung anstelle der papierhaften Auf-
bewahrung von originalen Antragsunterlagen ist, 
dass die Hausbank dasselbe Verfahren und die-
selbe Sorgfalt wie bei der Archivierung ihrer eige-
nen Unterlagen anwendet, die Archivierungsvorga-
ben analog §§ 257 HGB, 147 AO und die Grunds-
ätze der ordnungsmäßigen Buchführung einhält 
und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen 
Dokumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papier-
form übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht 
werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weg-
gelassen, hinzugefügt oder anders dargestellt 
werden können. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und 
inwiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse beste-
hen oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur 
Aufbewahrung bestimmter Originaldokumente einzu-
halten sind und deren Einhaltung sicherzustellen. 



 
 
 
 
 

Merkblatt „Ökokredit“ (ÖK8) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Ökokredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die zum Teil aus dem Gewinn der LfA stammen, zinsverbilligt 
und zinsgünstig aus dem KfW-Umweltprogramm und von der LfA Förderbank Bayern refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe Tz. 6 des Merkblatts “Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen”) der gewerblichen Wirt-
schaft und freiberuflich Tätige mit Betriebsstätte oder Nie-
derlassung in Bayern. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vorsätz-
lich oder grob fahrlässig über Umweltvorschriften hin-
weggesetzt und dabei Umweltschäden verursacht ha-
ben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer frühe-
ren Beihilferückforderungsanordnung der EU nicht 
nachgekommen sind und 

• sofern die Beihilfe nach der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung beantragt wird, Unternehmen oder 
freiberuflich Tätige in Schwierigkeiten nach EU-
Definition (siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“) und 

• sofern die Beihilfe nach der De-Minimis-Verordnung be-
antragt wird, Unternehmen, die sich in einem Insolvenz-
verfahren befinden oder die im deutschen Recht vorge-
sehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Förderfähige Bereiche 

Gefördert werden eigenverantwortliche Umweltschutzin-
vestitionen auf den Gebieten: 

• Abwasserreinigung 

• Luftreinhaltung 

• Lärm- und Erschütterungsschutz 

• Kreislaufwirtschaft (siehe Tz. 5.1) 

• Ressourceneffizienz/-schutz (siehe Tz. 5.2) 

• Boden- und Grundwasserschutz 

sowie Investitionen im Rahmen  

• der Einrichtung umweltfreundlicher Verfahren (siehe 
Tz. 5.3) und 

• von besonders klimaschutzrelevanten Vorhaben (siehe 
Tz. 5.4). 

2.2 Umweltschutzeffekt 

Der Ökokredit ermöglicht eine zinsgünstige Finanzierung 
von Vorhaben, die einen Umweltschutzeffekt (einschließ-
lich Klimaschutz) erzielen, d. h. zu wesentlichen umwelt-
schutzrelevanten Verbesserungen oder Ressourcenscho-
nung führen. 

Eine solche Verbesserung liegt insbesondere dann vor, 
wenn für die Bereiche Luftreinhaltung und Klimaschutz 
eine Reduzierung der Emissionen um mindestens 20 % 
sowie für den Bereich Lärmschutz eine Reduzierung um 
mindestens 10 dB erzielt wird. In den Bereichen Kreislauf-
wirtschaft sowie Ressourceneffizienz/-schutz ist eine Ver-
ringerung des Ressourcenverbrauchs bzw. eine Effizienz-
steigerung um mindestens 20 % zu erzielen. 

Wenn im Einzelfall (z. B. bei Betriebsverlagerungen) die 
Einsparungswerte nicht ohne weiteres messbar sind oder 
wenn mehrere Umwelteffekte kumulativ eintreten (z. B. 
Emissionsminderung und Lärmreduzierung), so ist das 
Gesamtvorhaben danach zu beurteilen, ob es insgesamt 
zu wesentlichen umweltschutzrelevanten Verbesserun-
gen oder Ressourcenschonung führt. 

Gefördert werden Investitionen, die umweltschutzrelevan-
te Verbesserungen (z. B. bezüglich Schadstoffausstoß, 
Lärmemission, Ressourcenverbrauch etc.) bewirken. Da-
bei werden auch Vorhaben berücksichtigt, die auf natur-
basierte Lösungen setzen und so zu einer grünen Infra-
struktur beitragen. 

Der Umweltschutzeffekt muss überobligatorisch sein, 
d. h. über das hinausgehen, wozu der Antragsteller durch 
behördliche oder rechtliche Vorgaben zum Zeitpunkt der 
Antragstellung verpflichtet ist. Die Vermeidung von Leer-
fahrten bzw. die allgemeine Einsparung von (Lkw-) Fahr-
ten kann hinsichtlich der dadurch reduzierten Emissionen 
und des eingesparten Treibstoffs nicht zur Begründung ei-
nes Umweltschutzeffekts herangezogen werden. 

Förderfähig sind: 

Investitionen, Nebenkosten und Eigenleistungen, soweit 
diese aktiviert werden bzw. aktivierungsfähig sind. Darun-
ter fallen u. a. auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. 

Nicht förderfähig sind: 

• Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG) erhalten 

• Grundstückskosten 

• Fahrzeuge (Ausnahmen siehe Tz. 6.4) 

• Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten 

• Investitionen im Zusammenhang mit der Erfüllung kom-
munaler Aufgaben. 

Weitere Abgrenzungen zu den förderfähigen Bereichen 
und Aufwendungen können den Tzn. 4, 5 und 6 entnom-
men werden. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA För-
derbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaften“ 
sind zu beachten. 

Darüber hinaus sind bei diesem Förderprogramm die Pa-
ris-kompatiblen Sektorleitlinien der KfW Bankengruppe 
(Version 3 12/2023) zu berücksichtigen, die konkrete An-
forderungen an die Klimaverträglichkeit der jeweiligen In-
vestitionen definieren. Diese stehen unter www.lfa.de im 
Downloadbereich zur Verfügung. Für den Ökokredit gelten 
dabei die Leitlinien für den Automobilsektor, für die Eisen- 
und Stahlerzeugung, den Stromerzeugungssektor sowie 
Öl und Erdgas. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und Be-
sicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - individuell 
vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum 
risikogerechten Zinssystem“). 

 

http://www.lfa.de/
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Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Dar-
lehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unse-
rer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen entnom-
men werden. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern 
ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der 
betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen-
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 4 Jah-
re) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) bean-
tragt werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen ver-
einbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 6 Mo-
naten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage der LfA 
an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf 
das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist 
des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Be-
reitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei ver-
bürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate nach 
Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe/Vorhabenshöchstbetrag 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 2 Mio. EUR. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des förderfähigen Vorhabens. Dies gilt auch für in-
tegrierte Vorhaben. 

Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten von 
25.000 EUR bis 12,5 Mio. EUR gefördert werden. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Ökokredits gelten die Richtlinien 
für Darlehen an mittelständische Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur Förde-
rung von Umweltschutzmaßnahmen (Bayerisches Um-
weltkreditprogramm) in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

4.2 Betriebsaufspaltung 

Bei der Betriebsaufspaltung ist das Eigentum an den Be-
triebsanlagen rechtlich von der Inhaberschaft des Betriebs 
getrennt. 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit zwi-
schen Besitz- und Betriebsgesellschaft können solche Vor-
haben gefördert werden, wenn die Miet- oder Pachteinnah-
men der Besitzgesellschaft steuerrechtlich Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb darstellen, die der Gewerbesteuer unter-
liegen. 

Darlehensnehmer wird die investierende Besitzgesell-
schaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung der Be-
triebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn sich die Be-
sitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, die mit Hilfe des 
Darlehens angeschafften Wirtschaftsgüter während der 
Laufzeit des Darlehens ausschließlich an die Betriebsge-
sellschaft zu vermieten/verpachten; zudem hat die 

Betriebsgesellschaft die Mithaftung für das Darlehen in 
Form einer Bürgschaft oder eines Schuldbeitritts zu über-
nehmen. 

4.3 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Ökokredit wird grundsätzlich als KMU-Investitions- 
beihilfe gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO) in der bei Darlehenszusage gül-
tigen Fassung vergeben. Mit KMU-Investitionsbeihilfen ge-
fördert werden können ausschließlich die Kosten einer In-
vestition in materielle und immaterielle Vermögenswerte 
zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zum Ausbau ei-
ner bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der 
Produktion einer Betriebsstätte durch vorher dort nicht her-
gestellte Produkte oder vorher dort nicht erbrachte Dienst-
leistungen, oder zur grundlegenden Änderung des gesam-
ten Prozesses zur Herstellung der Produkte oder Erbrin-
gung der Dienstleistungen, die von der Investition in die Be-
triebsstätte betroffen sind. 

Sofern die beihilferechtlichen Regularien dies erlauben 
bzw. erfordern, können bzw. müssen die Darlehen statt-
dessen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung in der 
bei Darlehenszusage gültigen Fassung gewährt werden. 
Unter den Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung 
sind neben Investitionsvorhaben im Sinne des Art. 17 
AGVO auch reine Rationalisierungen und Modernisierun-
gen förderfähig. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfe-
werte dienen der Orientierung in der Informations- und 
Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind 
allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kre-
ditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitio-
nen“. 

4.4 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der Haus-
bank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten An-
tragstellung siehe Tz. 15 des Merkblatts „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“. Insbesondere 
gelten für Darlehen, die auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung gewährt werden sollen, diesbezüglich diesel-
ben Anforderungen wie für KMU-Investitionsbeihilfen.  

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

4.5 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mögli-
che Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, kön-
nen nicht gefördert werden. 

4.6 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Freistaates 
Bayern liegen. 

4.9 Behördliche Auflagen/gesetzliche Bestimmungen 

Umweltschutzrelevante Investitionen können in Ausnah-
mefällen auch dann als überobligatorisch angesehen und 
damit gefördert werden, wenn sie aufgrund behördlicher 
Auflagen bzw. gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt 
werden. Voraussetzung dabei ist, dass der Investor einen 
eigenen Entscheidungsspielraum nutzt. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Investition z. B. in einem merklich über die 
gesetzliche bzw. behördliche Vorgabe hinausgehenden 
Umfang oder zeitlich vorgezogen (i. d. R. mindestens 1 
Jahr vor dem verbindlich festgesetzten Termin) realisiert 
wird. 
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5 Detailvorgaben zum Verwendungszweck 

5.1 Vorhaben der Kreislaufwirtschaft 

Investitionen auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft sind 
Maßnahmen, die der Abfallvermeidung, Abfallverwertung 
oder der Schadstoffminimierung dienen und primär durch 
Unternehmen der Entsorgungs- bzw. Rückgewinnungs-
wirtschaft durchgeführt werden. 

Aufgrund der Regelungen im Bayerischen Abfallwirt-
schaftsgesetz (BayAbfG) sind konventionelle Maßnah-
men zur Abfallvermeidung, Schadstoffminimierung und 
stofflichen Abfallverwertung nicht förderfähig. 

Diese Fördereinschränkungen gelten auch für Vorhaben 
privater Unternehmen, die im Rahmen der öffentlichen 
Entsorgungspflicht tätig werden (z. B. Kompostierung von 
Abfällen aus Haushalten). 

Andere Vorhaben außerhalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung können dagegen gefördert werden, wenn es sich um 
die Herstellung innovativer Recyclingprodukte aus frem-
den Abfällen oder Mustervorhaben im Bereich der abfall-
wirtschaftlichen Vermeidung und Verwertung sowie 
Schadstoffminimierung handelt. Die Zuordnung dieser 
Maßnahmen wird ggf. im Einzelfall entschieden. 

5.2 Ressourceneffizienz/-schutz 

Investitionsmaßnahmen, die zu einem effizienteren und 
sparsameren Einsatz von Ressourcen wie Wasser und 
anderen Rohstoffen (Materialeffizienz) führen, sind förder-
fähig. 

Hierzu gehören zum Beispiel die Optimierung von Produk-
tionsprozessen, insbesondere von materialintensiven 
Herstellungsverfahren, die Substitution kritischer Rohstof-
fe, der Einsatz von Rest- und Abfallstoffen als Sekundär-
rohstoffe und der Kauf bzw. die Entwicklung/Herstellung 
von ressourceneffizienten Produkten (z. B. Maschinen). 
Dabei kann die Ressourceneffizienz sowohl in der Her-
stellung des Produkts liegen als auch in dessen Nutzung. 

Beispielsweise kann der Bau einer Regenwassernut-
zungsanlage, die zur Verminderung des Trinkwasserver-
brauchs beiträgt, gefördert werden. 

5.3 Einrichtung umweltfreundlicher Verfahren 

Förderfähig sind Investitionen in Technologien im Bereich 
Nanotechnologie, Biotechnologie und Bionik zur Steige-
rung der Umweltfreundlichkeit von Produktionsprozessen.  

• Nanotechnologie kann beispielsweise dazu beitragen, 
den Rohstoffverbrauch zu verringern, die Effizienz eines 
Verfahrens zu steigern und so Material oder Energie 
einzusparen.  

• Biotechnologie kann unter anderem helfen, umwelt-
schädliche Chemikalien zu ersetzen oder die Bildung 
gefährlicher Substanzen zu vermeiden. Auch mit der Bi-
otechnologie können energetisch günstigere Verfahren 
etabliert werden, die im Gegensatz zu vielen chemi-
schen Verfahren beispielsweise bei gemäßigten Tem-
peraturen durchgeführt werden können.  

• Mit Hilfe der Bionik können biologische Prozesse, Struk-
turen und Materialien als Vorlage für ressourcenscho-
nende, technische Innovationen dienen und so zu nach-
haltigen, auf der Natur basierenden Entwicklungen in In-
dustrie und Wirtschaft beitragen.  

Der Umstieg auf derartige umweltfreundliche Verfahren o-
der deren vorausschauende Nutzung bei der Entwicklung 
kann durch den Ökokredit gefördert werden.“ 

5.4 Klimaschutzrelevante Investitionen 

Investitionen, die zum Klimaschutz beitragen, können ge-
fördert werden, sofern sie nicht dem Themenkomplex 
Energieeffizienz angehören. Dabei sind insbesondere 
Maßnahmen förderfähig, die zur Verringerung von 

Treibhausgasemissionen um mindestens 20 % führen.  

6 Spezifische Vorhaben 

6.1 Betriebsverlagerungen 

Die Kosten einer Betriebsverlagerung (BV) können grund-
sätzlich unter folgenden Voraussetzungen gefördert wer-
den: 

• Die BV muss überwiegend aus Umweltschutzgründen 
erfolgen. 

• Mit der BV müssen umweltschutzrelevante Verbesse-
rungen erzielt werden (z. B. Reduzierung der Lärmemis-
sion aufgrund besserer Schalldämmung der neuen Ge-
bäude). Eine reine Verlagerung von Emissionen (z. B. 
vom Ortskern an den Ortsrand) allein begründet keinen 
Umweltschutzeffekt. 

• Die BV muss freiwillig, aber im Interesse der Kommune 
erfolgen. Erfolgt sie aufgrund einer behördlichen Anord-
nung, muss ein ausreichender eigener Entscheidungs-
spielraum vorliegen (siehe Tz. 4.9). Es ist immer eine 
Bestätigung der Kommune notwendig, dass durch den 
Betrieb eine störende Umweltbelastung bzw. eine klima-
bedingte Bedrohung für den Betrieb (z. B. durch Hoch-
wasser) besteht, die Kommune aber keine Handhabe 
hat, deren Beseitigung zeitnah durch entsprechende 
Anordnung zu erreichen. 

Die mit einer BV einhergehende Möglichkeit zur Erweite-
rung des Betriebs ist unschädlich für die Förderung. 

Wird bei einer BV die bisherige Betriebsstätte verkauft, so 
ist der Verkaufserlös – soweit er die Kosten für den Er-
werb eines neuen Grundstücks übersteigt – von den zu-
wendungsfähigen Aufwendungen für das Vorhaben abzu-
ziehen. 

6.2 Ersatzinvestitionen 

Ersatzinvestitionen sind nur förderfähig, sofern diese ei-
nen Umweltschutzeffekt aufweisen. Dabei ist es ausrei-
chend, wenn bestehende Verhältnisse unter Umwelt-
schutzgesichtspunkten verbessert werden (z. B. Aus-
tausch einer alten durch eine neue Maschine, die weni-
ger Ausschuss produziert und somit Ressourcen 
schont). 

6.3 Erweiterungsinvestitionen 

Erweiterungsinvestitionen sind förderfähig, sofern sie zu 
einem Umweltschutzeffekt führen. Dabei kann dies im 
Rahmen des Austausches vorhandener Maschinen oder 
Anlagen erfolgen (z. B. eine neue effizientere Maschine, 
die weniger Ausschuss oder Treibhausgasemissionen 
produziert, hat gleichzeitig einen höheren Output als die 
zu ersetzende Maschine). 

Zum anderen können Erweiterungsinvestitionen auch als 
Neuinvestitionen erfolgen und gefördert werden, wenn mit 
dem Vorhaben die derzeitige Umweltsituation verbessert, 
der umweltschutztechnische Standard übertroffen oder 
eventuelle gesetzliche Vorgaben übererfüllt werden. 

6.4 Fahrzeuge 

Fahrzeuge (auch Luft- und Wasserfahrzeuge) sind grund-
sätzlich nicht förderfähig. 

Ausnahmemöglichkeiten bestehen lediglich in folgenden 
Fällen und unter der Voraussetzung, dass diese batterie- 
oder brennstoffzellenbetrieben sind: 

• Fahrzeuge mit besonders innovativen Formen des spar-
samen Antriebs 

• Lärmgedämmte Fahrzeuge bei außergewöhnlichen Be-
sonderheiten des Einzelfalls 

• Spezialfahrzeuge (selbstfahrende Arbeitsmaschinen), 
die fest mit einer auf-/ eingebauten Maschine verbunden 
sind und deren Umweltschutzeffekt aus dieser Ma-
schine resultiert und nicht aus dem Fahrzeug. 
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6.5 Integrierte Vorhaben 

Vorhaben, bei denen die Kosten der umweltschutzrele-
vanten Investitionsteile nicht explizit ermittelt werden kön-
nen (integrierte Vorhaben), können als Gesamtvorhaben 
gefördert werden, wenn ein signifikanter Anteil der Kosten 
auf die Umweltschutzinvestitionen entfällt und der Um-
weltschutzeffekt im Vergleich zu den Gesamtkosten nicht 
unverhältnismäßig gering ist. 

Können hingegen die Kosten der umweltschutzrelevanten 
Maßnahmen explizit ermittelt werden, sind nur diese för-
derfähig. Die Kosten für zusätzliche Kapazitäts- und Er-
weiterungseffekte können in diesem Fall nicht in die För-
derung einbezogen werden. 

6.6 Tankstellen bzw. Tankeinrichtungen 

Die Errichtung und Umstellung von Tankstellen bzw.  
-tankeinrichtungen kann nicht gefördert werden. 

7 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferecht-
lich relevante Bestimmungen und Definitionen“, insbeson-
dere Tzn. 5, 9 und 10), können Ökokredite mit anderen 
öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden. 

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Umweltpro-
gramms beantragt werden, ist der Ökokredit auf die vor-
habensbezogene Obergrenze des KfW-Umweltpro-
gramms (Förderhöchstbetrag) anzurechnen. 

8 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend abge-
sichert werden kann, ist eine 50%ige Haftungsfreistellung 
„HaftungPlus“ (siehe entsprechendes Merkblatt) möglich. 
Alternativ kann bei nicht ausreichender Absicherung eine 
Bürgschaft der LfA bzw. eine Bürgschaft der Bürgschafts-
bank Bayern GmbH beantragt werden. 

9 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) ein-
zureichen. Die Darlehen werden über die Hausbanken 
prinzipiell unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Die An-
tragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.3) ist im An-
trag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf De-mini-
mis-Basis“; darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklärung 
zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer Bürg-
schaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Zusätzlich sind das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ und die 
gBzA der KfW-Bankengruppe beizufügen. Die gBzA ist im 
gBzA-Center der KfW (www.kfw.de/gbza) durch Auswahl 
des Programms „Umweltschutz in Unternehmen“ und an-
schließender Dateneingabe zu erzeugen und auszudru-
cken. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungsfrei-
stellung “HaftungPlus“) beantragt, können die zusätzlich 
erforderlichen Antragsvordrucke und Unterlagen dem 
Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. 

Der Umweltschutzeffekt des Vorhabens bzw. die klima-
schutzrelevante Verbesserung ist im Antrag bzw. in einem 
formlosen Beiblatt in konkreter Form darzulegen. Dabei 
sind die erwarteten prozentualen Reduzierungen/Einspa-
rungen von umweltbelastenden Emissionen bzw. Effi-
zienzsteigerungen anzugeben. 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Zusagever-
fahrens sollten den Anträgen bereits vorhandene Gutach-
ten oder fachliche Stellungnahmen zum Umweltschutz- 
effekt des Vorhabens (z. B. von den Landratsämtern, Be-
zirksregierungen, Wasserwirtschaftsämtern oder auch 

von privaten Gutachtern) sowie vorliegende behördliche 
Gestattungen (Genehmigungen, Eignungsfeststellungen, 
Bauartzulassungen, technische Nachweise) oder sonsti-
ger Schriftverkehr mit Behörden beigefügt werden. 

Bei Vorhaben mit Pilotcharakter, besonderen Mustervor-
haben oder bei erstmaliger Durchführung eines bestimm-
ten Vorhabens mit umweltschutzrelevantem Bezug ist 
vom Antragsteller eine schriftliche Erklärung folgenden In-
halts abzugeben: 

„Das Vorhaben führt zu folgenden umwelt- bzw. klima-
schutzrelevanten Verbesserungen oder Ressourcenscho-
nungen: 

< Konkrete Beschreibung der mit der Investition verfolgten 
Ziele und ggf. des innovativen Ansatzes sowie Begrün-
dung, inwiefern das Vorhaben hierfür geeignet ist. >“ 

In Zweifelsfällen kann die LfA Fachgutachten zum Um-
weltschutzeffekt einholen. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicherweise per 
Post an die LfA gesendet werden, die Möglichkeit offen, 
diese von ihr und dem Antragsteller unterzeichneten Unter-
lagen auch in elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per 
E-Mail) bei der LfA einzureichen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Hausbank wirksame Willenserklärungen per 
Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht die Hausbank die Antragsun-
terlagen per Fax/PDF-Scan per E-Mail bei der LfA ein, si-
chert sie damit konkludent zu, dass eine rechtsverbindliche 
Zeichnung der Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie 
ihre Erklärungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. 
PDF-Scan per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA 
übermittelte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und in-
haltlich dem Original entspricht. Die Übermittlung per  
E-Mail muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor 
dem Zugriff Dritter geschützt werden. Liegen die Voraus-
setzungen für eine elektronische Archivierung der Antrags-
unterlagen nicht vor oder macht die Hausbank davon kei-
nen Gebrauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei 
der Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung im 
ICOM-Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte 
elektronische Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Hausbank, 
für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung von Origi-
nalunterlagen zu verzichten und stattdessen die Original-
dokumente durch elektronische Archivierung aufzubewah-
ren. 

Voraussetzung für die Möglichkeit der elektronischen Ar-
chivierung anstelle der papierhaften Aufbewahrung von ori-
ginalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank das-
selbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivie-
rung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die Archivie-
rungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO und die 
Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung einhält 
und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen Doku-
mente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und inwie-
fern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen oder 
weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbewahrung 
bestimmter Originaldokumente einzuhalten sind und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 

http://www.kfw.de/gbza
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1 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
der Industrie, des Handwerks und handwerkähnlichen 
Gewerbes, des Handels, des Tourismus sowie des 
sonstigen Dienstleistungsgewerbes, insbesondere pro-
duktionsnahe Dienstleistungsunternehmen, die einen 
wichtigen Beitrag zum Strukturwandel gerade auch in 
ländlichen Regionen leisten. 

Handwerksunternehmen müssen in die Handwerksrolle 
bzw. im Verzeichnis für das zulassungsfreie Handwerk, 
Unternehmen des handwerkähnlichen Gewerbes im 
Verzeichnis der handwerkähnlichen Betriebe eingetra-
gen sein. 

Unternehmen der Gebäudereinigung, der Finanzdienst-
leistungen und der Leiharbeit werden nicht gefördert. 

Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“) sind nicht antragsbe-
rechtigt. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Grundsätzlich förderfähige Investitionsvorhaben 

Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder grundlegende 
Rationalisierung/Modernisierung, Erwerb und Verlage-
rung einer gewerblichen Betriebsstätte; Maßnahmen zur 
Diversifikation oder marktwirksamen Anwendung neuer 
Technologien. 

2.2 Besondere Bestimmungen 

Der Erwerb einer stillgelegten oder von Stilllegung be-
drohten Betriebsstätte kann einschließlich etwaiger zu-
sätzlicher Investitionen gefördert werden, wenn ein Un-
ternehmen darin eine förderfähige Tätigkeit aufnimmt 
bzw. fortführt. 

Bei Betriebsverlagerungen sind die Kosten der Erweite-
rung förderfähig. Aus der Veräußerung der bisherigen 
Betriebsstätte erzielte bzw. erzielbare Erlöse und evtl. 
Entschädigungsbeträge sind von den förderfähigen 
Kosten abzuziehen. 

Das Investitionsvorhaben muss zu einer nicht unwe-
sentlichen unmittelbaren und dauerhaften Erhöhung des 
Gesamteinkommens im jeweiligen Wirtschaftsraum füh-
ren (Primäreffekt). In den Fördergebieten sind neue 
Dauerarbeits- und/oder Ausbildungsplätze zu schaffen 
oder vorhandene zu sichern. Mit der Realisierung des 
Investitionsvorhabens muss eine besondere Anstren-
gung des Betriebes verbunden sein. 

Im Tourismusbereich werden vorrangig Maßnahmen zur 
qualitativen Verbesserung des touristischen Angebots 
gefördert. Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der Be-
herbergungskapazitäten führen, werden nur gefördert, 
sofern neue bzw. nicht ausgeschöpfte Nachfragepoten-
tiale vorhanden sind. 

Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen sind unter gewissen Umständen 
auch Lohnkosten förderfähig, die während ei- 
nes Jahres anfallen. Die neu geschaffenen Arbeits-
plätze müssen mindestens 5 Jahre bestehen bleiben. 

Förderfähig sind im Anlagevermögen aktivierte Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investitionsvor-
haben zählenden Wirtschaftsgüter des Sachanlagever-
mögens, unter bestimmten Voraussetzungen auch die 
Anschaffungskosten immaterieller oder geleaster Wirt-
schaftsgüter. 

Aufwendungen für den Erwerb von gebrauchten Wirt-
schaftsgütern sind förderfähig, es sei denn, diese wer-
den von verbundenen oder auf sonstige Weise verfloch-
tenen Unternehmen angeschafft. Auch darf für die Güter 
in den letzten 7 Jahren kein Zuschuss gewährt worden 
sein (bei Immobilien 10 Jahre). 

Nicht förderfähig sind 
- Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen, 
- Kosten für Pkw, Kombifahrzeuge, Lkw, Omnibusse, 

Luftfahrzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge und 
sonstige im Straßenverkehr zugelassene Fahr-
zeuge, die primär dem Transport dienen, 

- Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken.  

3 Art der Förderung 

Die Zuwendung wird von der zuständigen Bezirksregie-
rung auf Antrag gewährt. Sie kann vom Zuwendungs-
empfänger als Investitionszuschuss oder als Zinszu-
schuss zur Verbilligung eines von der LfA auszureichen-
den Regionalkredits (RK5) eingesetzt werden. 

Für den Regionalkredit sind die Vorgaben des Merk-
blatts „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für 
Programmkredite und Bürgschaften“ zu beachten. 

Eine Kombination beider Förderarten ist möglich. 

Soll mit Hilfe der Zuwendung ein Regionalkredit verbilligt 
werden, besteht die Möglichkeit, das Darlehen je nach 
Bedarf auszugestalten. Dafür stehen verschiedene Dar-
lehenstypen mit unterschiedlichen Laufzeiten (5 bis 20 
Jahre) und Tilgungsfreijahren (1 bis 3 Jahre) zur Verfü-
gung. Die Festlegung des Darlehenstyps und der risiko-
abhängigen Zinsobergrenzen erfolgt im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs bei der zuständigen Bezirksregie-
rung. Der endgültige - von Bonität und Besicherung des 
Endkreditnehmers abhängige - Zinssatz wird zwischen 
Hausbank und Endkreditnehmer vereinbart (siehe Merk-
blatt „Kreditnehmerinformation zum risikogerechten 
Zinssystem“).  

Der Darlehenshöchstbetrag des Regionalkredits beträgt 
10 Mio. EUR je Vorhaben.  

Die Abruffrist endet einen Monat vor Tilgungsbeginn, bei 
verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate 
nach Darlehenszusage der LfA. 
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Termine für Zins und Tilgung sind der 31.03., 30.06., 
30.09. und 30.12.  

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-plan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfol-
gen. 

4 Umfang der Förderung 

Der Beihilfewert (siehe Tz. 4 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“) 
der für das Investitionsvorhaben aus öffentlichen Mitteln 
insgesamt gewährten Förderung darf bestimmte von der 
Europäischen Union vorgegebene Förderhöchstsätze 
nicht überschreiten. 

Für die Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
wird der Förderhöchstsatz im jeweils gültigen Koordinie-
rungsrahmen festgelegt. 

Außerhalb der GRW-Gebiete gelten die in Artikel 17 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, veröffentlicht im 
Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der 
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 vom 
02.07.2020 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), festgelegten Förder-
höchstsätze von 10 % für mittlere und 20 % für kleine 
Unternehmen. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Höchstbei-
hilfewerte und der durch die Richtlinien vorgegebene 
Förderrahmen im Vollzug - insbesondere auch wegen 
der Mittelknappheit - in der Regel nicht voll ausge-
schöpft werden können. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinie 

Für die Gewährung von Finanzierungshilfen aus den 
bayerischen regionalen Förderungsprogrammen gilt die 
durch das Bayerische Wirtschaftsministerium bekannt 
gemachte Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Einordnung 

Die von der Bezirksregierung gewährte Zuwendung 
stellt eine Beihilfe nach den EU-Regularien dar. Das 
LfA-Darlehen selbst ist beihilfefrei. 

5.3 Beginn/Dauer des Vorhabens 
Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens bei der zu-
ständigen Regierung eingegangen sein. Es wird emp-
fohlen, mit dem Investitionsvorhaben erst nach Rück-
sprache mit der Regierung bzw. erst nach Erhalt deren 
schriftlicher Bestätigung über die grundsätzliche Förder-
fähigkeit des beantragten Vorhabens zu beginnen. Ein 
vorzeitiger Maßnahmenbeginn schließt die Förderfähig-
keit aus. Beginn ist dabei grundsätzlich der Abschluss 
eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen gelten Pla-
nung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb 
 

nicht als Vorhabensbeginn. Das Vorhaben muss so weit 
vorbereitet sein, dass es nach Bewilligung der beantrag-
ten Mittel kurzfristig in Angriff genommen werden kann. 

Förderfähig sind grundsätzlich nur Investitionsvorha-
ben, die innerhalb von 36 Monaten durchgeführt wer-
den. 

5.4 Eigenmitteleinsatz/ Durchfinanzierung 

Der Kreditnehmer hat entsprechend seiner Vermögens-
, Liquiditäts- und Ertragslage für die Finanzierung in an-
gemessenem Umfang Eigen- oder nicht zinsverbilligte 
sonstige Fremdmittel einzusetzen. In jedem Fall wird 
eine angemessene Eigenbeteiligung des Investors vo-
rausgesetzt. 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert 
sein. 

6 Mehrfachförderung 

Im Rahmen der jeweiligen Beihilfehöchstwerte ist eine 
Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen des Bun-
des und des Landes grundsätzlich möglich. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Staats-/LfA-Bürg-
schaft bzw. eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bay-
ern GmbH beantragt werden. 

Die Splittung eines beantragten Regionalkredits in ein 
haftungsfreigestelltes Darlehen und ein Darlehen ohne 
„HaftungPlus“ ist grundsätzlich möglich. Eine Darle-
henssplittung in einen haftungsfreigestellten Darlehens-
teil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht möglich. 

8 Antragsverfahren 

Für die Antragstellung ist der Vordruck 90 IH „Antrag auf 
Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen an die ge-
werbliche Wirtschaft - Industrie, Handwerk und sonsti-
ges Dienstleistungsgewerbe -“ bzw. der Vordruck 90 FV 
„Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen 
an die gewerbliche Wirtschaft - Tourismus -“ zu verwen-
den. 

Der Antrag ist zusammen mit der „Finanzierungsbestä-
tigung der Hausbank“ (Anlage zum jeweiligen Antrag) 
und - soweit es sich um ein Bauvorhaben handelt - einer 
Erklärung über den Stand des Baugenehmigungsver-
fahrens, bei der zuständigen Bezirksregierung einzu-
reichen, die den Antragsteller auch über die Möglichkei-
ten der Auszahlung berät (siehe Tz. 3). Die Entschei-
dung der Regierung über den Antrag wird dem Antrag-
steller durch Bescheid bekannt gegeben. 

Wird gleichzeitig eine Haftungsfreistellung „Haftung-
Plus“ oder eine Bürgschaft beantragt, ist hierfür zusätz-
lich der Standardantrag der LfA (Vordruck 100) einzu-
reichen. Die ggf. zusätzlich einzureichenden Antragsun-
terlagen können dem diesbezüglichen Merkblatt ent-
nommen werden. 



 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Infrakredit Kommunal“ 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 116 Tz. 10 Erklärung des Antragstellers) 
 
Mit dem „Infrakredit Kommunal“ der LfA steht Kommunen eine zinsgünstige, langfristige Finanzierungsmöglichkeit zur Ver-
fügung. Der „Infrakredit Kommunal“ wird bei Zinsbindungen bis zu 10 Jahren zinsgünstig von der KfW (aus dem Programm 
„IKK - Investitionskredit Kommunen“) refinanziert und von der LfA Förderbank Bayern zinsverbilligt. 
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1 Darlehensnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind bayerische 

• kommunale Gebietskörperschaften, 

• rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kom-
munalen Gebietskörperschaften sowie 

• kommunale Zweckverbände und Verwaltungsge-
meinschaften, die jeweils wie kommunale Gebiets-
körperschaften behandelt werden können und die 
gemäß Artikel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 
(2) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen (Capital Requirements Regulation – 
CRR) nach dem Standardansatz ein Risikogewicht 
von Null haben. 

Ausgenommen sind solche kommunalen Zweckver-
bände, an denen natürliche oder insolvenzfähige ju-
ristische Personen beteiligt sind. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Darlehenszusage durch die LfA nicht 
möglich.  

Rechtsform und Risikogewicht des Antragstellers sind 
wesentlich für die Antragsberechtigung. Änderungen 
der Rechtsform oder bei Zweckverbänden zum Beispiel 
die Aufnahme oder das Ausscheiden von Mitgliedern, 
die eine Erhöhung des Risikogewichts des Kreditneh-
mers nach bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften zur 
Folge haben, berechtigen die LfA zur Kündigung des 
Kredites. Für diesen Fall behält sich die LfA vor, den ihr 
aus dieser Kündigung entstehenden Schaden vom An-
tragsteller beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger 
ersetzt zu verlangen 

2 Verwendungszweck 

Mitfinanziert werden folgende Investitionen sowie Inves-
titionsfördermaßnahmen im Rahmen des Vermögens-
haushaltes/-planes des aktuellen Haushaltsjahres (inkl. 
Haushaltsreste des Vorjahres) in die kommunale Infra-
struktur: 

• Verkehrsinfrastruktur (incl. Öffentlicher Personen-
nahverkehr) 

• Ver- und Entsorgung (incl. Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung) 

• Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen, 
einschließlich Aufwendungen für Grunderwerb (nur 
nicht-umlagefähige Kosten) 

• Allgemeine Energieeinsparung und Umstellung auf 
umweltfreundliche Energieträger, soweit diese nicht 
im Infrakredit Energie förderfähig sind. 

• touristische Infrastruktur 

• Wissenschaft, Technik, Kulturpflege. 

Es werden nicht nur bauliche, sondern auch sonstige in-
vestive Infrastrukturmaßnahmen finanziert. 

Der Erwerb eines Tauschgrundstückes ist finanzierbar, 
wenn dieser Kauf eng mit einem konkret anstehenden 
Investitionsvorhaben verbunden ist (z. B. Bau einer 
Straße). Eine Finanzierung von Grundstücken „auf Vor-
rat“ ist nicht möglich, sondern nur im Zusammenhang 
mit konkret dazugehörenden Investitionen (z. B. Bau-
maßnahmen, Installierung technischer Anlagen). 

Die Mitfinanzierung von Kassenkrediten sowie die Um-
schuldung bereits abgeschlossener und durchfinanzier-
ter Vorhaben sowie von Vorhaben außerhalb Bayerns 
ist ausgeschlossen. 

Beim Infrakredit Kommunal sind die Paris-kompatiblen 
Sektorleitlinien der KfW Bankengruppe (Version 3 
12/2023) zu berücksichtigen, die konkrete Anforderun-
gen an die Klimaverträglichkeit der jeweiligen Investitio-
nen definieren. Für Zusagen ab 01.05.2023 gelten die 
Sektorleitlinien für den Gebäudesektor gem. Kapitel 2.3. 
Diese stehen unter www.lfa.de im Downloadbereich zur 
Verfügung. 

Die beihilferechtlichen Bestimmungen (Tz. 8) wie auch 
die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürg-
schaften“ sind zu beachten. 

Hinweis: Paralleles Angebot der Bayern Labo: 

Die BayernLabo bietet in Kooperation mit der KfW den 
Kommunen das Kreditprogramm „Investkredit Kommu-
nal Bayern“ an, in dem folgende Investitionen gefördert 
werden: 

• Allgemeine Verwaltung (z. B. Rathäuser, Bau- und 
Betriebshöfe) 

• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (z. B. Feuer-
wehrhäuser, Brandschutz, präventiver Katastro-
phenschutz) 

• Stadt- und Dorfentwicklung 

• Kommunale und soziale Infrastruktur (z. B. Kinder-
tagesstätten, Schulen, Krankenhäuser, Senioren- 
und Pflegeheime, Sporthallen) 

• Informationstechnologie 

• Erschließung (ohne Gewerbe- und Industrieflächen) 

• Wohnwirtschaftliche Investitionen. 

Bei thematischen Überschneidungen ist für die Wahl 
des Förderinstituts der Schwerpunkt der Investitionen 
entscheidend. In Zweifelsfällen beraten wir Sie gerne. 

 
3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK - Investitions-
kredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbindungs-
periode.  

Für das Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung (2 
Bankarbeitstage vor Wertstellung) geltende Programm-
zinssatz, der auch negativ sein kann, zur Anwendung. 
Es besteht kein Anspruch auf den am Tag des Abrufs 
geltenden Zinssatz. 

http://www.lfa.de/
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Der Zinssatz wird für 10 Jahre bzw. im 5-jährigen Lauf-
zeittyp für 5 Jahre festgeschrieben. Bei einer Darlehens-
laufzeit von 20 Jahren besteht alternativ die Möglichkeit 
einer 20-jährigen Zinsfestschreibung. Bei Darlehen mit 
einer Laufzeit, die über die Zinsbindungsfrist hinaus 
geht, unterbreitet die LfA vor Ende der Zinsbindungsfrist 
dem Darlehensnehmer ein Prolongationsangebot. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert.  

Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de im 
Geschäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 31.03., 30.06., 
30.09.und der 30.12. Für Darlehenszusagen vor dem 
01.03.2022 gelten abweichend die Zins- und Tilgungs-
termine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.Während der 
tilgungsfreien Jahre erfolgen lediglich Zinszahlungen 
auf die ausgezahlten Darlehensbeträge. Nach Ablauf 
der tilgungsfreien Jahre erfolgt die Tilgung in gleich ho-
hen vierteljährlichen Raten und einer gegebenenfalls 
abweichenden Schlussrate. 

Außerplanmäßige Tilgungen können gegen Zahlung ei-
nes von der LfA in Rechnung zu stellenden Vorfällig-
keitsentgeltes vorgenommen werden, wenn die LfA zu-
stimmt. 

Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach 
§ 489 Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen. 

3.2 Darlehenslaufzeiten 

Die Darlehenslaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 
tilgungsfreien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 
tilgungsfreien Anlaufjahren, 10 Jahre mit bis zu 2 
tilgungsfreien Anlaufjahren oder 5 Jahre mit bis zu 1 
tilgungsfreien Anlaufjahr. 

3.3 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt pro Kalenderjahr 
und Antragsteller 150 Mio. EUR. Auf diesen Höchstbe-
trag sind Darlehenszusagen anzurechnen, die der An-
tragsteller im gleichen Kalenderjahr im IKK - Investiti-
onskredit Kommunen der KfW (einschließlich der aus 
diesem refinanzierten Darlehen) erhalten hat.  

Bei Darlehensbeträgen bis 2 Mio. EUR kann der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Investiti-
onskosten pro Vorhaben betragen. 

Der Finanzierungsanteil beträgt bei Darlehensbeträgen 
über 2 Mio. EUR maximal 50 % der förderfähigen 
Investitionskosten pro Vorhaben.  

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Vorhabensbeginn 

Die Antragstellung kann im laufenden Haushaltsjahr für 
Vorhaben gemäß genehmigtem aktuellen Vermögens-
haushalt (incl. Haushaltsreste des Vorjahres) unabhän-
gig vom Vorhabensbeginn erfolgen. Vorhaben können 
jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie noch nicht 
langfristig durchfinanziert sind.  

4.2 Darlehensvergabe 

Die Darlehensvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. 

5 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen ist 
zulässig, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen 
und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht über-
steigt.  

Für Vorhaben, die mit Mitteln aus dem „Infrakredit Kom-
munal“ gefördert werden, können keine zusätzlichen 
Mittel aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der 

KfW (einschließlich der aus diesem refinanzierten Dar-
lehen) beantragt werden. 

6 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
darlehen. Darlehensanträge sind bei der LfA För-
derbank Bayern einzureichen. Sie können vorab per Fax 
übersandt werden, müssen aber unverzüglich rechtlich 
verbindlich im Original unterzeichnet nachgereicht wer-
den. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 116. 
Eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen ist 
nicht erforderlich. Zweckverbände haben die veröffent-
lichte Verbandssatzung, die aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung sowie die aktuelle Stimmrechtverteilung in 
der Verbandsversammlung bei Antragstellung vorzule-
gen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antragsvor-
druck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die LfA 
kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung des 
Darlehensantrages beim Antragsteller anfordern. 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 

Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder  

 infra@lfa.de 

7 Abruf der Darlehensmittel 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder in 
2 Teilbeträgen ausgezahlt. Der erste Abruf kann frühes-
tens erfolgen, nachdem mit dem Vorhaben begonnen 
wurde, d. h., wenn das Vorhaben so weit vorbereitet ist, 
dass es nach Abruf der Mittel kurzfristig in Angriff ge-
nommen werden und das Darlehen, gegebenenfalls in 
Teilbeträgen, innerhalb einer angemessenen Frist dem 
festgelegten Verwendungszweck zugeführt werden 
kann. 

Zudem sind im Vorfeld des Abrufs der LfA die folgenden 
rechtswirksam unterzeichneten und gesiegelten Unter-
lagen vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Probenblatt einreichen). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnahme-
beschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Darlehens. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung (LfA-Vordruck 486). 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

mailto:infra@lfa.de
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Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Darlehensnehmer in der Regel eine Be-
reitstellungsmitteilung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

8 EU-Beihilfebestimmungen 

Investitionsvorhaben in Bereichen, in denen kommunale 
Gebietskörperschaften, deren rechtlich unselbstständi-
gen Eigenbetriebe, kommunale Zweckverbände oder 
Verwaltungsgemeinschaften eine wirtschaftliche Tätig-
keit im EU-beihilferechtlichen Sinne ausüben und somit 
in den Anwendungsbereich der EU-Beihilfevorschriften 
fallen, sind nicht förderfähig. 



 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Infrakredit Energie“ 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 112 Tz. 11 Erklärung des Antragstellers) 
 
Der „Infrakredit Energie“ wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zinsver-
billigt und zinsgünstig aus dem KfW-Programm „IKK – Investitionskredit Kommunen“ refinanziert. 
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1 Darlehensnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind bayerische 

• kommunale Gebietskörperschaften, 

• rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kom-
munalen Gebietskörperschaften sowie  

• kommunale Zweckverbände und Verwaltungsge-
meinschaften, die jeweils wie kommunale Gebiets-
körperschaften behandelt werden können und die 
gemäß Artikel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 
(2) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen (Capital Requirements Regulation – 
CRR) nach dem Standardansatz ein Risikogewicht 
von Null haben. 

Ausgenommen sind solche kommunalen Zweckver-
bände, an denen natürliche oder insolvenzfähige ju-
ristische Personen beteiligt sind. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Darlehenszusage durch die LfA nicht 
möglich. 

2 Verwendungszweck 

Die Darlehen werden vorhabensbezogen vergeben. 
Vorhaben, die eine Förderung nach dem „Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG) erhalten, können nicht gefördert 
werden. Mitfinanziert werden Investitionen in die kom-
munale Infrastruktur zur allgemeinen Energieeinspa-
rung und Umstellung auf erneuerbare Energieträger. 
Die Investitionsmaßnahmen – außer bei Umstellung auf 
erneuerbare Energieträger – müssen zu einer Energie-
einsparung von mindestens 20 % führen. 

Die energetische Sanierung bzw. Neuerrichtung kom-
munaler Gebäude sowie der Erwerb von Grundstücken 
sind nicht förderfähig. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürg-
schaften“ sind zu beachten. 

3 Nachweis der Energieeffizienz 

Bei Antragstellung ist die „Bestätigung zum Antrag 
Infrakredit Energie – Allgemeine Energieeinsparung“ 
(LfA-Vordruck Nr. 488) einzureichen. Sie ist von einem 
fachkundigen Dritten (z. B. externes Planungsbüro  oder 
Anlagenhersteller) oder einem Sachverständigen (auch 
verwaltungsinterne Person einer Kommune) unter An-
gabe der mit der Maßnahme erreichbaren jährlichen 
Energieeinsparung durchzuführen.  

Bei Vorhaben zur Umstellung auf erneuerbare Energie-
träger genügt als Nachweis eine detaillierte Beschrei-
bung des Vorhabens. 

Die Bestätigung ist unter www.lfa.de im Geschäftsfeld 
Infrastruktur bzw. Download Anträge abrufbar. 

4 Darlehensbedingungen 

4.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK - Investitions-
kredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbindungs-
periode. 

Für das Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung (2 
Bankarbeitstage vor Wertstellung) geltende Programm-
zinssatz, der auch negativ sein kann, zur Anwendung. 
Es besteht kein Anspruch auf den am Tag des Abrufs 
geltenden Zinssatz. 

Der Zinssatz wird für 10 Jahre bzw. im 5-jährigen Lauf-
zeittyp für 5 Jahre festgeschrieben. Bei Darlehen mit ei-
ner Laufzeit, die über die Zinsbindungsfrist hinaus geht, 
unterbreitet die LfA vor Ende der Zinsbindungsfrist dem 
Darlehensnehmer ein Prolongationsangebot. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert.  

Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de im Ge-
schäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 31.03., 30.06., 30.09 
und der 30.12. Für Darlehenszusagen vor dem 
01.03.2022 gelten abweichend die Zins- und Tilgungs-
termine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Während der 
tilgungsfreien Jahre erfolgen lediglich Zinszahlungen 
auf die ausgezahlten Darlehensbeträge. Nach Ablauf 
der tilgungsfreien Jahre erfolgt die Tilgung in gleich ho-
hen vierteljährlichen Raten und einer gegebenenfalls 
abweichenden Schlussrate. 

Außerplanmäßige Tilgungen können gegen Zahlung ei-
nes von der LfA in Rechnung zu stellenden Vorfällig-
keitsentgeltes vorgenommen werden, wenn die LfA zu-
stimmt. 

Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach 
§ 489 Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen. 

4.2 Darlehenslaufzeiten 

Die Darlehenslaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 
tilgungsfreien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 
tilgungsfreien Anlaufjahren 10 Jahre mit bis zu 2 
tilgungsfreien Anlaufjahren oder 5 Jahre mit bis zu 1 
tilgungsfreien Anlaufjahr. 

4.3 Finanzierungsanteil und Darlehenshöchstbetrag 

Bei Darlehensbeträgen bis 2 Mio. EUR kann der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Investi-
tionskosten pro Vorhaben betragen.  

Der Finanzierungsanteil beträgt bei Darlehensbeträgen 
über 2 Mio. EUR maximal 50 % der förderfähigen 
Investitionskosten pro Vorhaben.  

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 4 Mio. EUR. Zusätz-
lich gilt, dass ein Antragsteller pro Kalenderjahr Darle-
henszusagen in Höhe von maximal 150 Mio. EUR aus 
dem Investitionskredit Kommunen der KfW 
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(einschließlich der aus diesem refinanzierten Darlehen) 
erhalten darf. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Vorhabensbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der LfA 
zu stellen. Als Vorhabensbeginn gilt der Abschluss ei-
nes dem Vorhaben zuzurechnenden Vertrags. Pla-
nungs- und Projektierungsaufträge gelten nicht als Vor-
habensbeginn. 

5.2 Darlehensvergabe 

Die Darlehensvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. 

6 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen ist 
zulässig, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen 
und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht über-
steigt. 

Für Vorhaben, die mit Mitteln aus dem „Infrakredit 
Energie“ gefördert werden, können keine zusätzlichen 
Mittel aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der 
KfW (einschließlich der aus diesem refinanzierte 
Darlehen) beantragt werden. 

7 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
darlehen. Darlehensanträge sind bei der LfA För-
derbank Bayern einzureichen. Sie können vorab per Fax 
übersandt werden, müssen aber unverzüglich rechtlich 
verbindlich im Original unterzeichnet nachgereicht wer-
den. 

Erstreckt sich das Vorhaben über mehrere Haushalts-
jahre, ist vor Beginn des Vorhabens ein Erstantrag für 
das gesamte Vorhaben zu stellen. Für die folgenden 
Haushaltsjahre ist jeweils ein neuer Antrag zu stellen, 
der von der LfA jeweils neu geprüft wird. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 112 so-
wie dem unter Tz. 3 genannten Nachweis. Zweckver-
bände haben die veröffentlichte Verbandssatzung, die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung sowie die aktuelle 
Stimmrechtverteilung in der Verbandsversammlung bei 
Antragstellung vorzulegen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antrags-
vordruck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die 
LfA kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung 
des Darlehensantrages beim Antragsteller anfordern. 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 
Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder 
 infra@lfa.de 
 

8 Abruf der Darlehensmittel 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder in 
2 Teilbeträgen ausgezahlt. Die Mittel dürfen nur insoweit 
und nicht eher abgerufen werden, als sie innerhalb von 
4 Monaten ab Wertstellung für Zahlungen im Rahmen 
des Verwendungszwecks benötigt werden. 

Der erste Abruf kann frühestens erfolgen, nachdem mit 
dem Vorhaben begonnen wurde. Zudem sind im Vorfeld 
des Abrufs der LfA die folgenden rechtswirksam unter-
zeichneten und gesiegelten Unterlagen vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Unterschriftenprobenblatt einrei-
chen). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnahme-
beschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Darlehens. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung (LfA-Vordruck 486). 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Darlehensnehmer in der Regel eine Be-
reitstellungsmitteilung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

9 EU-Beihilfebestimmungen 

Investitionsvorhaben in Bereichen, in denen kommunale 
Gebietskörperschaften, deren rechtlich unselbststän-
dige Eigenbetriebe oder kommunale Zweckverbände 
eine wirtschaftliche Tätigkeit im EU-beihilferechtlichen 
Sinne ausüben und somit in den Anwendungsbereich 
der EU-Beihilfevorschriften fallen, sind nicht förderfähig. 

mailto:infra@lfa.de
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(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 113 Tz. 10 Erklärung des Antragstellers) 
 
Der „Infrakredit Breitband“ wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zins-
verbilligt und zinsgünstig von der KfW (aus dem Programm „IKK - Investitionskredit Kommunen“) refinanziert. 
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1 Darlehensnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Zusammen-
schlüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände in 
Bayern. 

Antragsberechtige Zusammenschlüsse von Gemeinden 
sind kommunale Zweckverbände, wenn sie nur aus ge-
meindlichen Mitgliedern bestehen, und Verwaltungsge-
meinschaften. Sie müssen wie kommunale Gebietskör-
perschaften behandelt werden können und gemäß Arti-
kel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 (2) der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requi-
rements Regulation – CRR) nach dem Standardansatz 
ein Risikogewicht von Null haben. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Darlehenszusage durch die LfA nicht 
möglich. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Antragssteller: 

a) die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Un-
vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind, 

b) die als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABI. EU 2014/C 249/01) anzuse-
hen sind. 

2 Verwendungszweck 

Mit dem Infrakredit Breitband wird die von der zuständi-
gen Bewilligungsbehörde gewährte Zuschussförderung 
flankiert. Es können nur Vorhaben berücksichtigt wer-
den, die eine Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breitband-
netzen im Freistaat Bayern (Bayerische Gigabitrichtli-
nie – BayGibitR; Bewilligungsbehörde ist die jeweilige 
Bezirksregierung) bzw. der Richtlinie über die Kofinan-
zierung der Förderung des Gigabitausbaus durch den 
Bund im Freistaat Bayern 2.0 (Bayerische Kofinanzie-
rungs-Gigabitrichtlinie 2.0 – KofGibitR 2.0; Bewilli-
gungsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung) erhalten (siehe 
Tz. 4.1 dieses Merkblatts). 

Die Darlehen werden vorhabensbezogen vergeben. 

Auf Grundlage der BayGibitR werden Ausgaben des An-
tragstellers an einen Netzbetreiber zur Schließung der 
Wirtschaftlichkeitslücke bei diesen Betreibern für Inves-
titionen in Breitbandinfrastrukturen (Wirtschaftlichkeits-
lückenmodell) sowie Ausgaben des Antragsstellers für 
die Errichtung von eigenen passiven Breitbandinfra-
strukturen, die nach Errichtung Netzbetreibern zum Be-
trieb überlassen werden (Betreibermodell) gemäß 
Nr. 2.1.1 und 2.1.2 der BayGibitR mitfinanziert. 

Im Falle einer Breitbandförderung gemäß KofGibitR 2.0 
können sowohl Ausgaben des Antragstellers zur Schlie-
ßung der Wirtschaftlichkeitslücke des Netzbetreibers als 
auch Ausgaben zur Realisierung eines Betreibermodells 
gemäß Nr. 3.1 und 3.2 der Gigabit-Richtlinie des Bun-
des 2.0 (Tz. 4.1 dieses Merkblatts) mitfinanziert werden. 

Bemessungsgrundlage für die Höhe des LfA-Darlehens 
sind die von der Bewilligungsbehörde als förderfähig an-
erkannten Aufwendungen der Gemeinde. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürg-
schaften“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK – Investitions-
kredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbindungs-
periode. 

Für die Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung 
(2 Bankarbeitstage vor Wertstellung) geltende Pro-
grammzinssatz, der auch negativ sein kann, zur Anwen-
dung. Es besteht kein Anspruch auf den am Tag des 
Abrufs geltenden Zinssatz. 

Der Zinssatz wird für 10 Jahre bzw. im 5-jährigen Lauf-
zeittyp für 5 Jahre festgeschrieben. Bei Darlehen mit ei-
ner Laufzeit, die über die Zinsbindungsfrist hinausgeht, 
unterbreitet die LfA vor Ende der Zinsbindungsfrist dem 
Darlehensnehmer ein Prolongationsangebot. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert. 

Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de im Ge-
schäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 31.03., 30.06., 
30.09. und 30.12. Für Darlehenszusagen vor dem 
01.03.2022 gelten abweichend die Zins- und Tilgungs-
termine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Während der 
tilgungsfreien Jahre erfolgen lediglich Zinszahlungen 
auf die ausgezahlten Darlehensbeträge. Nach Ablauf 
der tilgungsfreien Jahre erfolgt die Tilgung in gleich ho-
hen vierteljährlichen Raten und einer gegebenenfalls 
abweichenden Schlussrate. 

Außerplanmäßige Tilgungen können gegen Zahlung ei-
nes von der LfA in Rechnung zu stellenden Vorfällig-
keitsentgeltes vorgenommen werden, wenn die LfA zu-
stimmt. 

Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach 
§ 489 Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen. 

3.2 Darlehenslaufzeiten 

Die Darlehenslaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 til-
gungsfreien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 tilgungs-
freien Anlaufjahren, 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien-
Anlaufjahren oder 5 Jahre mit bis zu 1 tilgungsfreien An-
laufjahr. 
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3.3 Finanzierungsanteil und Darlehenshöchstbetrag 

Bei Darlehensbeträgen bis 2 Mio. EUR kann der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Ausgaben 
pro Vorhaben betragen. Der Finanzierungsanteil beträgt 
bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. EUR maximal 50 % 
der förderfähigen Ausgaben pro Vorhaben. 

Das Darlehen kann maximal bis zur Höhe der Differenz 
zwischen den von der Bewilligungsbehörde gem. Tz. 2 
als förderfähig anerkannten Ausgaben der Gemeinde 
und der staatlichen Zuwendung gewährt werden. Zu-
sätzlich gilt, dass ein Antragsteller pro Kalenderjahr Dar-
lehenszusagen in Höhe von maximal 150 Mio. EUR aus 
dem Investitionskredit Kommunen der KfW (einschließ-
lich der aus diesem refinanzierten Darlehen) erhalten 
darf. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinie 

In Abhängigkeit davon, ob der Antragsteller eine Zu-
schussförderung ausschließlich durch den Freistaat 
Bayern oder eine Kofinanzierung der Breitbandförde-
rung durch den Bund vom Freistaat Bayern nutzt, gelten 
für den Infrakredit Breitband entweder 

• die durch das Bayerische Staatsministerium der Fi-
nanzen und für Heimat bekannt gemachte Richtlinie 
zur Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breit-
bandnetzen im Freistaat Bayern (Bayerische Giga-
bitrichtlinie – BayGibitR) oder 

• die Richtlinie über die Kofinanzierung der Förderung 
des Gigabitausbaus durch den Bund im Freistaat 
Bayern 2.0 (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabit-
richtlinie 2.0 – KofGibitR 2.0) in Verbindung mit der 
durch das Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr bekannt gemachten Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommu-
nikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 
– Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) 
-  

in der jeweils zum Antragszeitpunkt gültigen Fassung. 

4.2 Vorhabensbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der LfA 
zu stellen. Als Vorhabensbeginn gilt gemäß Nr. 11.2 der 
BayGibitR im Wirtschaftlichkeitslückenmodell der Ab-
schluss eines Vertrages des Antragstellers mit einem 
Netzbetreiber und im Betreibermodell der Abschluss ei-
nes Vertrages, der die Errichtung der passiven Infra-
struktur zum Gegenstand hat oder der Beginn von Bau-
maßnahmen. 

Für Förderungen auf Basis der KofGibitR 2.0  in Verbin-
dung mit der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0  gilt ge-
mäß Nr. 7.2 der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 als 
Vorhabensbeginn für die Wirtschaftlichkeitslückenförde-
rung der Abschluss eines Vertrages des Antragstellers 
mit einem Netzbetreiber und für die Förderung des Be-
treibermodells der Abschluss eines Vertrages mit einer 
Baufirma oder im Falle der Eigenvornahme der Beginn 
der Baumaßnahme. 

4.3 Darlehensvergabe 

Die Darlehensvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. Durch 
die Bewilligung einer Zuwendung durch die jeweilige Be-
willigungsbehörde gem. Tz. 2 entsteht kein Rechtsan-
spruch auf eine Darlehensgewährung. 

5 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Darlehensmitteln ist zu-
lässig, sofern die Summe aus Krediten und Zuschüssen 
die Bemessungsgrundlage für das geförderte Vorhaben 
(siehe Tz. 2) nicht übersteigt. 

Für Vorhaben, die mit Mitteln aus dem „Infrakredit Breit-
band“ gefördert werden, können keine zusätzlichen Mit-
tel aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der 
KfW (einschließlich der aus diesem refinanzierte Darle-
hen) beantragt werden. 

Der Netzbetreiber bzw. die Baufirma darf für das geför-
derte Vorhaben gleichzeitig weitere öffentliche Finanzie-
rungshilfen (auch Förderdarlehen der LfA) in Anspruch 
nehmen. Beihilferechtliche Grenzen sowie ggf. Höchst-
beträge und maximale Finanzierungsanteile der jeweils 
betroffenen KfW-Programme sind zu beachten. 

6 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
darlehen. Darlehensanträge sind bei der LfA För-
derbank Bayern einzureichen und können zeitgleich mit 
dem Zuwendungsantrag bei der jeweils zuständigen Be-
willigungsbehörde gem. Tz. 2 gestellt werden. 

Bei einer Förderung nach der KofGibitR 2.0 i. V. m. ei-
ner Bundesförderung ist die Antragstellung der Ge-
meinde erst nach Erlass des zweiten Bundesförderbe-
scheids möglich, da erst mit diesem die förderfähig an-
erkannten Aufwendungen festgelegt werden. Darlehen-
santräge können vorab per Fax übersandt werden, müs-
sen aber unverzüglich rechtlich verbindlich im Original 
unterzeichnet nachgereicht werden. 

Erstreckt sich das Vorhaben über mehrere Haushalts-
jahre, ist vor Beginn des Vorhabens ein Erstantrag für 
das gesamte Vorhaben zu stellen. Für die folgenden 
Haushaltsjahre ist jeweils ein neuer Antrag zu stellen, 
der von der LfA jeweils neu geprüft wird. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 113. 
Zweckverbände haben die veröffentlichte Verbandssat-
zung, die aufsichtsbehördliche Genehmigung sowie die 
aktuelle Stimmrechtverteilung in der Verbandsver-
sammlung bei Antragstellung vorzulegen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antragsvor-
druck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die LfA 
kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung des 
Darlehensantrages beim Antragsteller anfordern. Teil 
des Antragsverfahrens sind auch die im Zusammen-
hang mit der Beantragung einer Zuwendung bei der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde gem. Tz. 2 (bei einer 
Förderung nach der KofGibitR 2.0 zusätzlich das Bun-
desministerium für Digitales und Verkehr) eingereichten 
Unterlagen. Die zuständige Bewilligungsbehörde gem. 
Tz. 2 und die LfA tauschen daher Daten bzw. Unterlagen 
aus. Hierzu befreit der Antragsteller die LfA vom Bank-
geheimnis. Der Verwendungsnachweis für das Gesamt-
vorhaben ist gegenüber der Bewilligungsbehörde gem. 
Tz. 2 zu führen, die diesen überprüft und die LfA über 
das Prüfergebnis unterrichtet. 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 
Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder 

infra@lfa.de 

mailto:infra@lfa.de
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7 Abruf der Darlehensmittel 

Die Darlehen können frühestens mit Erlass des Zuwen-
dungsbescheids (siehe Tz. 2) durch die Bewilligungsbe-
hörde gem. Tz. 2 zugesagt und darauffolgend abgerufen 
werden. Bei einer Förderung nach der KofGibitR 2.0 ist 
dies erst mit Erlass des zweiten Zuwendungsbeschei-
des, der nach Durchführung des Auswahlverfahrens er-
stellt wird, möglich. 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder in 
2 Teilbeträgen ausgezahlt. Die Mittel dürfen nur insoweit 
und nicht eher abgerufen werden, als sie innerhalb von 
4 Monaten ab Wertstellung für Zahlungen im Rahmen 
des Verwendungszwecks benötigt werden. 

Der erste Abruf kann frühestens erfolgen, nachdem mit 
dem Vorhaben begonnen wurde. 

Zudem sind im Vorfeld des Abrufs der LfA die folgenden 
rechtswirksam unterzeichneten und gesiegelten Unter-
lagen vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Unterschriftenprobenblatt einrei-
chen). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnahme-
beschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Darlehens. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung (LfA-Vordruck 486). 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Darlehensnehmer in der Regel eine Be-
reitstellungsmitteilung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

8 Beihilferechtliche Einstufung 

Die Förderung erfolgt entweder im Rahmen der BayGi-
bitR, die am 29.11.2019 von der EU-Kommission ge-
nehmigt wurde, oder im Rahmen der Gigabit-Richtlinie 
des Bundes 2.0 und der KofGibitR 2.0, die auf der Rah-
menregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Un-
terstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabit-
netzen in „grauen Flecken“ (Gigabit-RR), die von der 
EU-Kommission auf Grundlage der Breitbandleitlinie am 
13.11.2020 genehmigt wurde. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Das Angebot richtet sich an mittelständische Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der 
Freien Berufe (nachfolgend einheitlich als Unternehmen 
bezeichnet) mit Sitz oder Niederlassung in Bayern, de-
ren Jahresumsatz (Konzernumsatz) 500 Mio. EUR nicht 
überschreiten sollte. 

Angesprochen sind Unternehmen, die auftragsbezo-
gene Finanzierungserfordernisse an Aval- und Betriebs-
mitteln aufweisen, insbesondere mit projektbezogener 
Geschäftstätigkeit. Typischerweise trifft dies auf Unter-
nehmen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus, 
des Bau(neben)gewerbes sowie beratende Ingenieurbü-
ros zu. 

Die Unternehmen müssen in kaufmännischer und tech-
nischer Hinsicht in der Lage sein, den zu finanzierenden 
Auftrag ordnungsgemäß durchzuführen. Es sollten ge-
gebenenfalls Erfahrungen im Auslandsgeschäft beste-
hen. 

Es können nur Unternehmen berücksichtigt werden, die 
über eine ausreichende Bonität verfügen.  

Für Unternehmen in Schwierigkeiten (siehe Tz. 7 des 
Merkblatts „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen 
und Definitionen“) können keine Auftragsgarantien über-
nommen werden. 

2 Verwendungszweck 

Um mittelständische Unternehmen bei der Finanzierung 
ihrer Aufträge aus dem In- und Ausland zu unterstützen, 
ihnen den Zugang zu internationalen Märkten zu erleich-
tern und ihre Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern, übernimmt die LfA Auftragsgarantien für  

• Bietungs-,  Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Liefe-
rungs-, Leistungsgarantien und ähnliche Avale bei 
Auslandsaufträgen (Exportgarantien), 

• Bietungs-,  Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Liefe-
rungs-, Leistungsgarantien und ähnliche Avale bei 
Inlandsaufträgen (Inlandsavale), 

• auftragsbezogene Betriebsmittelkredite und sonstige 
auftragsbezogene Vorfinanzierungen bei In- und 
Auslandsaufträgen (Vorfinanzierungen), 

die von den Hausbanken der Antragsteller übernommen 
bzw. eingeräumt werden. 

Neben Hausbanken können auch Versicherungsunter-
nehmen Exportgarantien und Inlandsavale in Anspruch 
nehmen (nachfolgend wird einheitlich der Begriff Haus-
bank verwendet). Der Sitz der Hausbank muss in der Eu-
ropäischen Union liegen. 

Die Wertschöpfung des Auftrages hat grundsätzlich 
überwiegend in Bayern stattzufinden. 

Es werden keine Auftragsgarantien übernommen für 
sonstige Aval- und Betriebsmittelkredite, die nicht in di-
rektem Zusammenhang mit konkreten Aufträgen stehen. 

Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA 
Förderbank Bayern für Programmkredite und Bürgschaf-
ten“ sind zu beachten. 

3 Garantiebedingungen 

• Die Auftragsgarantien sind stets auftragsbezogen. 
Bei mehreren gleichartigen Aufträgen können Rah-
menvereinbarungen getroffen werden. Diese Aval-
rahmen mit einer Laufzeit von i. d. R. längstens 
2 Jahren können durch einzelne Exportgarantien, In-
landsavale und Vorfinanzierungen revolvierend aus-
genutzt werden. Prolongationen sind i. d. R. möglich. 

• Die nachträgliche Übernahme von bereits bestehen-
den Bankobligos ist grundsätzlich nicht  
möglich. 

• Die von der Bundesrepublik Deutschland angebote-
nen Möglichkeiten der Versicherung des Auslandsri-
sikos (z. B. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG) 
sind grundsätzlich auszuschöpfen sofern Zahlungen 
aus dem Ausland nicht anderweitig gesichert sind (z. 
B. über bestätigte Akkreditive). 

• Die Auftragsgarantien umfassen die Aval- bzw. Kre-
ditforderung sowie die Kosten der Abwicklung und 
Rechtsverfolgung nach näherer Maßgabe des Ver-
trages über die Auftragsgarantie. 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf Übernahme ei-
ner Auftragsgarantie. 

• Hausbanken können die Forderungen aus Auftrags-
garantien erst geltend machen, wenn sie aus dem 
Aval in Anspruch genommen worden sind, die Zah-
lungsunfähigkeit des begünstigten Unternehmens 
durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens, durch Abgabe einer Vermögensauskunft 
nach § 802c Zivilprozessordnung  
oder auf andere Weise erwiesen ist und nennens-
werte Eingänge aus der Verwertung von Sicherhei-
ten oder aus sonstigem Vermögen des begünstigten 
Unternehmens nicht mehr zu erwarten sind. Die LfA 
ist berechtigt, Abschlagszahlungen zu leisten. 

• Die Hausbank ist verpflichtet, sich nach einer Leis-
tung der LfA aus der Auftragsgarantie um die Einzie-
hung der Regressforderung zu bemühen und ge-
stellte Sicherheiten zu verwerten.  

4 Höhe der Auftragsgarantien 

Das Risiko aus Auftragsgarantien soll den Höchstbetrag 
von 5 Mio. EUR pro Kreditnehmer grundsätzlich nicht 
überschreiten.  
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Auftragsgarantien können bis zu einem Höchstbetrag 
von maximal 50 % des Gegenwertes des von der Haus-
bank zu stellenden Avals bzw. des eingeräumten Kredi-
tes übernommen werden. Der Haftungsanteil der Haus-
bank muss ebenfalls mindestens 50 % betragen. 

Bei Vorhaben, die von mehreren Hausbanken oder meh-
reren Konsorten finanziert werden, übernimmt die LfA 
grundsätzlich eine quotale Beteiligung. 

Auftragsgarantien werden ausschließlich in Euro über-
nommen. Falls die Hausbank ihr Aval / ihren Kredit in 
Fremdwährung übernimmt bzw. ausreicht, wird der 
Währungsbetrag als Basis für die Auftragsgarantie am 
Tag der Übernahme in Euro umgerechnet.  

5 Bearbeitungsgebühr und Provision 

Bei Neueinräumung bzw. Verlängerung von Auftragsga-
rantien bzw. Avalrahmen erhebt die LfA eine einzelfall-
abhängige einmalige Bearbeitungsgebühr.  

Die laufende Provision bemisst sich in Abhängigkeit des 
Einzelfalls insbesondere an der Bonität des Antrag stel-
lenden Unternehmens, dem Risiko des zugrunde liegen-
den In- oder Auslandsgeschäfts und der Absicherung. 
Sie wird von der Hausbank aus der von dem Unterneh-
men vereinnahmten Avalprovision bzw. den verein-
nahmten Kreditzinsen entrichtet und im Einzelfall mit der 
Hausbank vereinbart.  

6 Sicherheiten 

Die Avale und Kredite, für die Auftragsgarantien der LfA 
beantragt werden, sind im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten abzusichern. In der Regel sind zumindest 
folgende Sicherheiten zu stellen: 

• Übernahme der persönlichen Haftung der Gesell-
schafter, 

• Abtretung sämtlicher Forderungen aus den dem 
Aval/Kredit zugrunde liegenden Liefer- und Leis-
tungsgeschäften und eventuell Abtretung der Forde-
rungen gegenüber Subunternehmern, 

• Abtretung der Ansprüche auf Zahlungen aus Akkre-
ditiven sowie eventueller Ansprüche gegen Versi-
cherungen. 

Die Sicherheiten haften anteilig und gleichrangig für den 
Anteil der LfA und der Hausbank. 

7 Beihilferechtliche Einstufung 

Die Auftragsgarantien der LfA beinhalten keine Beihil-
feelemente (Kapitalmarktinvestorprinzip) und können 
grundsätzlich mit allen Finanzierungshilfen des Bundes 
und des Landes kumuliert werden. 

8 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100 über die 
Hausbank. 

Anträge sind zu stellen, bevor von der Hausbank ein 
Aval übernommen bzw. ein Kredit eingeräumt wird.  

Die Hausbank hat im Antrag insbesondere zur Kredit-
würdigkeit des Antrag stellenden Unternehmens, seiner 
Leistungsfähigkeit, gegebenenfalls seinen Erfahrungen 
im Auslandsgeschäft, zur vorgesehenen Absicherung 
sowie zur Durchfinanzierung der einzelnen Aufträge 
Stellung zu nehmen. 

Bei Antragsstellung sind stets folgende Unterlagen ein-
zureichen: 

• LfA-Antragsset (Vordruck 100 bis 104) 

• Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre 

• Unternehmensplanung 

• Liquiditätsplanung 

• Banken-/Verbindlichkeitenspiegel 

• aktuelle Auftragsübersicht 

Die LfA kann gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen an-
fordern. 

 

 

Ansprechpartner: 

LfA Förderbank Bayern 
Team KS2 

Herr Leitenmayer 089 / 21 24 - 24 79 oder 

Frau Sierla 089 / 21 24 - 22 20 

oder auftragsgarantie@lfa.de 
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Merkblatt „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für Programmkredite 
und Bürgschaften“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
 
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Geschäftspolitik gelten für alle Programmdarlehen im gewerblichen und  Infra-

strukturbereich sowie für Bürgschaften der LfA die nachfolgenden Ausschlüsse. Sie sind zusätzlich zu den spezifi-

schen Förderkriterien der Programmmerkblätter einzuhalten. 

 
Die LfA setzt sich im Rahmen ihres Förderauftrags und der gesellschaftlichen Verantwortung ein für ethische Werte und 
den Erhalt einer lebenswerten Umwelt. 
 

Insofern unterstützt die LfA in ihrem Programmkreditneugeschäft und ihrem Bürgschaftsneugeschäft keine Finanzierun-

gen in Bereichen, die mit folgenden Verwendungszwecken  einhergehen: 
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1 Menschenrechtsverletzungen 

• Jegliche Art von Menschenrechtsverletzungen, 

• Klonen von Menschen, 

• Verstöße gegen international anerkannte Arbeits-
rechtsnormen (z.B. Zwangs- oder Kinderarbeit). 

 
2 Waffen und Munition 

• Produktion oder Handel von kontroversen Waffen  
oder wichtigen Komponenten hiervon (nukleare Waf-
fen und radioaktive Munition, biologische und chemi-
sche Massenvernichtungswaffen, Streubomben, Anti-
Personen Minen, angereichertes Uran). 

 
3 Umweltverschmutzung sowie Gefährdung des Ar-

ten- und Tierschutzes 

• Pharmazeutika, Pestizide, Herbizide und andere toxi-
sche Substanzen (gemäß Rotterdamer Konvention, 
Stockholmer Konvention und WHO "Pharmaceuticals: 
Restrictions in Use and Availability"), 

• Ozon zerstörende Substanzen (gemäß Montrealer 
Protokoll) 

• Verbotener grenzüberschreitender Handel mit Abfäl-
len (gemäß Basler Konvention), 

• Investitionen die mit der Zerstörung oder erheblichen 
Beeinträchtigung – ohne angemessene Kompensa-
tion nach internationalen Standards – von besonders 
schützenswerten Gebieten einherzugehen drohen, 

• Produktion und Handel von ungebundenem Asbest 
(ausgenommen den Kauf oder die Nutzung von Ze-
mentverschalungen mit gebundenem Asbest und ei-
nem Asbestanteil von weniger als 20%), 

• Handel von geschützten Tieren und Tierprodukten so-
wie Pflanzen und pflanzlichen Produkten (gemäß 
CITES/Washingtoner Artenschutzabkommen) sowie 
Pelztierzucht. 

 
4 Atomkraft, Kohle, Erdöl und Erdgas  

• Atomkraftwerke (ausgenommen Maßnahmen, die im 
Bestand Umweltgefahren mindern) sowie Minen mit 
Uran als wesentlicher Gewinnung, 

• Produktion und Handel von radioaktivem Material 
(ausgenommen medizinische Geräte oder Geräte zur 
Qualitätskontrolle oder andere Verwendungen, für die 

                                                 
1 Carbon Capture and Storage 

die radioaktive Quelle unbedeutend und / oder ange-
messen abgeschirmt ist), 

• Prospektion, Exploration und Förderung von Kohle, 

• Gaserzeugung durch Verkokung von Kohle 

• Wesentlich für Kohle genutzte Transport- und Lager-
infrastruktur, 

• Mit Kohle befeuerte Kraftwerke, Heizwerke und Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlagen sowie zugehörige Stichlei-
tungen, 

• Prospektion, Exploration und Förderung von Erdöl 
(Upstream), 

• Transport- und Lagerinfrastruktur für Rohöl, 

• Ölterminals und Ölhäfen sowie Raffinerien, 

• Prospektion, Exploration und Förderung von Erdgas 
(Upstream) 

• Neubau von Erdgasnetzen und -pipelines 

• Schiffe zur Verlegung von Gaspipelines, LNG-
Verflüssigungsterminals 

• Produktionsanlagen für grauen Wasserstoff (Dampf-
reformierung fossiler Brennstoffe, ohne den Einsatz 
von CCS1). 

 
5 Rotlichtmilieu 

• Prostitution, Pornographie. 
 
6 Glücksspiel und indizierte Spiele 

• Computer-, Video- und Gesellschaftsspiele, die ge-
gen die Verfassung oder Gesetze verstoßen, 

• Kasinos, Spielsalons, Spielhallen, Wettbüros, 
Internet-Wetten, Online-Kasinos. 

 
7 Genuss- und Suchtmittel 

• Anbau und Verarbeitung von Tabak. 
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(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen bzw. Merkblatt entsprechend Antragsvor-
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1 Begriff 

Als „Beihilfen“ (Subventionen) gelten vereinfachend 
öffentliche Zuwendungen, die dem Begünstigten ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Beispiele 
sind zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaf-
ten, Garantien oder Beteiligungen. Beihilfen an Unter-
nehmen sind nach dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) nur mit dem gemein-
samen Markt vereinbar, soweit sie sich nicht negativ 
auf den innergemeinschaftlichen Wettbewerb auswir-
ken. 

In Beihilferegelungen, beispielsweise sog. Gruppen-
freistellungsverordnungen, hat die Europäische Kom-
mission festgelegt, unter welchen Bedingungen und 
in welchem Umfang Fördermaßnahmen statthaft 
sind. Zulässig sind zudem Finanzierungshilfen, die 
aufgrund ihrer am Markt ausgerichteten Konditionen 
beihilfefrei sind. 

2 Kriterien der beihilferechtlichen Einordnung 

In den Produktmerkblättern der LfA Förderbank Bay-
ern (LfA) ist geregelt, unter welchen Voraussetzun-
gen eine Förderung möglich ist. Beihilferechtlich ent-
scheidend ist dabei u. a., 

• ob der Antragsteller als kleines, mittleres oder gro-
ßes Unternehmen im Sinne der EU einzuordnen 
ist (siehe Tz. 6) und 

• ob er als wirtschaftlich gesundes Unternehmen  
oder Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-
beihilferechtlicher Definition zu klassifizieren ist 
(siehe Tz. 7). 

Darüber hinaus sind zu beachten: 

• der Verwendungszweck, z. B. materielle oder im-
materielle Investitionen, Betriebsmittelfinanzie-
rung, etc. (siehe jeweilige Produktmerkblätter) 
und  

• die Branche des antragstellenden Unternehmens, 
da für Beihilfen zugunsten von Unternehmen be-
stimmter Wirtschaftszweige Sonderbestimmun-
gen (siehe Tz. 8) gelten. 

3 Beihilferegelungen 

Auf welcher beihilferechtlichen Grundlage die LfA 
Beihilfen gewährt, ergibt sich aus den jeweiligen Pro-
duktmerkblättern. Dieses Merkblatt listet die für die 
LfA relevanten beihilferechtlichen Grundlagen auf 
und skizziert deren Bedingungen. Zu unterscheiden 
sind zinsverbilligte Darlehen bzw. Bürgschaften auf 
Basis 

• von Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO) für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU; siehe Tz. 9), 

• der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 10), 

• der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung  
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unterneh-
men in Schwierigkeiten (siehe Tz. 12) sowie 

• beihilfefreie Finanzierungshilfen (siehe Tz. 13). 

 

 

4 Beihilfewert 

Unter dem „Beihilfewert“ versteht man den Vorteil, 
den ein Unternehmen aus einer Beihilfe (Förderung) 
zieht. 

Wird dieser ins Verhältnis zu den förderfähigen Kos-
ten gesetzt, ergibt sich die sog. „Beihilfeintensität“ in 
Prozent. Die förderfähigen Kosten sind der Teil der 
Investitionskosten, für die nach der jeweils einschlä-
gigen EU-Beihilferegelung Beihilfen gewährt werden 
dürfen.  

Bei Zuschüssen stellt die Höhe des Zuschusses den 
Beihilfewert dar. 

Bei zinsverbilligten Darlehen wird der Beihilfewert als 
Zinsvorteil festgelegt, der sich aus der Differenz zwi-
schen Effektivzinssatz des Förderdarlehens und ei-
nem Normalzinssatz (sog. Referenzzinssatz) finanz-
mathematisch errechnet. Der Referenzzinssatz wird 
nach einem speziellen, durch die EU-Kommission 
festgelegten Verfahren ermittelt. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden; Diese Bei-
hilfewerte dienen der Orientierung in der Informa-
tions- und Beratungsphase und sind unverbindlich. 
Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA 
zum Zeitpunkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

5 Beihilfehöchstwert 

Die EU-Beihilferegelungen bestimmen, bis zu wel-
cher maximalen Höhe Beihilfen gewährt werden dür-
fen. Dabei gelten je nach beihilferechtlicher Grund-
lage verschiedene Beihilfehöchstwerte bzw. maxi-
male Beihilfeintensitäten. 

Die LfA stellt für ihre Produkte sicher, dass die jeweils 
gültige maximale Beihilfeintensität bzw. der jeweils 
gültige Beihilfehöchstbetrag nicht überschritten wird.  

Zur Förderung ein und desselben Vorhabens können 
ein oder mehrere Fördermittelgeber grundsätzlich 
auch mehrere Beihilfen vergeben. In diesen Fällen 
müssen alle für dasselbe Vorhaben gewährten Beihil-
fen addiert („kumuliert“) werden. Dabei sind die Ku-
mulierungsregeln in Tz. 11 zu beachten.  

Beihilfehöchstwerte bzw. maximale Beihilfeintensitä-
ten von Beihilferegelungen, die nicht als Grundlage 
für Produkte der LfA dienen, sind im Einzelfall bei dem 
jeweiligen Fördermittelgeber zu erfragen. 

6 KMU-Kriterium 

6.1 Definition 

Bestimmte Beihilfen dürfen nur zugunsten sog. KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) gewährt werden. 
Die Einstufung als kleines bzw. mittleres Unterneh-
men spielt zudem oft bei den zulässigen Beihilfe-
höchstwerten (siehe auch Tz. 5) eine Rolle. 

In der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG 
vom 6 Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinst-
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom 
20.05.2003) bzw. dem Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 (Allgemeine 
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Gruppenfreistellungsverordnung, Amtsblatt der EU L 
187/1 vom 26.06.2014) werden kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) als Unternehmen definiert, die  

• weniger als 250 Personen beschäftigen 

• und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mio. EUR haben. 

Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die 

• weniger als 50 Personen beschäftigen 

• und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
10 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
10 Mio. EUR haben. 

6.2 Erläuterungen 

Die Angaben zur Berechnung der Schwellenwerte 
(Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme) beziehen 
sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss 
und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden 
vom Stichtag des Jahresabschlusses an berücksich-
tigt. 

Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch 
keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungs-
zeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte 
im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben 
geschätzt. 

Ein Unternehmen erwirbt bzw. verliert den KMU-Sta-
tus erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte un-
ter- bzw. überschreitet. Beruht die Unter-/Überschrei-
tung der Schwellenwerte jedoch auf einer Änderung 
der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse durch 
Verkauf oder Erwerb von Kapitalanteilen am Antrag 
stellenden Unternehmen bzw. im Unternehmensver-
bund (verbundene Unternehmen und/ oder Partner-
unternehmen, siehe unten), so tritt der Erwerb bzw. 
Verlust des KMU-Status unmittelbar ein. In diesen 
Fällen sind die aktuellen Beteiligungsverhältnisse 
heranzuziehen. 

Ein Unternehmen ist grundsätzlich kein KMU, wenn 
25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimm-
rechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren 
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentli-
chen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert wer-
den. 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresar-
beitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während ei-
nes Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teil-
zeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur ent-
sprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. 
Die Zeiten des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit 
werden nicht mitgerechnet. Auszubildende sind nicht 
zu berücksichtigen. 

Für die Berechnung der Schwellenwerte gilt ein diffe-
renziertes Berechnungsmodell je nach Unterneh-
menstyp. Nach der zunehmenden Verflechtung des 
Unternehmens mit anderen Unternehmen unterschei-
det man: 

• eigenständige Unternehmen, 

• Partnerunternehmen und 

• verbundene Unternehmen. 

Konkret werden die Schwellenwerte bei den einzel-
nen Unternehmenstypen wie folgt berechnet:  

• Bei einem eigenständigen Unternehmen werden 
die Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme 
ausschließlich auf der Grundlage der Daten die-
ses Unternehmens berechnet. In diesem Fall ist 
es ausreichend, dass die Angaben zu Mitarbeiter-
zahl, Umsatz und Bilanzsumme in Form einer vom 
Antragsteller unterschriebenen Selbsterklärung 
(z. B. mittels Vordruck 241) in den Kreditakten bei 
der Hausbank dokumentiert sind. 

• Hat ein Unternehmen vor- oder nachgeschaltete 
Partnerunternehmen oder verbundene Unterneh-
men, so ist es erforderlich, dass der Antragsteller 
den KMU-Berechnungsbogen anhand der im „In-
formationsblatt Allgemeine Erläuterungen zur De-
finition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU)“ gegebenen 
Erläuterungen ausfüllt. Der ausgefüllte Berech-
nungsbogen sowie die daraus resultierenden An-
gaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanz-
summe müssen in Form einer vom Antragsteller 
unterschriebenen Selbsterklärung in den Kre-
ditakten bei der Hausbank dokumentiert sein. 

Zur detaillierten Definition der eigenständigen Unter-
nehmen, Partnerunternehmen und verbundenen Un-
ternehmen sowie zur Berechnung der Schwellen-
werte bei Partnerunternehmen und verbundenen Un-
ternehmen wird auf das Informationsblatt zur KMU-
Definition verwiesen. 

7 Unternehmen in Schwierigkeiten 

Im Hinblick auf die Förderfähigkeit und den beizumes-
senden Beihilfewert ist es i. d. R. von Bedeutung, ob 
es sich um ein gesundes Unternehmen oder um ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten nach Definition der 
Europäischen Union handelt. 

7.1 Definition 

Ein Unternehmen gilt nach den Leitlinien der Kommis-
sion für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-
turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom 31.07.2014) 
dann als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es 
auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Ein-
stellung seiner Geschäftstätigkeiten gezwungen sein 
wird, wenn der Staat nicht eingreift. 

7.2 Kriterien 

Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unter-
nehmen in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist – vgl. Leitli-
nien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-
turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (siehe Tz. 7.1) bzw. Art. 2 Ziffer 18 der AGVO: 

• Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte 
des Grund-/Stammkapitals infolge aufgelaufener 
Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für 
KMU, die noch keine drei Jahre bestehen. Der Be-
griff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios. 

• Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte 
der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Ei-
genmittel infolge aufgelaufener Verluste verloren-
gegangen. Dies gilt nicht für KMU, die noch keine 
drei Jahre bestehen. 

• Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insol-
venzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag sei-
ner Gläubiger. 

Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das 
Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant. 



 - 3 - Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
  Bestimmungen und Definitionen“ 
 

  München, 02.05.2024 

• Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe 
(siehe Tz. 12) erhalten und der Kredit wurde noch 
nicht zurückgezahlt oder die Bürgschaft ist noch 
nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine 
Umstrukturierungsbeihilfe (siehe Tz. 12) erhalten 
und unterliegt immer noch einem Umstrukturie-
rungsplan. 

• Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien 
(siehe Tz. 6) nicht erfüllen: In den vergangenen 
beiden Jahren lag 

− der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des 
Unternehmens über 7,5 und 

− das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsauf-
wendungen des Unternehmens unter 1,0. 

7.3 Neu gegründete Unternehmen 

Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei 
Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit als neu 
gegründet. 

Die Gewährung von Rettungs- oder Umstrukturie-
rungsbeihilfen an neu gegründete Unternehmen ist 
unabhängig von deren Größenklasse oder Finanzsi-
tuation ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn 
ihre anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies gilt 
insbesondere für neue Unternehmen, die aus der Ab-
wicklung oder der Übernahme der Vermögenswerte 
eines anderen Unternehmens hervorgegangenen 
sind. 

KMU werden in den ersten drei Jahren ihres Beste-
hens grundsätzlich nur dann als Unternehmen in 
Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand ei-
nes Insolvenzverfahrens sind oder die im innerstaat-
lichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer 
Gläubiger erfüllen. 

Für die Zwecke der Bürgschaftsmitteilung (Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Art. 87 und 
88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form 
von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften; ver-
öffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. C 155/10 vom 
20.06.2008, geändert durch Berichtigung der Mittei-
lung im Amtsblatt der EU Nr. C 244/32 vom 
25.09.2008) wird für KMU, die vor weniger als drei 
Jahren gegründet wurden, nicht davon ausgegangen, 
dass sie sich in Schwierigkeiten befinden. 

8 Branchenspezifische Förderbeschränkungen 

Sofern für einzelne Wirtschaftszweige spezielle Best-
immungen der EU für staatliche Beihilfen gelten, sind 
diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten. 

9 Investitionsbeihilfen für KMU gemäß Art. 17 der 
        Allgem. Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 

Investitionsbeihilfen für KMU (KMU-Investitionsbei-
hilfen) sind zulässig auf Basis von Art. 17 der AGVO 
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union; Amtsblatt 
der EU L 187/1 vom 26.06.2014) in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/1315 vom 23. Juni 2023 
(Amtsblatt der EU L 167/1 vom 30.06.2023). 

Als KMU-Investitionsbeihilfen förderfähig sind Investi-
tionen in materielle und immaterielle Vermögens-
werte zur Errichtung einer neuen bzw. zum Ausbau 
einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung 
der Produktion einer Betriebsstätte durch vorher dort 
nicht hergestellte Produkte oder vorher dort nicht er-
brachte Dienstleistungen, oder zur grundlegenden 

Änderung des gesamten Prozesses zur Herstellung 
der Produkte oder Erbringung der Dienstleistungen, 
die von der Investition in die Betriebsstätte betroffen 
sind.  

Reine Rationalisierungen bzw. Modernisierungen 
sind nicht förderfähig.  

Immaterielle Vermögenswerte sind nur förderfähig, 
wenn sie in der Betriebsstätte genutzt werden, die die 
Beihilfe erhält. Sie müssen abschreibungsfähig sein, 
von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer ste-
hen zu Marktbedingungen erworben und mindestens 
drei Jahre in der Bilanz des Unternehmens, das die 
Beihilfe erhält, aktiviert werden. 

Der Erwerb von Vermögenswerten einer Betriebs-
stätte ist nur unter restriktiven Bedingungen förderfä-
hig, d. h. sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

• die Betriebsstätte wurde geschlossen oder wäre 
ohne diesen Erwerb geschlossen worden; 

• die Vermögenswerte werden von Dritten, die in 
keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben 
(gilt nicht bei der Übernahme eines kleinen Unter-
nehmens durch Familienmitglieder der ursprüngli-
chen Eigentümer oder durch einen oder mehrere 
Beschäftigte); 

• das Rechtsgeschäft erfolgt zu Marktbedingungen. 

Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen 
gilt nicht als Investition. Reine Ersatzinvestitionen gel-
ten ebenfalls nicht als Investitionen. 

KMU-Investitionsbeihilfen sind nicht zulässig für Un-
ternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition 
(siehe Tz. 7). 

Ebenfalls nicht zulässig sind gem. Art. 1 Abs. 2 bis 6 
AGVO-Beihilfen insbesondere für 

• Unternehmen, die einer früheren Beihilferückfor-
derungsanordnung der EU-Kommission nicht 
nachgekommen sind, 

• Beihilfen für Fischerei und Aquakultur, 

• Beihilfen für Primärproduktion landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

• Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, ins-
besondere Beihilfen die unmittelbar mit den aus-
geführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb 
eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden 
Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zu-
sammenhängen, 

• Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, 
dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführ-
ten Waren erhalten. 

Die Beihilfeintensität darf bei KMU-Investitionsbei-
hilfen folgende Sätze nicht überschreiten: 

• für kleine Unternehmen 20 % und 

• für mittlere Unternehmen 10 % 

der beihilfefähigen Kosten im Sinne des Art. 17 
AGVO. 

Zu beachten ist zudem der absolute Beihilfehöchst-
betrag von 8,25 Mio. EUR pro Unternehmen und In-
vestitionsvorhaben. 

Die LfA ist verpflichtet, Informationen über gewährte 
Einzelbeihilfen von über 100.000 EUR zu melden (De-
tails enthält Art. 9 Abs. 1 lit. c) i. V. m. Anhang III der 
AGVO). Die Veröffentlichung erfolgt in der Beihilfen-
transparenzdatenbank der Europäischen Kommission 
oder auf einer umfassenden nationalen oder regiona-
len Beihilfe-Website. 
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KMU-Investitionsbeihilfen der LfA sind: 

• Gründungs- und Wachstumskredit 

• Energiekredit 

• Energiekredit Plus 

• Energiekredit Gebäude  

• Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) 

• Ökokredit 

• Bürgschaften für mittelständische Unternehmen in 
bestimmten Konstellationen (siehe Merkblatt 
„Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze“). 

Für die genannten Darlehensprodukte kann alternativ 
eine Ausreichung auf Grundlage der Allgemeinen De-
minimis-Verordnung (siehe Tz. 10) beantragt werden, 
sofern die diesbezüglichen Kriterien eingehalten wer-
den.  

10 Allgemeine De-minimis-Beihilfen 

Eine Beihilfe muss nicht notifiziert und genehmigt 
werden und kann auf Grundlage der Verordnung (EU) 
2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 
über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt der EU 
2023/2831 vom 15.12.2023) als sog. De-minimis-Bei-
hilfe gewährt werden (im Folgenden Allgemeine De-
minimis-Beihilfe genannt), wenn der Gesamtbetrag 
der beizulegenden Beihilfewerte (siehe Tz. 4), die 
„ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-
Verordnung in einem Zeitraum von 3 Jahren (rollie-
rend) erhält, den absoluten Höchstbetrag  von 
300.000 EUR nicht übersteigt. 

Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist 
die Gesamtsumme der in den letzten drei Jahren ge-
währten De-minimis-Beihilfen für die Anrechnung auf 
den Höchstbetrag maßgeblich. Daher ist bei Beantra-
gung einer Förderung auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung eine sog. De-minimis-Erklärung bei der 
LfA einzureichen. 

Für die Definition „ein einziges Unternehmen“ sowie 
nähere Erläuterungen zur Anrechnung auf den 
Höchstbetrag (auch im Falle von Fusionen, Übernah-
men und Unternehmensaufspaltungen) wird auf das 
unter www. lfa.de veröffentlichte „Kundeninformati-
onsblatt zur De-minimis-Regelung“ in der aktuellen 
Fassung verwiesen. 

Keine Antragsberechtigung für eine Allgemeine-De-
minimis-Beihilfen besteht 

• für Unternehmen, die sich in einem Insolvenzver-
fahren befinden oder die im deutschen Recht vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubi-
ger erfüllen; 

• im Falle eines großen Unternehmens bei einem 
Rating schlechter B- (im gewerblichen Programm-
kreditgeschäft durch Anwendung des RGZS si-
chergestellt); 

• für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren, 
d. h. wenn ein unmittelbarer Zusammenhang der 
Beihilfe mit den ausgeführten Mengen, mit dem 
Aufbau  und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes  
oder mit anderen laufenden Ausgaben für export-
bezogene Tätigkeiten besteht; 

• für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimi-
sche Waren bzw. Dienstleistungen Vorrang vor 
eingeführten Waren bzw. und Dienstleistungen 
haben; 

• für Unternehmen, die in der Primärproduktion von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie von 

Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tä-
tig sind. 

Für De-Minimis-Beihilfen an Unternehmen, die in der 
Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(Agrar-De-Minimis-Beihilfen) bzw. in der Primärpro-
duktion von Erzeugnissen der Fischerei und der 
Aquakultur (Fisch-De-Minimis-Beihilfen) tätig sind, 
sowie De-Minimis-Beihilfen an Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen In-
teresse erbringen (DAWI-De-Minimis-Beihilfen), gel-
ten eigene gesonderte De-minimis-Verordnungen, 
auf deren Basis die LfA jedoch keine Förderungen ge-
währt.  

Die Verarbeitung und Vermarktung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen sowie von Erzeugnissen 
der Fischerei und der Aquakultur ist hingegen auf Ba-
sis der Allgemeine-De-minimis-Verordnung förderfä-
hig. 

De-minimis-Beihilfen können grundsätzlich miteinan-
der bzw. mit anderen Beihilfen kombiniert werden, die 
der Empfänger aufgrund von der Kommission geneh-
migter bzw. freigestellter Regelungen für dasselbe 
Vorhaben (dieselben förderfähigen Kosten) erhält o-
der erhalten hat (z. B. Gründungs- und Wachstums-
kredit, Regionalförderung, Ökokredit). Die dabei zu 
beachtenden Kumulierungsregeln sind in Tz. 11 dar-
gestellt. 

De-minimis-Produkte der LfA sind: 

• Universalkredit (UK5)  

• Innovationskredit 4.0 

• Bürgschaften der LfA in bestimmten Konstellatio-
nen (siehe Merkblatt „Bürgschaften der LfA – Be-
willigungsgrundsätze“). 

Der Innovationskredit 4.0 kann alternativ als KMU-
Investitionsbeihilfe gemäß AGVO (siehe Tz. 9) bean-
tragt werden, sofern die entsprechenden beihilfe-
rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. 

11 Kumulierungsregeln 

Für die Produkte der LfA sind die folgenden Kumulie-
rungsregeln einschlägig, soweit der Kumulierung 
nicht programmspezifische oder beihilferechtliche 
Bestimmungen entgegenstehen (für bis einschließlich 
zum 14.03.2024 von der LfA getätigte Zusagen gilt bei 
der Kumulierung von De-minimis-Beihilfen abwei-
chend davon die Allgemeine De-minimis-Verordnung 
Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 (Amtsblatt 
der EU L 352/1 vom 24.12.2013)):  

• Für die Kumulierung mehrerer Beihilfen nach der 
Allgemeinen De-minimis-Verordnung an ein und 
demselben Empfänger gilt der in Art. 3 Abs. 2 der 
De-Minimis-Verordnung festgelegte Höchstbetrag 
von 300.000 EUR für einen Zeitraum von drei Jah-
ren („Allgemeine De-Minimis-Höchstbetrag“).  

• Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren von ein 
und demselben Empfänger erhaltene Agrar-De-
Minimis-Beihilfen und Fisch-De-Minimis-Beihilfen 
werden auf den Allgemeine-De-Minimis-Höchst-
betrag angerechnet. DAWI-De-minimis-Beihilfen 
in Höhe von 750.000 EUR dürfen zusätzlich, d.h. 
neben den Allgemeine-De-minimis-Beihilfen, ge-
währt werden. 

• Im Falle einer Kumulierung von Beihilfen auf der 
Grundlage der AGVO mit weiteren AGVO-Bei-
hilfen bzw. De-Minimis-Beihilfen für dieselben för-
derfähigen Kosten gilt für alle Beihilfen die 
höchste nach der AGVO zulässige maximale Bei-
hilfeintensität bzw. der nach der AGVO für diese 
Beihilfen zulässige Beihilfehöchstbetrag (Art. 8 
AGVO). Dabei sind die De-minimis-Beihilfen in 
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voller Höhe auf die nach dem jeweils geltenden 
AGVO-Artikel maximale Beihilfeobergrenze anzu-
rechnen. Sieht der einschlägige AGVO-Artikel 
eine maximale Beihilfeintensität vor, muss zur Er-
mittlung der Beihilfeintensität der De-Minimis-Bei-
hilfe ihr absoluter Beihilfewert ins Verhältnis zu 
den beihilfefähigen Kosten im Sinne dieses 
AGVO-Artikels gesetzt werden. Die maximale Bei-
hilfeintensität nach Art. 17 AGVO beträgt 10% 
(mittlere Unternehmen) bzw. 20% (kleine Unter-
nehmen). 

Falls ein Antragsteller für dasselbe Vorhaben eine 
Beihilfe der LfA und eine oder mehrere Beihilfen von 
anderen Fördermittelgebern als der LfA erhält, muss 
er eine Kumulierungsprüfung vornehmen, um sicher-
zustellen, dass die oben genannten Beihilfeobergren-
zen nicht überschritten werden. Hierfür hat er die 
Werte bzw. Intensitäten aller Beihilfen bezogen auf 
dieselben förderfähigen Kosten, die er für ein Vorha-
ben erhalten hat, zu kumulieren und zu prüfen, ob er 
für das Vorhaben den Beihilfehöchstbetrag bzw. die 
maximale Beihilfeintensität der relevanten EU-Bei-
hilferegelung einhält.  

In der Zusage wird dem Antragsteller die konkrete 
beihilferechtliche Grundlage der LfA-Förderung, ihr 
Beihilfewert sowie bei AGVO-Förderungen zusätzlich 
ihre Beihilfeintensität mitgeteilt. Beihilfen, die andere 
Fördermittelgeber aufgrund anderer als den in die-
sem Merkblatt dargestellten Beihilferegelungen ge-
währen, sind ebenfalls bei der Kumulierungsprüfung 
zu berücksichtigen. Einzelheiten hierzu sind beim je-
weiligen Fördermittelgeber zu erfragen. 

12 Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen 
in Schwierigkeiten 

Bürgschaften der LfA zugunsten von KMU, die sich in 
Schwierigkeiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7) be-
finden, werden auf Grundlage der Leitlinien der Kom-
mission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (EU-ABI. C 249/1 vom 31. Juli 2014, 
zuletzt verlängert durch die Mitteilung der Europäi-
schen Kommission C/2023/1212 vom 29. November 
2023) nach Maßgabe der von der Europäischen Kom-
mission unter SA.40535 (2015/N), geändert am 
18. Dezember 2020 durch SA.59319 (2020/N), ge-
nehmigten „Bundesrahmenregelung für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner 
und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten“ ge-
währt (siehe Merkblatt „Bürgschaften der LfA – Bewil-
ligungsgrundsätze“).  

13    Beihilfefreie Finanzierungshilfen 

Wird für eine Finanzierungshilfe ein marktübliches 
Entgelt gezahlt, liegt keine staatliche Beihilfe vor.  

Folgende Produkte der LfA sind aufgrund ihrer markt-
üblichen Konditionen per se beihilfefrei: 

• Universalkredit (UK7) 

• Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5)  

• Energiekredit Regenerativ (ER7) 

14 Sonstige Regelungen 

Soweit eine Förderung im Einzelfall auf keiner Beihil-
ferechtsgrundlage und auch nicht beihilfefrei erfolgen 
kann, besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Ein-
zelnotifizierung (Einzelanmeldung). Die EU-Kommis-
sion prüft die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Ge-
meinsamen Markt dann für den konkreten Einzelfall. 

Neben den dargestellten Beihilferegelungen gibt es 
weitere, die derzeit nicht als Grundlage für LfA-Pro-
dukte dienen. Hierzu zählen z. B. die Leitlinien für Re-
gionalbeihilfen. 

15 Fristgerechte Antragstellung 

Die Antragstellung ist nach Vorgaben der AGVO als 
fristgerecht anzusehen, wenn der Hausbank vor Vor-
habensbeginn (Definition siehe unten) 

• ein vom Antragsteller unterzeichneter vollständi-
ger Antrag einschließlich Angaben zu Beginn- und 
Abschlussdatum des Vorhabens (bei AGVO-
Beihilfen erfolgt die Antragstellung i. d. R. mit dem 
Vordruck 100; hier sind diese Angaben in Tz. 4.2 
„Vorhabensbeschreibung“ zu ergänzen) oder 

• ein separater vom Antragsteller unterzeichneter 
Beihilfeantrag (Vordruck 125; die Hausbank be-
stätigt den Eingang des Beihilfeantrags und er-
gänzt das Datum der Antragstellung)  

vorliegt. 

Eine eigene schriftliche Dokumentation als Ersatz für 
den Förderantrag oder den Beihilfeantrag ist nur zu-
lässig, wenn sie ebenfalls vom Antragsteller unter-
zeichnet ist, die Eingangsbestätigung der Hausbank 
vor Vorhabensbeginn aufweist und folgende Min-
destangaben beinhaltet:  

• Name des Unternehmens 

• Größe des Unternehmens 

Hier ist es ausreichend, wenn der Antragsteller er-
klärt, ob das beantragende Unternehmen die bei-
hilferechtlichen KMU-Kriterien erfüllt oder nicht. 

• Beginn und Ende des Vorhabens 

Angaben zum Vorhabensbeginn und -ende ent-
sprechend dem Planungsstand zum Zeitpunkt der 
Dokumentation sind ausreichend. 

• Vorhabensbeschreibung 
Die Vorhabensbeschreibung muss so konkret 
sein, dass ein späterer Antrag eine eindeutige Zu-
ordnung des Investitionsvorhabens zur Dokumen-
tation ermöglicht. 

• Standort des Vorhabens / Investitionsort  
Der Investitionsort muss so konkret genannt sein, 
dass ein späterer Antrag eine eindeutige Zuord-
nung des Investitionsvorhabens zur Dokumentati-
onermöglicht. 

• Gesamtkosten des Vorhabens und geplanter öf-
fentlicher Finanzierungsbetrag  
Zur geplanten öffentlichen Finanzierung sind fol-
gende Detailangaben zu jedem Förderprodukt zu 
machen:  

− Name des Förderprodukts  

− Höhe der Finanzierung durch das Förderpro-
dukt  

− Art der Beihilfe des Förderprodukts (z. B. Zu-
schuss, Darlehen, Mezzanine / Nachrang, Be-
teiligung, Garantie / Bürgschaft).  

• Der Antragsteller hat zu bestätigen, dass er mit 
dem genannten Vorhaben vor der Dokumentation 
noch nicht begonnen hat. 

Bei nicht auf Grundlage der AGVO ausgereichten Fi-
nanzierungshilfen kann die Antragstellung zudem als 
fristgerecht angesehen werden, wenn der Hausbank 
vor Vorhabensbeginn ein hinreichend konkretisierter, 
formloser Antrag vorliegt oder ein konkretes Finanzie-
rungsgespräch (hinsichtlich des/der beantragten Pro-
dukts/Produkte) aktenkundig gemacht ist. Dabei 
muss die Hausbank bestätigen, dass ihr eine Bestäti-
gung des Kunden vorliegt, dass zum Zeitpunkt des 
dokumentierten Gesprächs bzw. der formlosen An- 
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tragstellung noch nicht mit der Maßnahme begonnen 
worden war. Eine Ausnahme hiervon gilt für den Öko-
kredit: Unabhängig von der beihilferechtlichen Grund-
lage ist die Antragstellung in diesem Programm nur 
dann fristgerecht, wenn die oben genannten diesbe-
züglichen Vorgaben der AGVO eingehalten sind 
(siehe Produktmerkblatt). 

Nach fristgerechter Antragstellung entsprechend den 
oben genannten Regelungen kann der Antragsteller 
programmübergreifend und unabhängig von der bei-
hilferechtlichen Grundlage mit dem Investitionsvorha-
ben ohne nachteilige Auswirkungen beginnen, sofern 
der vollständige Antrag (Vordruck 100 bzw. 200) in-
nerhalb von 3 Monaten nach Vorhabensbeginn von 
der Hausbank bei der LfA eingereicht wird (bei bean-
tragten Risikoübernahmen innerhalb von 6 Wochen). 
Wird die 3-Monats-Frist nicht eingehalten, ist bei An-
trägen ohne Risikoübernahme eine Kreditzusage 
ausnahmsweise möglich, wenn sich das Investitions-
vorhaben zum Zeitpunkt des Antragseingangs in der 
LfA in seinen wesentlichen Teilen noch in Durchfüh-
rung befindet, d. h. in der Regel zu weniger als 50 % 
realisiert ist.  

Bei der Prüfung des Realisierungsgrades kann in be-
gründeten Fällen (z. B. bei der Bestellung von Ma-
schinen mit besonders langer Lieferzeit oder Be-
triebsübernahmen mit langen Zahlungszielen) auf 
den Kaufpreisfluss abgestellt werden. Wird auf den 
Kaufpreisfluss abgestellt, so befindet sich das Vorha-
ben noch „in Durchführung“, so lange in der Regel we-
niger als 50 % (an)gezahlt worden sind. 

Bei vorangegangener Verwendung des Beihilfean-
trags (Vordruck 125) oder einer eigenen schriftlichen 
Dokumentation ist beim Antrag (im Vordruck 100 in 
einem entsprechenden Freitextfeld)  anzugeben: 
„Beihilfeantrag ist am TT.MM.JJJJ bei der Hausbank 
bzw. dem Kreditinstitut x gestellt worden.“. 

Die Aufbewahrungspflicht für den Beihilfeantrag be-
trägt zehn Jahre ab dem Zusagedatum der Beihilfe an 
den Antragsteller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition Vorhabensbeginn 

Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss 
eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs-  
oder Leistungsvertrages (das Eingehen des wesentli-
chen finanziellen Engagements) zu verstehen. 

• Bei dem Kauf eines Betriebs, Betriebsteils oder 
Geschäftsanteils ist der Vorhabensbeginn der Ab-
schluss des rechtsverbindlichen Kaufvertrags ein-
schließlich eventuell erforderlicher notarieller Be-
urkundung.  

• Bei Bauvorhaben ist der Vertragsabschluss und 
bei Anschaffung von Maschinen und Einrichtun-
gen die rechtsverbindliche Bestellung der Vorha-
bensbeginn. 

• Kein Vorhabensbeginn ist bei Kaufverträgen ge-
geben, die nicht endgültig rechtsverbindlich sind.  

• Für den Vorhabensbeginn unschädlich sind recht-
liche und organisatorische Vorbereitungsmaß-
nahmen. 

• Eine Aufteilung einheitlicher Investitionsvorhaben, 
mit denen teilweise schon begonnen wurde, in ei-
nen förderfähigen und einen nicht förderfähigen 
Teil ist nur dann möglich, wenn das Vorhaben in 
wirtschaftlich selbstständigen Abschnitten durch-
geführt wird. Daher schadet es in der Regel nicht, 
wenn vor Antragstellung ein Grundstück erworben 
wurde, das nunmehr bebaut werden soll; die 
Grunderwerbskosten gehören dann aber nicht zu 
den förderfähigen Investitionen. 
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Merkblatt „Antragsunterlagen“ 
 

Erforderliche Antragsunterlagen nach Produkt und Art der Risikoübernahme 
(Die LfA Förderbank Bayern behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Unterlagen anzufordern.) 
 

 Erforderliche Unterlagen gemäß Seiten 2 und 3 mit folgenden Nummern: 

Produkt 

Wenn 
ohne LfA-
Risiko1), 
dann: 

Wenn Haftungsfreistellung 
 … 

Wenn Bürgschaft 
 … 

Wenn mit LfA-
Risiko1) über 

750.000 EUR, 
dann: 

 

 … mit LfA-
Risiko1) bis 

einschl. 
250.000 EUR, 

dann zusätzlich 
zu Unterlagen-

spalte 1: 

 

… mit LfA-
Risiko1) über 

250.000 
EUR bis 
einschl. 
750.000 

EUR, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-
spalten 1-2: 

… mit LfA-
Risiko1) bis 

einschl. 
250.000 EUR, 

dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-

spalte 1 

… mit LfA-
Risiko1) über 

250.000 
EUR bis 
einschl. 
750.000 

EUR, dann 
zusätzlich 
zu Unterla-
genspalten 

1 und 4: 

 

Gründungs- und 
Wachstumskredit 

1, 2, 32), 25 4, 5 6-13  4-13 - 
1, 2, 32), 4-22, 

25 

Universalkredit 
(UK5) 

1, 2, 3 4, 5 6-13, 14-223)  
4-13, 143), 
213), 223) 

15-203)    1, 2, 3, 4-22 

Universalkredit 
(UK7) 

1, 2 4, 5 6-13, 14-223)  
nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend  
1, 2, 4-22 

Innovationskredit 
4.0 

1, 2, 32), 
24, 27 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

4-13, 143), 
213), 223) 

15-203) 
1, 2, 32), 4-22, 

24, 27 

Energiekredit 
1, 2, 32), 
25, 28 

4, 5 6-13  4-13  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 28 

Energiekredit Plus 
1, 2, 32), 
25, 28 

4, 5 6-13  4-13  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 28 

Energiekredit 
Gebäude 

1, 2, 32) 4, 5 6-13  4-13  - 1, 2, 32), 4-22 

Energiekredit 
Regenerativ PV-A 
(ER5) 

1, 2, 25, 29 4, 5 6-13  
nicht 

zutreffend  
nicht 

zutreffend 
1, 2, 4-22, 25, 

29 

Energiekredit 
Regenerativ PV-A 
Plus (ER6) 

1, 2, 32), 
25, 29 

4, 5 6-13  4-13  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 29 

Energiekredit 
Regenerativ 
(ER7) 

1, 2, 25, 29 4, 5 6-13  
nicht 

zutreffend  
nicht 

zutreffend 
1, 2, 4-22, 25, 

29 

Ökokredit 
1, 2, 32), 
25, 26 

4, 5 6-13 4-13  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 26 

Regionalkredit 23 1, 2, 4, 5 6-13 1, 2, 4-13  - 1, 2, 4-23 

Verbürgung von 
Fremdkrediten 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

1-13, 143), 
213), 223),   

15-203)    1-22,  

1) Gesamtobligo der LfA, d. h. die Summe des im Einzelfall bereits bestehenden Risikos und des neu zu übernehmenden Risikos 
für die LfA (z. B. aus Haftungsfreistellungen, Bürgschaften, Garantien), und zwar unter Berücksichtigung aller Gesellschafter 
und der Gesellschaft selbst. 

2) Nur bei Beantragung auf Grundlage der De-minimis-Verordnung. 
3) Nur bei Konsolidierungskrediten und reinen Betriebsmittelkrediten. 
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Basisunterlagen 

  1 Standardantrag (Vordruck 100 bzw. bei Universalkrediten ohne Risikoübernahme und ohne 
Kombination mit anderen LfA-Produkten Vordruck 200) 

  2 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse (Vordruck 101) 
 Nur soweit es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen handelt und die Positionen im Standardantrag nicht 

ausreichen, weil z. B. mehrere Gesellschafter anzugeben sind. 

  3 De-minimis-Erklärung (Vordruck 120) 
 

Ergänzende Unterlagen bei Risikoübernahmen 

  4 Private Vermögens- und Schuldenaufstellung der Inhaber, Gesellschafter und deren Ehegatten (mit An-
gaben zum Familien- und Güterstand sowie zu Verpflichtungen und regelm. außerbetriebl. Einkünften) 

 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 
Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 

  5 Sicherheitenspiegel 
 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 

Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 
 

Regelmäßig einzureichen bei LfA-Risiko über 250.000 EUR aufgrund einer Haftungsfreistellung bzw. 
bei jedem LfA-Risiko aufgrund einer Bürgschaft 
  6 Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung 
  7 Kreditprotokoll der Hausbank inklusive Ratingbogen (oder anstelle des Ratingbogens zumindest 

Angabe der 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit) sowie Höhe und Auslastung vorhandener KK-Linien 

  8 Bereitschaftserklärung Hausbank (Vordruck 104) 

  9 Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre einschließlich Erläuterungen  
 Ggf. auch von nahestehenden Unternehmen bzw. Konzernabschlüsse; bei nicht bilanzierenden Betrieben: 

Einnahme- und Überschussrechnungen der letzten 2 Jahre inkl. betriebliche Vermögens- und Schuldenaufstellung 
neuesten Datums. 

10 Anlage Persönliche Verhältnisse (Vordruck 102) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von Unternehmen nur 
auszufüllen, wenn keine 2 Jahresabschlüsse für 2 vollständige Geschäftsjahre vorliegen (ggf. ist die Anlage dann 
durch die Gesellschafter auszufüllen). 

11 Anlage Wirtschaftliche Verhältnisse (Vordruck 103) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von natürlichen Personen nur 
auszufüllen, wenn bereits ein Jahresabschluss für ein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. 

12 Businessplan inklusive Betriebs- und Produktbeschreibung, Angaben zur Markt- und Absatzlage sowie 
zum Kundenkreis und der Wettbewerbssituation   

13 Übernahme-/Kaufvertrag und Wertgutachten/Kaufpreisverifizierung von unabhängig Dritten 
 Nur einzureichen soweit Betriebsübernahmen oder Anteilserwerbe finanziert werden. 
 

Regelmäßig zusätzlich einzureichen bei LfA-Risiko über 750.000 EUR bzw. – je nach Risikoart 
und Höhe LfA-Risiko (vgl. Tabelle auf Seite 1) – bei reinen Betriebsmittelkrediten und  
Konsolidierungskrediten 

14 Umsatz- und Ertragsvorschau (ggf. als GuV-Rechnung) für das laufende und die folgenden 2 Jahre 

15 Kurzer beruflicher Werdegang des Inhabers/der geschäftsführenden Gesellschafter 

16 Handelsregisterauszug 

17 Gesellschaftsvertrag 

18 Miet-/Pachtvertrag 

19 Grundbuchauszug sowie bankinterne Verkehrswertermittlung für alle betrieblichen und privaten Immobilien 

20 Aufstellung des Kapitaldienstes und der Absicherung bestehender betrieblicher und privater Verpflichtungen 

21 Detaillierte Liquiditätsplanung mindestens für ein Jahr, abgestellt auf Monate 

22 Ggf. Branchenbericht ihrer Institutsgruppe mit Ausblick zur Branchenentwicklung 
 Nur wenn dieser der Hausbank selbst vorliegt. 

 

Besondere Vordrucke für einzelne Produkte 

23 Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen, Vordruck 90 IH / 90 FV bei Tourismusvorhaben 

24 LfA-Anlage zum Antrag – Förderfähige Maßnahmen Innovationskredit 4.0 (Vordruck 117) 

25 KfW-Formular Nr. 141658 „Statistisches Beiblatt der KfW – Investitionen allgemein –“ 

26 Unterschriebener Ausdruck der gBzA der KfW für das KfW-Umweltprogramm 
 Im gBzA-Center der KfW (www.kfw.de/gbza) zu erzeugen und auszudrucken und bei der LfA einzureichen. 

27 KfW-Formular Nr. 600 000 4013 „Statistisches Beiblatt – ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit“ 

http://www.kfw.de/gbza
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28 Bestätigung der Energieeinsparung zum Energiekredit und Energiekredit Plus (Vordruck 119) 

Verbleibt bei der Hausbank. 

29 LfA-Anlage zum Antrag: Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5), Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) und Energiekredit Regenerativ (ER7) (Vordruck 130) bzw. alternativ ein vom Antragsteller 
unterschriebener Ausdruck der gBzA der KfW) 

 



 
 
 

Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 
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1 Umfang der Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit für die nachfolgend aufgeführten Kredite die Über-
nahme der vollen Primärhaftung durch die Hausbank nicht 
möglich ist, da keine ausreichenden Sicherheiten gestellt 
werden können, kann die Hausbank auf Antrag durch 
„HaftungPlus“ zu einem bestimmten Anteil von ihrer Haf-
tung freigestellt werden. Eine Kombination mit „Haftung-
Plus“ ist bei folgenden Produkten mit den angegebenen 
Haftungsfreistellungssätzen möglich: 

Produkt (Schlüssel) 
Haftungsfrei-
stellungssatz 

Gründungs- und Wachstumskredit 
(GK5, GK6, WK5, WK6) 

60 % 

Universalkredit (UK5, UK7) - s. u. - 60 % 

Energiekredit (EK5) 50 % 

Energiekredit Plus (EK6) 50 % 

Energiekredit Gebäude (EG8) 50 % 

Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5) 50 % 

Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) 

50 % 

Energiekredit Regenerativ (ER7) 50 % 

Ökokredit (ÖK8) 50 % 

Regionalkredit (RK5) 60 % 

Für endfällige Kredite ist „HaftungPlus“ nicht möglich. 

Die Übernahme von Haftungsfreistelllungen ist im Univer-
salkredit bis zu einem maximalen Darlehensbetrag von  
4 Mio. EUR möglich. Bei den übrigen o. g. Produkten sind 
Haftungsfreistellungen bei Darlehensbeträgen von bis zu 
2 Mio. EUR möglich.  

Es besteht die Möglichkeit, Vorhaben in mehrere Darle-
hen mit und ohne Haftungsfreistellung aufzuteilen. 

Die Haftungsfreistellung wird bei Gewährung für die ge-
samte Darlehenslaufzeit festgelegt. Nach Zusage ist ein 
nachträglicher Entfall – außer durch vollständige außer-
planmäßige Tilgung – nicht möglich. 

Haftungsfreistellungen können nur für Kredite übernom-
men werden, deren Rückzahlung durch den Endkredit-
nehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb 
der für den Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet 
werden kann. Haftungsfreistellungen sind nicht möglich, 
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruch-
nahme der LfA gerechnet werden muss. 

Durch Haftungsfreistellungen dürfen keine bestehenden 
Bankrisiken nachträglich auf die LfA verlagert werden. 
Dies führt dazu, dass 

• für bereits durch die Hausbank vor Antragstellung vorfi-
nanzierte Vorhaben eine Haftungsfreistellung nicht 
möglich ist,  

• Haftungsfreistellungen für Umschuldungen und Prolon-
gationen ausgeschlossen sind, 

 

 

• für Haftungsfreistellungen zur Finanzierung von Be-
triebsübernahmen vom Insolvenzverwalter gesondert 

nachzuweisen ist, dass keine Risikoverlagerung auf die 
LfA erfolgt, 

• bei Betriebsmittelfinanzierungen die Inanspruchnahme 
von Haftungsfreistellungen nur insoweit möglich ist, wie 
die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden Be-
triebsmittel- / Kontokorrentkreditlinien faktisch oder 
rechnerisch voll ausgeschöpft werden und die Haus-
bank der LfA im Falle der Kündigung und Abwicklung 
durch entsprechende Auflistungen nachweist, dass 
keine Risikoverlagerung erfolgt ist. 

Sollte eine Haftungsfreistellung zur Absicherung des Dar-
lehens nicht ausreichen oder nicht möglich sein, kann 
stattdessen grundsätzlich eine Bürgschaft der LfA bzw. 
der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden. In 
den beihilfefreien Produktvarianten des Universalkredits 
(UK7) und des Energiekredits Regenerativ (ER5 und 
ER7) besteht diese Möglichkeit nicht. Die Aufspaltung ei-
nes haftungsfreigestellten Darlehens in einen teilweise 
haftungsfreigestellten Teil und einen verbürgten Teil ist 
nicht möglich. Dagegen kann ein haftungsfreigestelltes 
Darlehen mit einer Bürgschaft für ein sonstiges Darlehen 
(z. B. ERP- oder Hausbankdarlehen) kombiniert werden. 

Eventuelle produktspezifische Sonderregelungen sind zu 
beachten. 

2 Besicherung 

In erster Linie sind die mit dem haftungsfreigestellten Dar-
lehen finanzierten Gegenstände sowie die persönliche 
Haftung von Gesellschaftern/Existenzgründern als Sicher-
heit heranzuziehen. Kredite ohne Besicherung, also Blan-
kokredite, können nicht in die Haftungsfreistellung einbe-
zogen werden. Dies gilt auch, wenn als einzige Sicherheit 
die alleinige Abtretung einer Risikolebensversicherung 
vereinbart würde. Die Hereinnahme von Sondersicherhei-
ten für den Haftungsteil der Hausbank ist nicht gestattet.  

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 
250.000 EUR erfolgt die Besicherung des haftungsfreige-
stellten Darlehens nach banküblichen Grundsätzen im Er-
messen der Hausbank, wobei auch eine schwache oder 
nachrangige Besicherung zulässig ist. Die Hausbank do-
kumentiert die konkrete Besicherung in ihrer Akte. 

Nachträgliche Veränderungen der Absicherung sind bei 
einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 250.000 EUR 
ohne Zustimmung der LfA zulässig, wenn die Hausbank 
als Treuhänderin der LfA dies für notwendig hält und hier-
bei nach bankmäßigen Grundsätzen vorgeht. Eine Ver-
schlechterung der Absicherungssituation der LfA ist dabei 
jedoch nur zulässig, soweit dies für Nachfinanzierungen 
oder zusätzliche Betriebsmittelfinanzierungen im Zusam-
menhang mit dem ursprünglichen Vorhaben zwingend er-
forderlich ist. 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko von mehr als 
250.000 EUR ist die Besicherung in den Antragsunterla-
gen (Sicherheitenbeiblatt) darzustellen. Eventuelle nach-
trägliche Änderungen sind konkret mit der LfA abzustim-
men. 
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Da die persönliche Haftung von Gesellschaftern/Existenz-
gründern als Sicherheit obligatorisch heranzuziehen ist, 
steht Genossenschaften, erwerbswirtschaftlich ausgerich-
teten Vereinen sowie rechtsfähigen Stiftungen die Mög-
lichkeit einer Haftungsfreistellung generell nicht zur Verfü-
gung. 

3 Ermäßigung der Primärhaftung 

Nach Durchführung der Absicherung ermäßigt sich die 
Primärhaftung des Zentralinstitutes/der Hausbank je nach 
Haftungsfreistellungssatz auf 50 % bzw. 40 % des Darle-
hensbetrages. 

Damit teilt sich das Darlehen auf in einen 

• Darlehensteil von 50 % bzw. 40 % unter der Primärhaf-
tung des Zentralinstituts/der Hausbank und in einen 

• haftungsfreigestellten Darlehensteil von 50 % bzw. 
60 % . 

Für den haftungsfreigestellten Darlehensteil ist die Haus-
bank berechtigt und verpflichtet, die fälligen Zins- und Til-
gungsbeträge für die LfA entgegenzunehmen und an sie 
weiterzuleiten. 

4 Konditionen 

Darlehen mit „HaftungPlus“ werden nach dem Risikoge-
rechten Zinssystem (RGZS) bepreist. Die maximalen 
Endkreditnehmerzinsen sind dadurch bei haftungsfreige-
stellten und nicht haftungsfreigestellten Darlehen iden-
tisch.  

Da sich bei einer Haftungsfreistellung die Hausbank und 
die LfA das Gesamtrisiko teilen, gilt die Haftungsfreistel-
lung im RGZS nicht als anrechenbare Sicherheit. Die Haf-
tungsfreistellung führt damit – im Gegensatz zu einer 
Bürgschaft – nicht zu einer Verbesserung der RGZS-
Preisklasse. 

Bezüglich der Zinssätze und Laufzeiten siehe aktuelle 
Übersicht Darlehenskonditionen. 

5 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Der Pro-
grammteil „HaftungPlus“ wird dabei unter Tz. 1 mittels An-
kreuzfeldern beantragt. Außerdem ist dort der Haftungs-
freistellungssatz anzugeben. Des Weiteren sind im Antrag 
insbesondere die dadurch erforderlichen zusätzlichen An-
gaben in den Tzn. 5, 6 und 7 sowie die Regelungen in 
Tz. 9.2 zu beachten. Ggf. sind darüber hinaus erläuternde 
Angaben in Tz. 9.5 erforderlich.  

Die eventuell zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke 
und Unterlagen können dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

6 Besondere Unterrichtungspflichten gegenüber der 
LfA 

Das Zentralinstitut bzw. die Hausbank unterrichten die LfA 
unverzüglich, wenn ihr Umstände bekannt werden, die ge-
eignet sind, die vertragsgemäße Rückzahlung des Darle-
hens im Vertragsverhältnis Hausbank und Endkreditneh-
mer zu gefährden. Dies umfasst z.B. Veränderungen der 
wirtschaftlichen Situation des Endkreditnehmers, die Än-
derung des Betreuungsstatus durch die Hausbank wie 
auch die Einstufung des Engagements als Ausfall im 
Sinne des Artikels 178 CRR sowie hierzu erläuternde In-
formationen; weitere Einzelheiten bzw. weitere beispiel-
hafte, eine Informationspflicht auslösende Sachverhalte 
können dem Vordruck Nr. 568 entnommen werden. Die  

Unterrichtung der LfA sollte möglichst mittels dieses Vor-
drucks, der im Bankenportal der LfA zum Download bereit 

steht, erfolgen. Sonstige Informationspflichten der Haus-
bank wie die turnusmäßigen Angaben im Rahmen der En-
gagementüberwachung oder die Information über das 
Vorliegen von Gründen für eine außerordentliche Kündi-
gung sind hiervon nicht berührt. 

7 Tilgungsaussetzung und Stundung 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen 
zu vorübergehenden Tilgungsproblemen auf Seiten des 
Endkreditnehmers, so kann die LfA Tilgungsaussetzun-
gen oder Stundungsdarlehen gewähren. Voraussetzung 
ist unter anderem, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit da-
von ausgegangen werden kann, dass die Maßnahme zur 
Überwindung der Tilgungsprobleme des Endkreditneh-
mers führt und auch die Hausbank einen substantiellen 
Eigenbeitrag erbringt. 

Details zu den Voraussetzungen und zum Verfahren kön-
nen dem Merkblatt „Tilgungsaussetzung und Stundung“ 
entnommen werden. 

8 Abwicklung im Kündigungsfall 

Das Zentralinstitut/die Hausbank unterrichtet die LfA über 
die Absicht, den Kredit gegenüber dem Endkreditnehmer 
zu kündigen. Die LfA erklärt sodann nach Prüfung ihr Ein-
verständnis zur Kündigung und stimmt mit dem Zentra-
linstitut/der Hausbank den offenen Saldo des von der LfA 
gewährten Refinanzierungsdarlehens ab. Hierbei können 
vom Endkreditnehmer an die Hausbank nicht geleistete, 
aber von der LfA vom Zentralinstitut/der Hausbank einge-
zogene oder von diesen überwiesene Zins- und Tilgungs-
raten nur dann berücksichtigt werden, wenn der LfA die 
Nichtleistung binnen sechs Wochen ab Fälligkeit schrift-
lich und unter Angabe des Fälligkeitstermins angezeigt 
wurde. Das Zentralinstitut/die Hausbank überweist so-
dann den vereinbarten Eigenrisikoanteil am abgestimm-
ten Saldo des von der LfA gewährten Refinanzierungsdar-
lehens an die LfA. Die Übernahme des haftungsfreige-
stellten Anteils durch die LfA erfolgt erst nach positiver 
Prüfung der entsprechenden Voraussetzungen. 

Das Zentralinstitut/die Hausbank übersendet der LfA auf 
Anforderung einen aktuellen Sachstandsbericht gemäß 
dem im Internet zur Verfügung gestellten Vordruck für haf-
tungsfreigestellte Darlehen (Nr. 726). Soweit der LfA eine 
Kopie des Sicherheitenbeiblattes noch nicht vorliegt, er-
hält sie diese aus der Akte der Hausbank. Die Sicherhei-
tenverwertung und die Beitreibung der Regressforderung 
erfolgen nach banküblichen Regularien allein durch die 
Hausbank für sich selbst und in ihrer Treuhandfunktion 
auch für die LfA. Gerichtliche und außergerichtliche Ver-
gleiche über die Regressforderung oder Forderungser-
lasse bedürfen jedoch der Zustimmung der LfA. 

Alle Zahlungen des Endkreditnehmers sowie Erlöse aus 
einer eventuellen Verwertung der Sicherheiten – bei Besi-
cherungen durch Nachranghaftung erst nach Erfüllung 
der Ansprüche aus den vorrangig besicherten Krediten – 
werden auf die jeweils geschuldeten Beträge im Verhält-
nis des nicht haftungsfreigestellten zum haftungsfreige-
stellten Anteil zwischen Hausbank und LfA aufgeteilt. So-
weit Zahlungen auf den Haftungsanteil der LfA entfallen, 
sind diese unverzüglich an die LfA zu überweisen. Die Si-
cherheitenabrechnung erfolgt mit dem von der LfA im In-
ternet zur Verfügung gestellten Vordruck Sicherheitenab-
rechnung (Nr. 727). Ein verbleibender Ausfall wird nach 
Haftungsanteilen getragen. 



 

 
 

LfA Förderbank Bayern • Königinstraße 17 • 80539 München • Telefon 089 / 21 24 – 10 00 • Telefax 089 / 21 24 - 22 16 • www.lfa.de • info@lfa.de 
 

050/05.24 

 

Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
 
– Fassung vom 02.05.2024 – 

 
Die LfA Förderbank Bayern (LfA) übernimmt im Rahmen der bayerischen Staatsbürgschaften1 modifizierte 
Ausfallbürgschaften für Kredite an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörige freier Be-
rufe in Bayern2. Die Bürgschaften werden für Vorhaben gewährt, deren Durchführung für Bayern von volks-
wirtschaftlichem Interesse ist.  
 
 
 
1 Allgemeines 

1.1 Bürgschaften werden gegenüber Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen für Kredite über-
nommen, die ohne Bürgschaft der LfA mangels der erforderlichen bankmäßigen Sicherheiten nicht 
oder nicht zu den vorgesehenen Bedingungen gewährt werden können. Die im Folgenden genann-
ten Bedingungen für Kreditinstitute gelten für Versicherungsunternehmen analog. 

1.2 Kredite, für die eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden kann, wer-
den von der LfA nicht verbürgt. 

1.3 Die Bürgschaft darf den Betrag von 5 Mio. EUR und die Haftung des Bürgen 80 % des Kreditbe-
trages nicht übersteigen. Die Laufzeit der Bürgschaften beträgt i. d. R. längstens 15 Jahre. Zinsen 
und Nebenkosten mit Ausnahme des Bürgschaftsentgelts dürfen den Rahmen einer marktge-
rechten Effektivverzinsung nicht übersteigen. 

1.4 Bürgschaften können nur für Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den Kre-
ditnehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Bürgschaften können nicht übernommen werden, wenn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der LfA gerechnet werden muss. 

1.5  Die Vorgaben des Merkblatts „Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für Programmkredite 
und Bürgschaften“ sind zu beachten. 

 

2 Verwendungszweck 

2.1 Die Bürgschaften sollen die Vielfalt und Leistungskraft der Unternehmen und Freien Berufe in 
Bayern erhalten und stärken, deren Entfaltungsmöglichkeiten in der Sozialen Marktwirtschaft 
sichern, zu fairem Wettbewerb beitragen und die Fähigkeit des Mittelstands zur Schaffung und 
Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen steigern.  

Antragsberechtigt sind: 

• natürliche Personen, die eine Voll- oder Nebenerwerbsexistenz gründen, ein Unternehmen 

übernehmen oder sich tätig beteiligen3,  

• Angehörige der Freien Berufe und Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, sofern der Jah-
resumsatz (Konzern) 500 Mio. EUR nicht übersteigt. 

 

                                                 
1)  Vergleiche: Richtlinie für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

(Bürgschaftsrichtlinie gewerbliche Wirtschaft – BürggWR) und Richtlinie für die Übernahme von Staatsbürg-
schaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unter-
nehmen in Schwierigkeiten (Bürgschaftsrichtlinie für Unternehmen in Schwierigkeiten – BürgUiSR) in der bei 
Bürgschaftszusage geltenden Fassung.  

2) Im Hinblick auf die EU-beihilferechtlichen Bestimmungen erheben die Bewilligungsgrundsätze keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Weitere beihilferechtliche Bestimmungen finden sich im Merkblatt „Beihilferecht-
lich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

3)  Eine tätige Beteiligung kann dann als Gründung einer selbstständigen gewerblichen bzw. freiberuflichen 
Existenz angesehen werden, wenn der Antragsteller eine wesentliche Kapitalbeteiligung von i. d. R. mindes-
tens 10 % übernimmt und an der Geschäftsführung beteiligt wird. 
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2.2 Bürgschaften für Unternehmen, die sich nicht in Schwierigkeiten gemäß EU-
beihilferechtlicher Definition (siehe Tz. 2.3.1) befinden 

2.2.1 Je nach zugrunde liegenden Wirtschaftsgütern und der Einstufung als kleines oder mittleres Un-
ternehmen (KMU) nach EU-Definition erfolgt die Bürgschaftsübernahme  

• auf Grundlage von Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung in der bei Bürg-
schaftszusage geltenden Fassung4, oder 

• auf Grundlage der De-minimis-Verordnung in der bei Bürgschaftszusage geltenden Fas-
sung5, oder  

• nach Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung6.  

Für kleine und mittlere Unternehmen, die vor weniger als drei Jahren gegründet wurden (neu ge-
gründete Unternehmen), gelten dabei teilweise Sonderregelungen (siehe Tz. 2.4.2). 

Verbürgt werden: 

• Kredite zur Finanzierung von Investitionen, 

• Kredite zur Finanzierung der Übernahme eines bestehenden Betriebes, 

• in besonderen Fällen auch Betriebsmittelkredite, vor allem in Verbindung mit Investitionen, 

• Avalkredite, insbesondere bei notwendigen Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit der 
Übernahme und Abwicklung von Aufträgen, 

• Kredite für Konsolidierungsmaßnahmen mit Ausnahme der Umschuldung bestehender Bank-
verbindlichkeiten. 

2.2.2 Die Übernahme von Bürgschaften ist in folgenden Fällen – abgesehen von Maßnahmen nach 
Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung6– nur im Rahmen einer De-minimis-Beihilfe5 
möglich: 

• Betriebsmittelkredite, Avalkredite, Umschuldungen von Lieferantenkrediten sowie Ersatzin-
vestitionen, 

• Übernahme eines bestehenden Betriebes, 

• Investitionen großer Unternehmen7. 

 

                                                 

4) Auf Basis des Art. 17 der AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Amtsblatt der EU L 187/1 
vom 26.06.2014) in der aktuell gültigen Fassung sind förderfähig: Die Kosten von Investitionen in materielle 
und  immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zum Ausbau einer bestehen-
den Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch vorher dort nicht herge-
stellte Produkte oder vorher dort nicht erbrachte Dienstleistungen, oder zur grundlegenden Änderung des 
gesamten Prozesses zur Herstellung der Produkte oder Erbringung der Dienstleistungen, die von der Inves-
tition in die Betriebsstätte betroffen sind.  

Zu den materiellen Vermögenswerten zählen Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen und Ausrüstung.  
Als immaterielle Vermögenswerte gelten Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle Verkörperung 
wie Patentrechte, Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums. Sie dürfen nur in der 
Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält, sie müssen abschreibungsfähig sein, von Dritten, die 
in keiner Beziehung zum Käufer stehen zu Marktbedingungen erworben und mindestens drei Jahre in der 
Bilanz aktiviert werden. 

5) Eine Beihilfe kann als sogenannte De-minimis-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 gewährt werden, 
wenn der Gesamtbetrag der beizulegenden Beihilfebeträge, die „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der 
De-minimis-Verordnung in einem Zeitraum von drei Jahren (rollierend) erhält, den absoluten Höchstbetrag 
von 300.000 EUR nicht übersteigt.  

Für die Definition „eines einzigen Unternehmens“ sowie näheren Erläuterungen zur Anrechnung von De-
minimis-Beihilfen auf den Höchstbetrag (auch im Falle von Fusionen, Übernahmen und Unternehmensauf-
spaltungen) wird auf das Kundeninformationsblatt zur De-minimis-Regel unter www.lfa.de in der aktuellen 
Fassung verwiesen. 

Nicht antragsberechtigt sind Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder die im deut-
schen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer 
Gläubiger erfüllen. Zudem muss im Falle eines großen Unternehmens das Rating mindestens B- entspre-
chen.  

6)  Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihil-
fen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften, ABl. der EU C 155/10 vom 20.06.2008, geän-
dert durch Berichtigung der Mitteilung, ABl. der EU C 244/32 vom 25.09.2008). 

7)  Hierunter sind Unternehmen zu verstehen, die der EU-Definition kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
nicht entsprechen mit einem Jahresumsatz (Konzern) bis einschließlich 500 Mio. EUR. 
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2.3 Bürgschaften für Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-beihilferechtlicher Definition  

2.3.1 Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn mindestens 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

• Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte des Grund-/Stammkapitals aufgrund aufge-
laufener Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für kleine und mittlere Unternehmen, die 
noch keine drei Jahre bestehen. Der Begriff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios.  

• Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiese-
nen Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für kleine und 
mittlere Unternehmen, die noch keine drei Jahre bestehen.  

• Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatli-
chen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 
Antrag seiner Gläubiger.  

Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant. 

• Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurück-
gezahlt oder die Bürgschaft ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine Umstruk-
turierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.  

• Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien7 nicht erfüllen: In den vergangenen beiden 
Jahren lag 

−  der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens über 7,5 und 

−  das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen des Unternehmens unter 1,0. 

2.3.2 Die LfA übernimmt zu Gunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten auf Grundlage der Leitlinien 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl. der EU C 249/1 vom 31.07.2014) und der von der Europäischen Kommis-
sion unter SA.59319 (2020/N) genehmigten Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten in der jeweils 
geltenden Fassung 

• Bürgschaften für Umstrukturierungsvorhaben bestehender kleiner und mittlerer Unternehmen, 
die Liquiditäts- und/oder Rentabilitätsprobleme nicht aus eigener Kraft bewältigen können so-
wie  

• Bürgschaften für Rettungsvorhaben zur vorübergehenden Stützung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in Schwierigkeiten bis zur Erstellung eines Umstrukturierungs- bzw. Liquidations-
plans.  

Verbürgt werden: 

• im Rahmen der Rettungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme erforderliche zusätzliche Be-
triebsmittel- bzw. Avalkredite, 

• Darlehen für Erstinvestitionen nur in Ausnahmefällen, soweit sie für die Rettungs- oder Um-
strukturierungsmaßnahme unbedingt erforderlich sind. 

2.3.3 Voraussetzung für die Gewährung von Umstrukturierungsbürgschaften ist das Vorliegen eines 
realistischen, kohärenten und weitreichenden Umstrukturierungsplans zur Wiederherstellung der 
langfristigen Rentabilität des begünstigten Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist 
auf der Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich seiner künftigen Betriebsbedingungen. Die 
Bürgschaft muss sich dabei auf das Minimum beschränken, das angesichts der verfügbaren Fi-
nanzmittel des begünstigten Unternehmens, seiner Anteilseigner oder der Unternehmensgruppe, 
der es angehört, für die Umstrukturierung unbedingt erforderlich ist. Insbesondere müssen das 
begünstigte Unternehmen, seine Anteilseigner oder Gläubiger oder die Unternehmensgruppe, 
der das begünstigte Unternehmen angehört, oder neue Investoren einen erheblichen Beitrag zu 
den Umstrukturierungskosten leisten (ein derartiger Eigenbeitrag muss beihilfefrei sein und min-
destens 40 % bei mittleren bzw. 25 % bei kleinen Unternehmen betragen). Eine ausreichende 
Lastenverteilung muss gewährleistet sein. Angemessene Lastenverteilung bedeutet in der Regel, 
dass die bestehenden Anteilseigner und, bei Bedarf, nachrangige Gläubiger Verluste in voller 
Höhe ausgleichen müssen. Bei der einschlägigen Beurteilung werden zuvor gewährte Rettungs-
beihilfen berücksichtigt. Insbesondere in Abhängigkeit von der Größe und der Stellung des be-
günstigten Unternehmens auf seinem Markt und den Merkmalen des betroffenen Marktes können 
Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverfälschungen, wie die Veräußerung von Vermö-
genswerten, Kapazitätsabbau oder eine Beschränkung ihrer Marktpräsenz, von den Unterneh-
men – mit Ausnahme von kleinen Unternehmen im Sinne der EU-Definition – verlangt werden. 
Während des Umstrukturierungszeitraums dürfen kleine Unternehmen jedoch keine Kapazitäts-
aufstockung vornehmen. 
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2.3.4 Vorübergehende Umstrukturierungshilfen können zu Gunsten von kleinen und mittleren Unter-
nehmen für einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten abzüglich einer etwaigen unmittelbar vo-
rangehenden Zeit der Gewährung einer Rettungsbeihilfe gewährt werden und müssen auf einen 
Betrag8 begrenzt sein, der erforderlich ist, um das begünstigte Unternehmen 18 Monate lang 
weiterzuführen. Vor Ablauf dieses Zeitraums muss ein Umstrukturierungsplan oder ein Abwick-
lungsplan genehmigt worden sein oder das Darlehen zurückgezahlt oder die Bürgschaft ausge-
laufen sein.  

2.3.5 Rettungsbeihilfen dürfen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten gewährt werden und 
müssen auf den Betrag8 begrenzt sein, der erforderlich ist, um das begünstigte Unternehmen 
sechs Monate lang weiterzuführen. Vor Ablauf dieses Zeitraums muss entweder ein Umstruktu-
rierungs- oder Abwicklungsplan genehmigt worden sein oder das begünstigte Unternehmen ei-
nen vereinfachten Umstrukturierungsplan für eine vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 
vorgelegt haben oder das Darlehen zurückgezahlt oder die Bürgschaft ausgelaufen sein. 

2.3.6 Liegt es weniger als zehn Jahre zurück, dass eine Rettungsbeihilfe oder vorübergehende Um-
strukturierungshilfe gewährt, die Umstrukturierungsphase abgeschlossen oder die Umsetzung 
des Umstrukturierungsplans eingestellt worden ist (je nachdem, welches Ereignis als Letztes ein-
getreten ist), dürfen keine weiteren Rettungsbeihilfen, Umstrukturierungsbeihilfen oder vorüber-
gehenden Umstrukturierungshilfen gewährt werden. Ausnahmen bestehen in folgenden Fällen:  

a) eine vorübergehende Umstrukturierungshilfe schließt sich an eine Rettungsbeihilfe als Teil 
eines einzigen Umstrukturierungsvorgangs an; 

b) eine Umstrukturierungsbeihilfe schließt sich an eine Rettungsbeihilfe oder vorübergehende 
Umstrukturierungshilfe als Teil eines einzigen Umstrukturierungsvorgangs an; 

c) die Rettungsbeihilfe oder vorübergehende Umstrukturierungshilfe wurde im Einklang mit den 
Leitlinien gewährt und im Anschluss wurde keine Umstrukturierungsbeihilfe gewährt; außer-
dem sind folgende zwei Voraussetzungen erfüllt: 

i. zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe auf der Grundlage der Leitlinien gewährt wurde, 
konnte vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass das begünstigte Unterneh-
men langfristig rentabel sein würde, und  

ii. neue Rettungsbeihilfen, Umstrukturierungsbeihilfen oder vorübergehende Umstrukturie-
rungshilfen werden frühestens nach fünf Jahren aufgrund unvorhersehbarer Umstände 
erforderlich, die das begünstigte Unternehmen nicht zu vertreten hat;  

d) es handelt sich um außergewöhnliche und unvorhersehbare Fälle, für die das Unternehmen 
nicht verantwortlich ist.  

Folgende Bürgschaften zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten sind im Einzelfall der 
Europäischen Kommission anzuzeigen und werden erst nach deren Genehmigung rechtswirk-
sam: 

• Bürgschaften zugunsten großer Unternehmen7, 

• Bürgschaften für Rettungs- bzw. Umstrukturierungsmaßnahmen, wenn der Höchstbetrag der 
gesamten Beihilfen, die ein und demselben Unternehmen als Rettungsbeihilfe, Umstrukturie-
rungsbeihilfe oder vorübergehende Umstrukturierungshilfe, auch im Falle einer Änderung des 
Umstrukturierungsplans, gewährt werden 10 Mio. EUR (einschließlich der Beihilfen aus ande-
ren Quellen oder anderen Regelungen) überschreitet. 

 

2.4 Neu gegründete Unternehmen 

2.4.1 Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren nach Aufnahme seiner Geschäfts-
tätigkeit als neu gegründet.  

2.4.2 Kleine und mittlere Unternehmen werden in den ersten drei Jahren nach ihrer Gründung grund-
sätzlich nur dann als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand eines 
Insolvenzverfahrens sind oder die im deutschen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen. Für Zwecke der Bürg-
schaftsmitteilung6 wird für kleine und mittlere Unternehmen, die vor weniger als drei Jahren ge-
gründet wurden, nicht davon ausgegangen, dass sie sich in Schwierigkeiten befinden.  

Daher können, soweit auch die jeweiligen sonstigen bürgschaftsrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt sind, im Rahmen bestimmter Beihilfevorschriften im Einzelfall Bürgschaften an neu gegrün-
dete kleine und mittlere Unternehmen zulässig sein, auch wenn deren anfängliche Finanzsitua-
tion prekär ist.  

                                                 

8) Zur Bestimmung dieses Betrags sollte die Formel in Anhang I der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Ret-
tung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten herangezogen werden.  
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2.4.3 Die Gewährung von Rettungs-, vorübergehenden Umstrukturierungs- oder Umstrukturierungs-
bürgschaften (siehe Tz. 2.3) an neu gegründete Unternehmen ist demgegenüber unabhängig von 
deren Größenklasse oder Finanzsituation ausgeschlossen.  

 

3 Beihilfewert 

3.1 Bürgschaften, die nach Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung6 gewährt werden, sind 
keine Beihilfen und besitzen somit keinen Beihilfewert. In den übrigen Fällen wird der Beihilfewert 
wie folgt festgelegt:  

Für gesunde Unternehmen sowie generell bei Bürgschaften auf Basis der De-minimis-Verord-
nung5 wird der Beihilfewert der Bürgschaft grundsätzlich mittels einer der von der Europäischen 
Kommission genehmigten Methoden zur Berechnung des Beihilfewertes staatlicher Bürgschaften 
risiko- und laufzeitabhängig auf Grundlage eines von der Hausbank durchgeführten bilanzbasier-
ten Ratings für den Einzelfall berechnet. 9 

Liegt für das antragstellende Unternehmen kein bilanzbasiertes Rating vor, ist nach den für De-
minimis-Beihilfen5 alternativ zum genehmigten Berechnungsverfahren zur Verfügung stehenden 
Pauschalvorgaben zu verfahren. De-minimis-Bürgschaften können dann bis zu einem Betrag von 
2,25 Mio. EUR und einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren oder bis zu einem Betrag von 1,125 Mio. 
EUR und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren im Einzelfall übernommen werden. Bei Bürgschaften 
mit einem geringeren Betrag und / oder einer kürzeren Laufzeit als 5 bzw. 10 Jahre wird der Bei-
hilfewert dieser Bürgschaft als entsprechender Anteil des jeweiligen De-minimis-Schwellenwer-
tes5 berechnet. In Fällen, in denen die Möglichkeiten des De-minimis-Pauschalverfahrens nicht 
ausreichend sind, kann die Überleitungsmethode für Bürgschaften bei „Spezialfinanzierungen“ 10 
(Unternehmen in der Frühentwicklungsphase („junge Unternehmen“) und Projektgesellschaften) 
als Ersatz für das De-minimis-Pauschalverfahren angewendet werden. 

Falls keines der genannten Verfahren zur Ermittlung des Beihilfewertes staatlicher Bürgschaften 
zur Verfügung steht, kann auf einen Beihilfewert in Höhe des Bürgschaftsbetrages ausgewichen 
werden.  

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU nicht überschritten werden (siehe Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“), können Bürgschaften der LfA 
grundsätzlich mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden.  

3.2 Bei Bürgschaften für Unternehmen in Schwierigkeiten auf Grundlage der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten 
(siehe Tz. 2.3.2) bemisst sich der Beihilfewert nach der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits zum 
Zeitpunkt der Bürgschaftsentscheidung. 

 

4 Voraussetzungen für die Übernahme von Bürgschaften 

4.1 Der Kreditnehmer muss fachlich und persönlich kreditwürdig sein. 

4.2 Der Kreditnehmer hat den Kredit soweit wie möglich abzusichern. Gesellschafter, die wesentli-
chen Einfluss auf das Unternehmen ausüben können, sollen die Mithaftung für den verbürgten 
Kredit ganz oder teilweise übernehmen. 

4.3 Das betriebliche Rechnungswesen des Kreditnehmers muss geordnet sein und jederzeit eine 
Überprüfung der Umsatzverhältnisse, der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage ermöglichen. 

4.4 Investitionsvorhaben werden nur verbürgt, wenn mit dem Vorhaben zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung bei der Hausbank noch nicht begonnen war. 

4.5 Die nachträgliche Verbürgung bereits ausgereichter Kredite ist nicht möglich. 

4.6 Sofern für einzelne Wirtschaftszweige besondere Bestimmungen der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen gelten, sind diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten (siehe Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“). 

                                                 

9) Einzelheiten siehe Genehmigungsschreiben der EU-Kommission K(2007)4287 vom 25.09.2007 (im Internet 
veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n197-07.pdf) bzw. 
K(2007)5626 vom 28.11.2007 (im Internet veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_ 
aids/comp-2007/n541-07.pdf). Mit Entscheidung Nr. C(2013) 9777 der Kommission vom 20.12.2013 wurde 
eine Anpassung der Methoden bewilligt. 

10) Einzelheiten siehe Genehmigungsschreiben der EU-Kommission K(2008)2657 vom 17.06.2008 (im Internet 
veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n762-07.pdf). Mit Entschei-
dung Nr. C(2013) 9777 der Kommission vom 20.12.2013 wurde eine Anpassung der Methoden bewilligt. 
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4.7 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer früheren Beihilferückforderungsentscheidung 
der EU nicht nachgekommen sind, sind nicht antragsberechtigt. 

 

5 Pflichten des Kreditinstituts und des Kreditnehmers 

5.1 Die Pflichten des Kreditinstituts richten sich im Einzelnen nach dem Bürgschaftsvertrag. Das Kre-
ditinstitut ist insbesondere verpflichtet, 

• bei der Gewährung, Verwaltung und Abwicklung des verbürgten Kredits die gleiche bankübli-
che Sorgfalt wie bei den unter eigenem Risiko gewährten Krediten anzuwenden und sich vor 
allem nach Fälligkeit der verbürgten Forderung mit banküblicher Sorgfalt um die Einziehung 
zu bemühen und bestellte Sicherheiten zu verwerten; 

• die Verwendung des Kredits entsprechend dem von der LfA mitgeteilten Verwendungsplan 
festzulegen und die zweckentsprechende Verwendung zu überwachen; 

• sich gegenüber dem Kreditnehmer das Recht vorzubehalten, den Kredit jederzeit aus den im 
Bürgschaftsvertrag näher bezeichneten wichtigen Gründen fällig zu stellen und davon auf 
Wunsch der LfA auch Gebrauch zu machen; 

• eine jederzeitige Prüfung der den Kredit betreffenden Unterlagen durch die LfA, sonstiger an 
der Finanzierung Beteiligter oder den Bayerischen Obersten Rechnungshof zu dulden und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; 

• die LfA unverzüglich zu unterrichten, wenn ihr Umstände bekannt werden, die geeignet sind, 
die vertragsgemäße Rückzahlung des Darlehens im Vertragsverhältnis Kreditinstitut und End-
kreditnehmer zu gefährden (Besondere Unterrichtungspflicht). Dies umfasst z.B. Veränderun-
gen der wirtschaftlichen Situation des Endkreditnehmers, die Änderung des Betreuungsstatus 
durch das Kreditinstitut wie auch die Einstufung des Engagements als Ausfall im Sinne des 
Artikels 178 CRR sowie hierzu erläuternde Informationen; weitere Einzelheiten bzw. weitere 
beispielhafte, eine Informationspflicht auslösende Sachverhalte können dem Vordruck Nr. 568 
entnommen werden. Die Unterrichtung der LfA sollte möglichst mittels dieses Vordrucks, der 
im Bankenportal der LfA zum Download bereit steht, erfolgen. Sonstige Informationspflichten 
des Kreditinstituts wie die turnusmäßigen Angaben im Rahmen der Engagementüberwachung 
oder die Information über das Vorliegen von Gründen für eine außerordentliche Kündigung 
des Kredites sind hiervon nicht berührt. 

5.2 Die Pflichten des Kreditnehmers ergeben sich im Einzelnen aus dem mit dem Kreditinstitut abzu-
schließenden Vertrag. Darin ist der Kreditnehmer insbesondere dazu zu verpflichten, 

• auf Verlangen der LfA dem Kreditinstitut den Jahresabschluss in gesetzlich vorgeschriebener 
Form mit Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der betriebswirtschaftlichen 
Entwicklung des Unternehmens zur Verfügung zu stellen; entsprechendes gilt bei freiberufli-
chen Tätigkeiten hinsichtlich der Einnahmen-/Überschussrechnung mit/ohne Vermögens-
/Schuldenaufstellung. 

• der LfA, sonstigen an der Finanzierung Beteiligten oder dem Bayerischen Obersten Rech-
nungshof das Recht einzuräumen, jederzeit und in jeder Form, insbesondere durch Einsicht 
in die Bücher und Belege sowie durch örtliche Besichtigungen, Einblick in seine Vermögens-
verhältnisse zu nehmen, die Einhaltung der Darlehens- und Bürgschaftsbedingungen zu über-
prüfen und die erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Die Kosten einer solchen Prüfung hat 
der Kreditnehmer zu tragen. 

 

6 Umfang der Bürgschaft und Feststellung des Ausfalls 

6.1 Die Bürgschaften umfassen die Kreditforderung, die Zinsen mit Ausnahme von Strafzinsen sowie 
die Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung nach näherer Maßgabe des Bürgschaftsver-
trags. 

6.2 Der Ausfall tritt ein, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers durch Zahlungseinstellung, 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens, durch Abgabe einer Vermögensauskunft nach § 802c Zivil-
prozessordnung oder auf sonstige Weise erwiesen ist und nennenswerte Eingänge aus der Ver-
wertung von Sicherheiten oder sonstigem Vermögen des Kreditnehmers nicht mehr zu erwarten 
sind. 

6.3 Die Feststellung des Ausfalles erfolgt in der Regel binnen 8 Monaten nach Eingang des vollstän-
dig ausgefüllten Schadensberichtsvordruckes bei der LfA. Sowohl die LfA als auch die Hausbank 
streben an, einen Zeitraum von 18 Monaten seit der Kündigung des verbürgten Kredits bis zur 
Schadenserstattung nicht zu überschreiten. 
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6.4 Die LfA ist berechtigt, zur Vermeidung eines weiteren Zinsanfalls Abschlagszahlungen zu leisten. 
Zudem verpflichtet sich die LfA im Bürgschaftsvertrag, im Falle der Inanspruchnahme der Bürg-
schaft dem Grunde nach (regelmäßig nach der Kündigung der von der LfA verbürgten Kredite) auf 
formlosen schriftlichen Antrag der Hausbank zeitnah einen Betrag in Höhe des durch das Kreditin-
stitut robust geschätzten wirtschaftlichen Verlustes als Abschlagszahlung auf den voraussichtli-
chen Ausfall der von der LfA verbürgten Kredite zu leisten. Dabei wird durch die Abschlagszahlung 
der Ausfall weder dem Grunde noch der Höhe nach von der LfA anerkannt. 

 

7 Verfahren und Kosten 

7.1 Anträge auf Übernahme einer Bürgschaft sind von dem Kreditnehmer bei einem Kreditinstitut 
seiner Wahl (Hausbank) zu stellen. Ist die Hausbank bereit, den Kredit bei Übernahme einer 
Bürgschaft zu gewähren, so leitet sie den Antrag und die ergänzend erforderlichen Unterlagen 
(vgl. hierzu Merkblatt „Antragsunterlagen“) an die LfA weiter. Die Bereitschaftserklärung muss 
eine kurze Beurteilung des Kreditfalls, eine Stellungnahme zur Höhe der Eigenhaftung der Haus-
bank und genaue Angaben über die einzelnen Kreditbedingungen enthalten.  

Für die Bearbeitung des Antrags erhebt die LfA eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
0,5 % des Bürgschaftsbetrages (mindestens 250 EUR, höchstens 25.000 EUR). Das Kreditinsti-
tut ist verpflichtet, sich das einmalige Antragsentgelt vom Kreditnehmer erstatten zu lassen.  

7.2  Die Hausbank hat ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Bürgschaftsangebot anerkennt bzw. bei von 
der LfA refinanzierten Darlehen ab dem Zeitpunkt der Auszahlung, eine laufende Avalprovision 
aus dem jeweiligen Bürgschaftsbetrag zu zahlen. Die Provision ist grundsätzlich wie folgt gestaf-
felt: 

 - Bürgschaften für Investitionskredite 
 (auch außerhalb Deutschlands) und Inlandsavale 1 % p. a. 

- Bürgschaften für Betriebsmittelkredite und Konsolidierungsvorhaben  
(einschließlich Rettungs- und Umstrukturierungsbürgschaften) 2 % p. a. 

- Bürgschaften für Betriebsmittelkredite und Konsolidierungsvorhaben (ein- 
schließlich Rettungs- und Umstrukturierungsbürgschaften) bei erhöhtem Risiko 3 % p. a. 

Falls beihilferechtliche Regularien davon abweichende Avalprovisionssätze notwendig machen 
(z. B. Safe-Harbour-Prämien), können die vorgenannten Provisionssätze im Einzelfall überschrit-
ten werden. 

Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Avalprovision dem Kreditnehmer in Rechnung zu stellen. 

Die Provision wird bei Bürgschaften für von der LfA refinanzierte Darlehen, die vierteljährliche 
Zins- und Tilgungsstrukturen aufweisen sowie grundsätzlich für von der LfA nicht refinanzierte 
Darlehen vierteljährlich nachträglich jeweils zum 31.03., 30.06., 30.09. bzw. 30.12. berechnet. 

Bei allen anderen Bürgschaften wird die Avalprovision halbjährlich nachträglich jeweils zum 
30.06. und 30.12. berechnet. 



 
 
 
 

Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum Risikogerechten Zinssystem“ 
 
 

LfA Förderbank Bayern • Königinstraße 17 • 80539 München • Telefon 089 / 21 24 - 10 00 • Telefax 089 / 21 24 - 22 16 • www.lfa.de • info@lfa.de 

1 Weshalb werden die Konditionen der LfA-Darlehen gestaffelt? 

Die LfA Förderbank Bayern vergibt ihre Darlehen nicht direkt, sondern reicht sie über die Haus-
banken, also über die Geschäftsbanken aus. Die mit der Ausreichung verbundenen Ausfallrisiken 
trägt prinzipiell die Hausbank. Banken und Sparkassen richten die Kreditvergabe unter Kosten- 
und Ertragsgesichtspunkten aus. Um den Zugang zu öffentlichen Förderkrediten auf breiter Basis 
dauerhaft zu sichern, ist es deshalb erforderlich, durch differenzierte Konditionen den jeweiligen 
Risiken des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Das Risikogerechte Zinssystem (RGZS) ermöglicht 
dies, indem es die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens und die vorhandenen Kre-
ditsicherheiten berücksichtigt. 

2 Für welche Produkte gilt das RGZS? 

Das RGZS findet auf folgende Produkte (mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“) 
Anwendung: 

• Gründungs- und Wachstumskredit (GK5, GK6, WK5, WK6) 

• Universalkredit (UK5, UK7) 

• Innovationskredit 4.0 (IV5, IU5) 

• Energiekredit (EK5) und Energiekredit Plus (EK6) 

• Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5), Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) und 
Energiekredit Regenerativ (ER7) 

• Energiekredit Gebäude (EG8) 

• Ökokredit (ÖK8) 

• Regionalkredit (RK5). 

3 Wie wird die zu entrichtende Zinshöhe ermittelt? 

Im RGZS zahlt jeder Kreditnehmer für seinen Förderkredit einen individuell zu vereinbarenden 
Zinssatz. Die LfA legt diesen Zinssatz nicht einzelfallbezogen fest, sondern gibt lediglich maximal 
zulässige Zinsobergrenzen vor. 

Die Hausbank kalkuliert das Zinsniveau, das sie unter Berücksichtigung der damit verbundenen 
Ausfallrisiken für den konkreten Einzelfall für angemessen erachtet, in Abhängigkeit von der Bo-
nität und der Werthaltigkeit der Besicherung nach einem 4-stufigen Schema: 

Dabei gilt der Grundsatz: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse und je werthaltiger die ge-
stellten Sicherheiten, desto geringer die Risiken und desto zinsgünstiger das Angebot. Insofern 
können Sie Ihre Zinskonditionen durch entsprechende Aktivitäten positiv beeinflussen. 

Schritt 1: Die Hausbank beurteilt die Bonität 

Um zu beurteilen, ob der Darlehensinteressent grundsätzlich in der Lage wäre, die aus einer 
Darlehensgewährung resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß zu erbringen, 
analysiert die Hausbank die wirtschaftlichen Verhältnisse. Hierzu benötigt sie i. d. R. aktuelle Jah-
resabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen bzw. ggf. Einnahme-Überschuss-Rechnun-
gen. Zudem verschafft sich die Hausbank ein Bild über weitere Faktoren. Dies sind beispielsweise 
erwartete Unternehmensentwicklung, kaufmännische und technische Qualifikationen, Führungs-
qualitäten und eventuelle Risikofaktoren. 

Bei Gründungsvorhaben stellt die Hausbank vor allem auf qualitative Faktoren ab. Hierzu zählen 
Gründungskonzept, Gründungsperson(en) und Markteinschätzung, bei Unternehmensübernah-
men auch das Übernahmekonzept. 
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Zur Einstufung der Risiken, die mit einer eventuellen Kreditvergabe verbunden sind, verwendet 
die Hausbank ein Ratingverfahren oder andere Bewertungsmodelle. Im Hinblick auf Förderdarle-
hen ordnet die Hausbank den Kreditnehmer in so genannte Bonitätsklassen ein.  

Bestimmung der Bonitätsklasse 

Bonitäts-
klasse 

Bonitätseinschätzung 
durch die Hausbank 

Risikoeinschätzung 
durch die Haus-

bank 

Einjahresausfallwahrscheinlich-
keit1 des Kreditnehmers 

1 ausgezeichnet niedrig 

| 
| 
I 
I 
| 
| 

hoch 

bis 0,10 % 

2 sehr gut über 0,10 % bis 0,40 % 

3 Gut über 0,40 % bis 1,20 % 

4 befriedigend über 1,20 % bis 1,80 % 

5 noch befriedigend über 1,80 % bis 2,80 % 

6 ausreichend über 2,80 % bis 5,50 % 

7 noch ausreichend  über 5,50 % bis 10,00 % 

Beispiel: 

Die Hausbank schätzt die wirtschaftlichen Verhältnisse als „befriedigend“ ein. Im Ratingverfahren 
ermittelt sie eine 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 %. Daraus ergibt sich die Bonitäts-
klasse 4. 

Schritt 2: Die Hausbank prüft die vorgesehenen Sicherheiten 

Sicherheiten dienen der Hausbank zur Begrenzung des Kreditverlusts für den Fall, dass ein Kre-
ditnehmer laufende Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erbringen kann. Die zur Absicherung 
des Kredits vorgesehenen Sicherheiten, z. B. Grundschulden oder Sicherungsübereignungen, 
werden von der Hausbank bewertet. Hierbei schätzt sie ein, welcher Anteil des Kredits durch 
erwartete Erlöse aus den Sicherheiten voll werthaltig abgedeckt werden kann (Werthaltigkeit der 
Besicherung). Der erwartete Wiederverkaufswert bestimmt sich u. a. durch die Art der Sicherheit, 
die Wertbeständigkeit, die Marktgängigkeit und den allgemeinen technischen Fortschritt. Bei 
schwachen Sicherheiten kann durch eine Bürgschaft der LfA bzw. Bürgschaft der Bürgschafts-
bank Bayern GmbH eine erhebliche Verbesserung der Absicherungssituation erreicht werden 
(siehe hierzu Seite 4). 

Für die Gewährung von Förderdarlehen ordnet die Hausbank die Sicherheiten wie folgt ein: 

Bestimmung der Besicherungsklasse 

Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung in % 

1 70 % und mehr 

2 unter 70 % und über 40 % 

3 bis 40 % 

Beispiel: 

Die Hausbank ermittelt, dass eine Grundschuld den Kredit zu 55 % abdeckt. Daraus ergibt sich 
Besicherungsklasse 2. 

 

Schritt 3: Die Hausbank ermittelt die Preisklasse 

Aus der Kombination von Bonitätsklasse und Besicherungsklasse ergibt sich die Preisklasse. 

                                                 
1 Die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit drückt die anhand von Erfahrungswerten ermittelte Wahrscheinlichkeit aus, 

dass der Kreditnehmer innerhalb eines Jahres zahlungsunfähig wird. Bei längerfristigen Krediten liegt die Ausfall-
wahrscheinlichkeit bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Kredits um ein Vielfaches höher. Für Ein-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeiten über 10,00 % ist eine Antragstellung nicht möglich. 

 



 - 3 - Merkblatt „Kreditnehmerinformation 
  zum Risikogerechten Zinssystem“ 

 

München, 02.05.2024 
 

Bestimmung der Preisklasse2 

Bonitätsklasse 
(1-Jahresausfall-wahr-

scheinlichkeit) 

Besicherungsklasse 
(Werthaltige Besicherung) 

1 

( 70%) 

2 
(> 40% und < 70%) 

3 

( 40%) 

1 

( 0,10 %) 
A A A 

2 

(> 0,10 % und  0,40 %) 
A B D 

3 

(> 0,40 % und 1,20 %) 
B D G 

4 

(> 1,20 % und  1,80 %) 
C E G 

5 

(> 1,80 % und  2,80 %) 
D F G 

6 

(> 2,80 % und  5,50 %) 
E G X 

7 

(> 5,50 % und  10,00 %) 
G G - 

Beispiel: 

Aus dem Zusammentreffen von Bonitätsklasse 4 und Besicherungsklasse 2 ergibt sich die 
Preisklasse E. 

Schritt 4: Festlegung der individuellen Kundenkonditionen 

Im Rahmen des RGZS gibt die LfA maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Welche Zinssätze 
im Einzelfall zulässig sind, zeigt die Konditionenübersicht der LfA (www.lfa.de) auf. 

Die Maximalwerte wurden so kalkuliert, dass sie grundsätzlich für die Hausbanken für die jeweils 
ungünstigste Bonitäts- und Besicherungskonstellation der jeweiligen Preisklasse noch kostende-
ckend sein sollten. Jede Preisklasse deckt aber eine Spannweite unterschiedlicher Konstellatio-
nen von Bonität und Besicherung ab. Insofern sollten die individuellen Zinskonditionen in der 
praktischen Anwendung die maximal zulässigen Obergrenzen oft unterschreiten. Die maximale 
Zinshöhe wird zwischen Kreditnehmer und Hausbank für die gesamte Darlehenslaufzeit bzw. die 
Zinsbindungsfrist individuell vereinbart. 

Beispiel: 

Bei einem Universalkredit (UK5) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 2 tilgungsfreien Jahren 
galten zum 01.12.2023 die folgenden Obergrenzen: 

Preisklasse A B C D E F G X 

Maximaler Zins-
satz des Darle-
hens p. a. 

Sollzins 4,07 % 4,47 % 4,77 % 5,27 % 5,87 % 6,57 % 7,07 % 9,57 % 

Effektivzins 4,13 % 4,55 % 4,86 % 5,38 % 6,00 % 6,73 % 7,26 % 9,92 % 

(Die Zinssätze in dieser Übersicht sind Preisbeispiele auf Basis der Konditionen per 01.12.2023) 

Aufgrund der Einstufung in die Preisklasse E darf der Effektivzins des Universalkredits 
6,00 % p. a. nicht überschreiten, sehr wohl aber darunter liegen. Im Beispielfall sollte die Verein-
barung eines Zinses unterhalb der Obergrenze möglich sein, da Bonität und Besicherung jeweils 
besser sind als die schlechtesten Werte der Klasse. 

                                                 
2 Für die Kombination aus Bonitätsklasse 7 und Besicherungsklasse 3 ist eine Antragstellung nicht zulässig. Ansons-

ten kann gegebenenfalls über eine Bürgschaft eine Verbesserung der Besicherungsklasse erreicht werden (siehe 
Schritt 2 und Tz. 5) 
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4 Welche Möglichkeiten bietet das RGZS dem Kreditnehmer? 

Banken beurteilen bei der Kreditvergabe neben Ihrer Vermögens- und Ertragslage auch weitere 
Faktoren, die die Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens wesentlich prägen. Mangelnde Infor-
mationen wirken sich erfahrungsgemäß negativ auf die Bonitätseinstufung aus. Deshalb zahlt es 
sich aus, die Hausbank umfassend zu informieren. 

Gründe, die zu einer konkreten Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich Bonität und Besi-
cherung geführt haben, sollte man sich erläutern lassen, um zu erkennen, durch welche Maß-
nahmen sich die Einschätzung und Bepreisung verbessern ließen. 

Das RGZS setzt auf Wettbewerb. Selbst bei gleicher Bonitäts- und Besicherungseinstufung kön-
nen die Hausbanken unterschiedlich hohe Zinssätze für angebracht erachten. Insofern kann es 
ratsam sein, bei mehreren Banken oder Sparkassen Vergleichsangebote einzuholen. 

Die Angemessenheit eines Zinsangebots ist im RGZS verhandelbar. Je niedriger das Ausfallrisiko 
innerhalb einer Bonitätsklasse und je werthaltiger die Besicherung innerhalb einer Besicherungs-
klasse, desto deutlicher sollte sich der individuelle Angebotszinssatz von der maximal zulässigen 
Preisobergrenze abheben. 

Beispiel: 

Im obigen Beispielfall wären deutlich günstigere Konditionen angemessen, wenn sich die Absi-
cherung von den bisher unterstellten 55 % auf beispielsweise knapp 70 % verbessern ließe. Zwar 
ergäbe sich in diesem Fall weiterhin eine Einstufung in Besicherungsklasse 2 und Preisklasse E; 
allerdings wäre eine Einstufung in Besicherungsklasse 1 und daraus resultierend in Preisklasse 
C nur haarscharf verpasst worden. Insofern bietet die Obergrenze der Preisklasse C (maximal 
4,86 %) dann einen besseren Anhaltspunkt für die Höhe des angemessenen Zinses als die Ober-
grenze der Preisklasse E (maximal 6,00 %). 

5 Welche Besonderheiten sind bei der Beantragung von Risikoübernahmen zu beachten? 

Darlehen, für die die LfA Förderbank Bayern durch eine Haftungsfreistellung Risiken der Haus-
bank übernimmt, werden ebenfalls risikogerecht nach dem RGZS bepreist. Insofern gelten für 
haftungsfreigestellte Darlehen dieselben maximalen Kreditnehmerzinsen wie für nicht haftungs-
freigestellte Darlehen. Haftungsfreistellungen stellen im RGZS keine Sicherheit dar. 

Haftungsfreistellungen sind insbesondere bei Darlehensbeträgen bis 250.000 EUR eine schnelle 
und schlanke Alternative zu Bürgschaften. 

Bürgschaften der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bewirken im Falle begrenzter Ab-
sicherungsmöglichkeiten regelmäßig eine Verbesserung der Sicherheitenklasse und damit eine 
Absenkung der maximal zulässigen Kreditnehmerkonditionen. Gegenzurechnen sind die Kosten 
der Bürgschaftsübernahme, also Avalprovisionen und Bearbeitungsgebühren. 

6 Weitere Informationen 

Für Fragen zum Produkt- und Serviceangebot der LfA und für die Anforderung von Informations-
material steht Ihnen die Förderberatung der LfA wie folgt zur Verfügung: 

• Tel.: 089 / 21 24 - 10 00 

• Fax: 089 / 21 24 - 22 16 

• E-Mail: info@lfa.de. 

Wie sich Unternehmer und Existenzgründer optimal auf die Entscheidungsprozesse der Banken 
vorbereiten können, zeigt unser „Leitfaden für den Bankenbesuch“. Wir stellen Ihnen diese 
Broschüre gerne kostenlos zur Verfügung. 
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Ausschlussliste der LfA Förderbank Bayern für das Kon-
sortialkreditneugeschäft 
 
 
 

I. Nachhaltigkeitsgrundsätze des Geschäftsbereichs Kon-

sortialfinanzierungen  

 

Durch die Teilnahme der LfA an Kreditkonsortien werden für Bayern bedeutende 
Unternehmen und Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft sowie Vorhaben aus dem 
Bereich der Infrastruktur als Fördermaßnahmen ohne Subventionselement unter-
stützt. Der Finanzierungsbeitrag der LfA erfolgt zu Marktkonditionen. Die LfA han-
delt dabei nur auf Einladung von Geschäftsbanken. 
 
Zielgruppe der Konsortialfinanzierungen im gewerblichen Bereich sind größere mit-
telständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit Firmensitz oder Nie-
derlassung in Bayern, die eine einwandfreie Bonität aufweisen.  
 
Zielgruppe der Infrastrukturfinanzierungen sind private sowie öffentliche, kirchliche 
oder gemeinnützige Träger. Die LfA kann ausnahmsweise auch Vorhaben außer-
halb Bayerns mitfinanzieren. Voraussetzung ist ein positiver Effekt auf die Versor-
gung der bayerischen Bevölkerung bzw. der bayerischen Wirtschaft (Bayerneffekt). 
 
Die Finanzierungstätigkeit des Konsortialkreditgeschäfts ist primär darauf ausge-
richtet, nachhaltige Innovationen und Technologien sowie Wachstum in einer le-
benswerten Umwelt zu fördern. Dabei gestalten und begleiten gewerbliche Konsor-
tialkredite und Infrastrukturfinanzierungen in Zusammenarbeit mit dem Staat, den 
Kommunen sowie den Hausbanken die Transformation von Unternehmen in Bayern 
auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. 
 
Ausschlusskriterien bei Finanzierungen sollen dazu beitragen, dass grundsätzlich 
keine LfA-Mittel an gewerbliche Unternehmen und sonstige Antragsteller fließen, 
durch deren Aktivitäten aus LfA-Sicht inakzeptable negative Auswirkungen auf be-
stimmte Aspekte im Bereich Umwelt, Soziales und Governance zu erwarten sind.  
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Ausschlusskriterien im Konsortialkreditgeschäft 
 
In den Bereichen Konsortialfinanzierungen und Infrastrukturfinanzierungen werden 
keine gewerblichen Unternehmen und sonstige Antragsteller finanziert, die in den 
untenstehenden kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. die untenstehenden 
kontroversen Geschäftspraktiken aufweisen. Ausnahmsweise können Vorhaben in 
kontroversen Geschäftsfeldern finanziert werden, wenn ein besonderer Nachhaltig-
keitsbezug, zum Beispiel im Rahmen der Transformation, besteht.  
 
 
Kontroverse Geschäftsfelder 
 

➢ Produktion oder Handel von kontroversen Waffen oder wichtigen Komponen-
ten hiervon (nukleare Waffen und radioaktive Munition, biologische und che-
mische Massenvernichtungswaffen, Streubomben, Anti-Personen Minen, 
angereichertes Uran) 

➢ Anbau und Verarbeitung von Tabak 
➢ Umsatz aus Energiegewinnung aus Kohle > 30 % 
➢ Abbau von Kohle  
➢ Abbau von Öl aus Ölsanden 
➢ Computer-, Video-, Gesellschafts- und Glücksspiele, die gegen die Verfas-

sung oder Gesetze verstoßen 
➢ Prostitution  
➢ Pornographie  

 
 
Kontroverse Geschäftspraktiken 
 

➢ Jegliche Art von Menschenrechtsverletzungen 
➢ Klonen von Menschen 
➢ Verstöße gegen international anerkannte Arbeitsrechtsnormen (z.B. 

Zwangs- oder Kinderarbeit) 
➢ Signifikante Mängel bei der Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung 

von Geldwäsche und von Sanktionsbestimmungen im Kapitalverkehr  
➢ Korruption und eklatante Bestechungsvorfälle 
➢ Schwerwiegende Verstöße bei gesetzlichen Umweltstandards   
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II. Prüfverfahren 

In die Kreditanalyse werden Nachhaltigkeitsaspekte aus Internetrecherchen, diver-
sen Plattformen sowie aktiver Nachfrage bei den Unternehmen (über die Hausban-
ken) einbezogen. Darüber hinaus werden Indizes wie der Korruptionsindex oder der 
Freedom-in-the-World-Index sowie die Auswertungen von SIPRI (Stockholm Inter-
national Peace Research Institute) berücksichtigt. 
 
Sollte sich nach Geschäftsabschluss bzw. während der Laufzeit des Kredits heraus-
stellen, dass Ausschlusskriterien vorliegen, wird der betroffene Geschäftspartner 
von Neugeschäften ausgeschlossen. 
 
Die Ausschlusskriterien unterliegen einem ständigen Screening und werden nach 
Bedarf  angepasst und ggf. erweitert. 
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